
N

nicht überbaubare Fläche
bebaubare Fläche

Grenze des räumlichen Geltungs- 
bereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)
(siehe Textliche Festsetzung Nr. 5)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND 
FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND 
ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie, auch gegenüber 
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Baugrenze

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baumassenzahl

Grundflächenzahl

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

PLANZEICHENERKLÄRUNG
ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -,
§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO - )

    Satzungsbeschluss

Der Rat des Flecken hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Anregungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in seiner Sitzung am 27.07.2011 als Satzung ( § 10 Abs. 1 BauGB ) sowie die Begründung 
beschlossen.

Gieboldehausen, den 28.07.2011
                                                               Siegel

                                                                                                                  gez. Leineweber
                                                                                                                     Bürgermeister
___________________________________________________________________________ 

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 
01.09.2011ortsüblich bekanntgemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 01.09.2011 rechtsverbindlich geworden.

Gieboldehausen, den 06.09.2011
                                                                  Siegel

                                                                                                                  gez. Leineweber
                                                                                                                    Bürgermeister
_____________________________________________________________________________

    Frist für Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

sind nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber 
des Flecken unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden (gemäß § 215 BauGB).

Gieboldehausen, den
                                                                   Siegel

Bürgermeister
_____________________________________________________________________________

 ¹) Nur bei Bebauungsplänen, deren Festsetzungen sich auf die geometrische Form der 
Grundstücke auswirken. 

²) Nur bei Bebauungsplänen, bei deren Durchführung neue Grenzen gebildet werden, 
deren Verlauf durch den Bebauungsplan festgesetzt wird.

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss des Flecken hat in seiner Sitzung am 18.05.2011 dem Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt  und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 31.05.2011 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung hat vom 08.06.2011 bis 08.07.2011 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Gieboldehausen, den 28.07.2011
                                                                    Siegel

                                                                                                                gez. Leineweber
                                                                                                                  Bürgermeister
_____________________________________________________________________________

                             Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

Der Rat/Verwaltungsausschuss des Flecken hat in seiner Sitzung am __________ dem geänderten 
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche 
Auslegung mit Einschränkungen gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 bzw. Satz 4 BauGB und mit einer 
verkürzten Auslegungszeit  gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am __________ ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung hat vom __________ bis __________ 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen.

Den von der Planänderung Betroffenen wurde mit Schreiben vom __________ Gelegenheit 
zur Stellungnahme bis zum __________ gegeben.

Gieboldehausen, den

Bürgermeister

Planunterlage

Aktenzeichen: L 4 - 346/2010
Landkreis: Göttingen
Gemarkung: Gieboldehausen 
Flur: 13
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Maßstab: 1:1000 
"Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung"

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - 
Regionaldirektion Northeim

Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersächsische 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt. 

Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von 
Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis 
der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf 

1. die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standard- 
präsentationen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale 
Körperschaften, 

2. die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von 
Standardpräsentationen durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer 
Aufgabenerfüllung eigene Informationen für Dritte bereitstellen (Auszug aus § 5 Absatz 3 
NVermG) 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich 
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 
11.1.2011). 
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. ¹) 
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.²) 

Katasteramt Göttingen, den 22.08.2011

 
                                                         Siegel

                                                                                                                             gez. Brandt
                                                                                                                              (Unterschrift)
 

Präambel

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414) und des § 40 der Nds. Gemeindeordnung vom 28.10.2006 (Nds. GVBl. S. 473) in der 
jeweils zuletzt geltenden Fassung hat der Rat des Flecken Gieboldehausen diesen Bebauungsplan 
Nr. 29, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen.

Gieboldehausen, den 28.11.2011
   Siegel

         gez. Leineweber
Bürgermeister

_____________________________________________________________________________

Aufstellungsbeschluss

Der Rat des Flecken hat in seiner Sitzung am 02.12.2010 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Gieboldehausen, den 28.11.2011
                                                           Siegel

           gez. Leineweber
                                                                                                                           Bürgermeister
_____________________________________________________________________________
      
                                                       Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet vom

Hannover im Januar 2011

                                                                gez. Keller

 

Umgrenzung von Flächen für besonders 
geschützte Biotope (nach § 2a und b NNatG) 
mit Kennzeichnung gemäß Landkreis 
Göttingen

Landwirtschaftlicher Weg

Sonstige Sondergebiete / Block- und Heiz- 
kraftwerk
(§ 11 BauNVO)
(siehe Textliche Festsetzungen Nr. 2, 4 und 6)

Sonstige Sondergebiete / Bioenergie, Block- 
und Heizkraftwerk
(§ 11 BauNVO)
(siehe Textliche Festsetzungen Nr. 1, 3, 6 und 7)

Gehölze

Graben

Mauer

Höhenlinie über N.N. (nicht dargestellt)

Grünland

Nutzungsgrenze

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Bebauung

LEGENDE DER PLANUNGSUNTERLAGENACHRICHTLICHE DARSTELLUNGEN 
AUSSERHALB DES BEBAUUNGS- 
PLANES

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Das Sondergebiet - Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB und § 11 BauNVO) dient der Erzeugung von Biogas und elektrischer Energie 
durch Verbrennung des erzeugten Biogases und Biodiesel und die Gewinnung von 
elektrischer Energie aus der Sonnenenergie. 

Zulässig sind:

- Bauliche Anlagen für die Biogaserzeugung, einschließlich der dazu notwendigen 
Nebenanlagen,

- Blockheizkraftwerke mit einer max. elektrischen Gesamtleistung bis 1,5 MW,

- Heizkraftwerke, die mit Gas, Holzhackschnitzel, Pellets oder Pflanzenöl beheizt 
werden, für die Erzeugung von Fernwärme mit einer thermischen Leistung von 
maximal  1.500 KW, sowie die für den Betrieb notwendigen Nebenanlagen,

- bauliche Anlagen für Trocknungsanlagen, nur in Verbindung mit einer Biogasanlage,

- bauliche Anlagen für die Nutzung der Sonnenenergie (Kollektor- bzw. 
Photovoltaikanlagen), nur in Verbindung mit einer Biogasanlage und

- bauliche Anlagen für einen Mobilfunkmast mit den erforderlichen Nebenanlagen.

Die Verwendung von Tierkörpern und Abfallprodukte von Tierkörpern ist unzulässig.

2. Das Sondergebiet - BHKW (Block- und Heizkraftwerk) (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
und § 11 BauNVO) dient der Erzeugung von elektrischer Energie und Fernwärme.

Zulässig sind:

- Blockheizkraftwerke mit einer max. elektrischen Leistung bis 750 KW,

- Heizkraftwerke, die mit Gas, Holzhackschnitzel, Pellets oder Pflanzenöl beheizt 
werden, für die Erzeugung von Fernwärme mit einer thermischen Leistung von 
maximal 1.500 KW und 

- die für den Betrieb notwendigen Nebenanlagen.

3. Die Höhe der baulichen Anlagen im Sondergebiet - Bioenergie, Block- und 
Heizkraftwerk darf die Höhe von 175 m üNN über nicht überschreiten (gemäß § 16 
Abs. 3 BauNVO).
Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Schornsteine und Sendemasten.

4. Die Höhe der baulichen Anlagen im Sondergebiet - Block- und Heizkraftwerk darf die 
Höhe von 185 m üNN über nicht überschreiten (gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO).
Ausgenommen von der Höhenbegrenzung sind Schornsteine.

5. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB sind in der mit 3,0 m und 5,0 m breiten mit
       gekennzeichneten Zone (Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern) 
Laubgehölze in Reihe anzupflanzen. 
Der Abstand zwischen den Reihen sowie zwischen den Sträuchern darf eine Breite von 
1,5 m nicht überschreiten. Sträucher sind als verpflanzte Gehölze mit 3 bis 5 Trieben 
und einer Höhe von 60 bis 150 cm und Laubbäume als hochwachsende 
standortheimische Laubbäume I. oder II. Ordnung als 2x verpflanzte Heister mit einer 
Höhe von 150 bis 200 cm anzupflanzen. 
Der Baumanteil der anzupflanzenden Gehölze darf 5% nicht unterschreiten. 
Auf der 3,0 m breiten Fläche sind zwei und auf der 5 m breiten Fläche sind drei 
Pflanzreihen anzulegen. Der geschlossene Gehölzbestand ist dauerhaft zu erhalten.
Für zusätzliche Ein- und Ausfahrten darf der 5,0 m breite Pflanzstreifen und 
Brachestreifen an zwei beliebigen Stellen auf einer Breite von je max. 8,0 m 
unterbrochen werden.

6. Aus den Sondergebieten darf je 1.000 m² Grundstücksfläche 1,5 L/sek 
Niederschlagswasser an den Regenwasserkanal bzw. Vorfluter abgegeben werden. 
Die Zwischenwerte sind zu interpolieren.
Das durch die Versiegelung der Grundstücke mehr abzuleitende Niederschlagswasser 
muss auf dem Grundstück zurückgehalten werden (gemäß § 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB).

7. Für den Havariefall der Biogasanlage ist ein ausreichendes Rückhaltevolumen durch 
die Anlage eines Havariewalles herzustellen (§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB).
Die Innen- und Außenseiten des Havariewalles sowie die Dammkrone dürfen nicht 
bepflanzt werden. Aus Schutz vor Erosion ist eine Einsaat mit tiefwurzelden Gräsern 
vorzunehmen. Durch regelmäßige Pflegemaßnahmen ist der Wall frei von Gehölz- und 
Staudenkulturen zu halten.

8. Innerhalb des Brachestreifens und des Pflanzstreifens sind bauliche Nebenanlagen, 
ausgenommen die zulässigen Ein- und Ausfahrten, nicht zulässig (§ 14 BauNVO).
Weiter ausgenommen ist die Einfriedung soweit sie den Brachestreifen nicht mit 
einfriedet.

9. Die Anpflanzmaßnahmen nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind als 
Kompensationsmaßnahmen den Eingriffen in die Belange von Natur und Landschaft 
zugeordnet.
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Ausgleichsfläche
Die externe Ausgleichsfläche des Flurstückes 295, Flur 16 der 
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1. Aufstellung des Bebauungsplanes 

1.1 Aufstellungsbeschluss 

Mit Beschluss vom 02.12.2010 hat der Rat des Flecken die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ beschlossen. 

1.2 Planbereich 

Der Planbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ setzt sich aus 
zwei Geltungsbereichen zusammen. So liegt der erste Geltungsbereich für die Biogasan-
lage südlich außerhalb der Ortslage von Gieboldehausen zwischen der B 27 und der 
ehemaligen Bahntrasse. Der zweite Geltungsbereich für Blockheizkraftwerke liegt inner-
halb der Ortslage an der Schule. Die Geltungsbereiche werden wie auf dem Deckblatt der 
Begründung im Maßstab 1 : 10.000 dargestellt begrenzt.

2. Planungsvorgaben 

2.1 Regionalplanung 

Der Flecken Gieboldehausen ist der Samtgemeinde Gieboldehausen zugeordnet. Der 
Flecken Gieboldehausen hat die Aufgabe als Grundzentrum, während die übrigen Ge-
meinden der Samtgemeinde keine besondere Entwicklungsaufgabe erhalten haben. 
Diese Gemeinden können sich im Rahmen der Eigenentwicklung entwickeln und haben 
im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Bauflächen für die Eigenentwicklung erhal-
ten. Die Wohnbauflächen für den Flecken Gieboldehausen sind für die nächsten Jahre 
noch ausreichend. 

Das regionale Raumordnungsprogramm weist auf die Nutzung von regenerativen und 
nachwachsenden Rohstoffen hin, die zur Nutzung der Energieerzeugung insbesondere 
genutzt werden sollen. Die energetische Nutzung von Biomasse ergibt bei der Verbren-
nung nur soviel CO2, wie vorher durch die Pflanzen eingelagert worden ist. Damit ist die 
Verbrennung von Biogas als CO2 - neutral anzusehen. 

Mit dem geplanten Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Grundlage für den Bau 
einer Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk und Trocknungsanlage gesichert werden. Der 
Bebauungsplan ist mit den vorgenannten Zielen der Regionalplanung vereinbar. 

Im regionalen Raumordnungsprogramm ist der Bereich der Biogasanlage des Bebau-
ungsplanes als Vorsorgefläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Die Inanspruchnahme von Vorsorgegebiet für die Landwirtschaft ist unumgänglich, da der 
Raum zwischen der B 27 und der B 247 als Vorsorgeflächen für die Landwirtschaft dar-
gestellt ist. Ein Ausweichen an einen anderen Standort ist nicht denkbar, da ein BHKW im 
Gewerbegebiet Meerfeld und ein BHKW am Schulzentrum vom Standort aus mit Biogas 
versorgt werden soll. Hierfür ist es notwendig den Standort möglichst zentral zwischen 
den beiden Kraftwerken anzuordnen. Mit der Biogasanlage werden unter anderem die 
Arbeitsplätze in der Landwirtschaft gesichert. Aus den vorgenannten Gründen ist die In-
anspruchnahme der Vorsorgefläche gerechtfertigt.

Des Weiteren befindet sich die Fläche in einem Gebiet zur Verbesserung der Land-
schaftsstruktur und des Naturhaushaltes. Mit der geplanten Anlage kann diese Ziel-
setzung nicht erreicht werden; dennoch können die erforderlichen Ausgleichmaßnahmen 
dazu beitragen eine Verbesserung zu erreichen. 
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Im Nordwesten grenzt das Plangebiet an ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft an. 
Hier sollte darauf geachtet werden, dass Beeinträchtigungen von der Biogasanlage nicht 
auf das Gebiet ausgehen.

Weiterhin grenzt das Plangebiet an einen Hauptwanderweg - Radfahren - an. Bei der 
Planung des Zu- und Abfahrtsverkehrs sind die Belange des Hauptwanderweges zu be-
rücksichtigen.

Im Grundsatz trägt die geplante Biogasanlage dazu bei umweltfreundlich elektrische 
Energie zu gewinnen und entspricht im Grundsatz den Zielen der Regionalplanung. 

Der zweite Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Ortslage auf dem 
Gelände der Schule. Die Nähe der Schule ist sinnvoll, da das Umfeld der Schule mit 
Fernwärme versorgt werden soll. 

2.2 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 

Die Samtgemeinde Gieboldehausen hat in der Zeit von 1973 bis 1978 den Flächen-
nutzungsplan aufgestellt. Dieser wurde am 20.02.1978 von der Regierung in Hildesheim 
genehmigt und durch Bekanntmachung vom 20.04.1978 wirksam. 

Der Rat der Samtgemeinde Gieboldehausen hat die Aufstellung von 35 Änderungen des 
Flächennutzungsplanes beschlossen. Davon sind die 1. bis 14. und die 16. bis 33. 
Änderung genehmigt und durch Bekanntmachung wirksam geworden. 

Die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes ist im Aufstellungsverfahren eingestellt 
worden.

Mit der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde der Flächennutzungsplan der 
Samtgemeinde Gieboldehausen neu bekanntgemacht. In der Neubekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes sind die Änderungen 15 und 26, 28, 29, 30, 31 und 32 nicht ent-
halten.

Der Samtgemeindeausschuss hat die Aufstellung der 34. und 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes beschlossen.

Im Rahmen der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes wird das Sondergebiet Biogas 
dargestellt. Der Bebauungsplan Nr. 29 wird parallel zur 35. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes aufgestellt. 
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2.3 Natur und Landschaft 

Die Fläche des Plangebietes wird landwirtschaftlich als Acker genutzt. Das Gelände 
innerhalb des Sondergebietes weist einen Höhenunterschied von 4,0 bis 5,0 m auf. Be-
wuchs von Bäumen und Sträuchern ist auf der Fläche nicht vorhanden. 

Aufgrund der Höhenlage ist es sinnvoll die Biogasanlage so anzuordnen, dass sie mög-
lichst niedrig im Niveau angesiedelt wird. Außerdem ist eine dichte Randbepflanzung mit 
hoch wachsenden Laubbäumen und Sträuchern zur Einbindung in das Landschaftsbild 
erforderlich.

Der zweite Teilbereich des Bebauungsplanes stellt sich als nicht genutztes Schulgelände 
dar.

Mit der geplanten Biogasanlage werden Böden mit einer hohen natürlichen Fruchtbarkeit 
versiegelt. Durch die Versiegelung und Bebauung gehen die natürlichen Bodenfunktionen 
weitgehend verloren. Das Schutzgut Boden wird somit insbesondere im Bereich der ge-
planten Biogasanlage beeinträchtigt. Wie bereits aus der Standortdiskussion hervorgeht 
ist, ein anderer Standort nicht zweckmäßig, zumal im Nahbereich keine minderwertigen 
Böden vorhanden sind. Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen wird der Eingriff in das 
Schutzgut ausgeglichen. 

Im Übrigen wird auf den Umweltbericht verwiesen, der Teil dieser Begründung ist. 

2.4 Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete 

Wasserschutz- und gesetzliche Überschwemmungsgebiete werden durch den Bebau-
ungsplan nicht berührt. Das gesetzliche Überschwemmungsgebiet der Suhle und Hahle 
liegt östlich der ehemaligen Bahntrasse und hat einen Abstand von ca. 100 m zum Plan-
gebiet.

2.5 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz zur Umweltverträglichkeit (UVP) vom 12.2.1990 legt in der Anlage 1 die 
UVP–pflichtigen Vorhaben fest. Danach ist beim Bau eines Block- und Heizkraftwerkes 
mit Überschreitung von 1 MW Feuerungswärmeleistung eine standortbezogene Vorprü-
fung des Einzelfalls erforderlich. Bei der geplanten Anlage wird davon ausgegangen, dass 
die Feuerungswärmeleistung von 1 MW überschritten wird und die 10 MW nicht erreicht 
werden. Für das Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk ist damit eine 
standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles erforderlich.

Auch für das Sondergebiet - Block- und Heizkraftwerk an der Schule wird die 1 MW - 
Feuerwärmeleistung überschritten, so dass auch für diesen Geltungsbereich eine stand-
ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles nach dem UVPG erforderlich ist. 

Die Vorprüfungen des Einzelfalles sind im Umweltbericht enthalten. 

2.6 Umweltbericht 

Die umweltrelevanten Belange werden im Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB im ge-
sonderten Teil abgehandelt, der Teil der Begründung ist und auf den verwiesen wird. 
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Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit eingearbeiteten 
wirksamen Änderungen, M. 1:5.000
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Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit eingearbeiteten 
wirksamen Änderungen, M. 1:5.000
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Ausschnitt aus der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes M. 1:5.000 
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Ausschnitt aus der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes M. 1:5.000
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3. Verbindliche Bauleitplanung

3.1 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes (Planungsabsicht) 

Ziel des Bebauungsplanes ist es die planungsrechtliche Grundlage für den Bau einer Bio-
gasanlage mit BHKW zu entwickeln. Weiter sollen auf der Fläche Trocknungsanlagen 
betrieben werden zur Nutzung der Abwärme. Das erzeugte Biogas soll über Gasleitungen 
in das Gewerbegebiet sowie zum Schulzentrum geleitet werden. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes soll die Privatinitiative unterstützt werden, da die geplante Maßnahme 
sich in die Umwelt- und Klimaschutzziele des Fleckens Gieboldehausen einfügt. 

3.2 Art der baulichen Nutzung 

Das geplante Sondergebiet – Bioenergie, Block und Heizkraftwerke wird aus der 35. Än-
derung des Flächennutzungsplanes entwickelt, die parallel zum Bebauungsplan durch-
geführt wird. Die 35. Änderung gibt bereits ein Sondergebiet – Biogas vor, was unter dem 
Begriff Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerke zusammengefasst wird. Die 
Sondergebietsausweisung ist städtebaulich auch sinnvoll, um Konkurrenznutzungen aus-
zuschließen, zumal die Anforderungen an die Erschließung für Gewerbegebiete höher 
und anspruchsvoller sind. Außerdem sind Gewerbegebiete abgesetzt von der bebauten 
Ortslage in der freien Landschaft städtebaulich nicht vertretbar. 

Unter textlicher Festsetzung Nr. 1 werden die zulässigen baulichen Anlagen konkretisiert. 

Das geplante Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerk ist in der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes nur mit dem Symbol -Blockheizkraftwerk- gekennzeichnet auf-
grund der geringen Fläche. Wie aus dem Geltungsbereich zu ersehen ist, wird für dieses 
Sondergebiet nur geringe Fläche in Anspruch genommen.

Unter textlicher Festsetzung Nr. 2 werden die zulässigen baulichen Anlagen konkretisiert. 

3.3 Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, Baugrenzen 

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraft-
werk mit einer Grundflächenzahl von 0,6 und einer Baumassenzahl von 5,0 festgelegt.

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerk mit einer 
Grundflächenzahl von 0,55 und einer Baumassenzahl von 1,5 festgelegt, zumal hier nicht 
große Baumassen errichtet werden. 

Da die geplanten Anlagen in den Sondergebieten von gewerblichen Gebäuden geprägt 
werden, wird auf die Festsetzung einer Geschoss- und Geschossflächenzahl verzichtet. 
Dafür wird die maximale Höhe der baulichen Anlagen begrenzt, um Hochbauten zu ver-
meiden.

Im Sondergebiet - Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk ist die maximale Höhe der bau-
lichen Anlagen auf 175,0 m üNN begrenzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung 
sind Schornsteine und Sendemastanlagen. 

Im Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerk ist die maximale Höhe der baulichen Anlagen 
auf 185,0 m über N.N. begrenzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung sind 
Schornsteine, die aufgrund der Nachbarschaft eine größere Höhe benötigen können. 
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Auf die Festsetzung der Bauweise ist verzichtet worden, da eine Begrenzung der Bau-
weise städtebaulich nicht erforderlich ist und die festgesetzten Baugrenzen einen aus-
reichenden Rahmen setzen. 

Die überbaubaren Flächen sind mit Baugrenzen großzügig festgesetzt worden. 

3.4 Verkehrsflächen 

Im Rahmen der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde die verkehrliche Anbin-
dung intensiv diskutiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Hauptwirtschaftswege mit der 
geplanten Ergänzung für den zusätzlichen Verkehr aufgrund der Biogasanlage aus-
reichend sind. Sollte sich auf den Hauptwirtschaftswegen aufgrund des zusätzlichen Ver-
kehrs Behinderungen ergeben, sind Ausweichstellen nachträglich einzurichten.

Die Zufahrt zum Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk ist in der Nordost-
ecke des Sondergebietes vorgesehen. Um vom Hauptwirtschaftsweg im Westen des 
Sondergebietes zur Ein- und Ausfahrt zu gelangen, muss der landwirtschaftliche Weg an 
der Nordseite des Sondergebietes ausgebaut werden. Damit ist die Zu- und Abfahrt in alle 
Richtungen gewährleistet. 

Die Zufahrt im Eckbereich wird von Seiten des Landkreises Göttingen als ungünstig be-
wertet. Die Ausfahrt sollte so gestaltet werden, dass keine Unklarheiten über die Vorfahrt 
entstehen können. An allen Ein-/ Ausfahrten - auch bei noch festzulegenden - sind die 
Sichtdreiecke freizuhalten. 

Im Übrigen ist der übliche landwirtschaftliche Verkehr für die Erntezeit ohnehin auf den 
Wirtschaftswegen vorhanden und wird lediglich für die Biogasanlage zu einem Teil auf 
das Sondergebiet konzentriert. Damit soll deutlich gemacht werden, dass die Verkehrs-
zunahme durch die Biogasanlage nicht in vollem Umfang aus dem Zu- und Abfahrts-
verkehr besteht. 

Der Hauptwirtschaftsweg Gieboldehausen - Bernshausen ist auch als Hauptwanderweg – 
Radfahren – ausgewiesen. Durch den zusätzlichen Verkehr kann es zu Beeinträchtigun-
gen des Radfahrverkehrs kommen, da der Fahrstreifen nur eine Breite von ca. 3,0 m bis 
4,0 m aufweist und ein Ausweichen nur in den unbefestigten Seitenraum möglich ist. Um 
hier einen sicheren Verkehrsablauf zu ermöglichen, sollte der Bereich, in dem sich der 
Verkehr zu und von der Biogasanlage konzentriert, mit ausreichenden Ausweichstellen 
versehen werden. Dies dient der Sicherheit der Radfahrer wie auch dem allgemeinen Kfz-
Verkehr.

Die Erschließung des Sondergebietes – Block- und Heizkraftwerk an der Schule ist über 
die Schulstraße sichergestellt. 

3.5 Versorgungsleitungen – Gasleitung 

Innerhalb des Sondergebietes – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk sind BHKW ge-
plant, die einerseits zur Gewährleistung der Prozesstemperatur und andererseits für 
Trocknungsanlagen genutzt werden sollen. Damit soll die thermische Energie vollständig 
genutzt werden.

Für den Betrieb der BHKW im Sondergebiet - Block- und Heizkraftwerk an der Schule 
sind Gasleitungen vorgesehen, die deren Versorgung mit Biogas sichern sollen. Diese 
Leitung ist nicht in den Bebauungsplan aufgenommen worden. Die notwendigen Leitungs-
rechte werden, vor der Verlegung, privatrechtlich gesichert. 
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3.6 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Für den Bereich des Sondergebietes – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk sind entlang 
der Grenzen Pflanzstreifen in 5,0 m Breite festgesetzt worden mit dem Ziel, die baulichen 
Anlagen harmonisch in das Landschaftsbild einzubinden.

Die Pflanzdichte für die zu bepflanzenden Flächen ist über die textliche Festsetzung Nr. 5 
geregelt.

Der Pflanzstreifen ist -bis auf die Nordostecke- durchgängig um das Sondergebiet aus-
gewiesen. Der freigelassen Eckbereich dient der Hauptein- und -ausfahrt.

Um zusätzliche Ein- und Ausfahrten zu ermöglichen (Feuerwehrzufahrten u.a.), darf der 
Pflanzstreifen zweimal an beliebiger Stelle mit einer Breite bis zu maximal je 8,0 m unter-
brochen werden (siehe auch textliche Festsetzung). 

Im Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerk ist aufgrund der geringen Fläche nur ein 
3,0 m breiter Pflanzstreifen festgesetzt. Die Pflanzdichte ist über die textliche Festsetzung 
Nr. 5 festgesetzt. In diesem Gebiet ist die Ein- und Ausfahrt gleichfalls freigehalten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der notwendige Sicherungswall um die Biogasanlage 
nicht bepflanzt werden darf. Damit ist der Pflanzstreifen nicht für die Anlage des Havarie-
walles nutzbar. 

3.7 Umgrenzung von Flächen für sonstige Bepflanzung 

Die geplante Biogasanlage führt zum Verlust des Lebensraumes für das Rebhuhn. Ein 
Ausweichen der Art wird erschwert, da in der weiteren Feldmark durch intensiven Mais-
anbau zusätzlicher Lebensraum verloren geht. 

Mit den ausgewiesenen Brachestreifen wird für das Rebhuhn ein Ausgleich für den 
Verlust des Lebensraumes geleistet. 

Der Brachestreifen dient der halbruderalen Entwicklung von Gras- und Staudenfluren. 

Des Weiteren wird mit der externen Ausgleichsfläche Lebensraum für das Rebhuhn ge-
schaffen.

3.8 Textliche Festsetzungen  

zu Nr. 1 

Das Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk dient vorwiegend der Erzeu-
gung von Biogas, das durch Verbrennung zur Erzeugung von elektrischer Energie genutzt 
werden soll. 

Zulässig sind bauliche Anlagen und Nebenanlagen, die der Erzeugung von Biogas die-
nen, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen. 

Für die Sicherstellung der Prozesstemperatur der Biogasanlage sollen BHKW errichtet 
werden, die durch Biogas oder Biodiesel betrieben werden sollen. Während die thermi-
sche Energie zu einem Teil zum Betrieb der Biogasanlage genutzt wird, soll der weitere 
Teil für Trocknungsanlagen genutzt werden. Die erzeugte elektrische Energie wird ins 
örtliche Stromnetz eingespeist. Insgesamt sind BHKW mit einer elektrischen Leistung bis 
maximal 1,5 MW zulässig.  
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Um die Abgabe der thermischen Energie zu gewährleisten, sind Heizkraftwerke zu-
gelassen worden, die bei Ausfall oder Wartung der BHKW die Wärmeleistung erbringen. 
Diese Anlagen sind erforderlich, um die BHKW vorübergehend zu ersetzen. Die zulässige 
Leistung des Heizkraftwerkes ist auf 1.500 kW thermische Leistung begrenzt. Die Heiz-
mittel sind auf Gas, Holzhackschnitzel, Pellets und Pflanzenöl begrenzt. 

Mit der Zulassung von Trocknungsanlagen soll ein Teil der thermischen Energie genutzt 
werden. Mit dem Zusatz „In Verbindung mit der Biogasanlage“ wird ausgeschlossen, dass 
das Sondergebiet ausschließlich für Trocknungsanlagen genutzt und die Fläche mit Holz-
stapeln bzw. anderweitigen Trocknungsanlagen voll gestellt wird, ohne den Bau einer 
Biogasanlage. Zulässig sind Trocknungsanlagen nur in Verbindung mit der Biogasanlage. 
Das Sondergebiet bietet sich auch für die Nutzung der Sonnenenergie an, zumal es in der 
freien Landschaft liegt. So besteht die Möglichkeit über der Silagefläche Sonnenkol-
lektoren zu erstellen, die einerseits für die Prozesstemperatur sorgen können und gleich-
zeitig elektrische Energie erzeugen, die ins Netz eingespeist werden kann. Damit können 
Teilflächen der Biogasanlage doppelt genutzt werden, ohne zusätzliche Fläche zu versie-
geln. Über die Kollektorflächen könnte auch ein Teil des anfallenden Niederschlags-
wassers aufgefangen und unbelastet abgeleitet oder versickert werden. 
Mit der Zulassung von Sonnenenergieanlagen besteht die Möglichkeit die Fläche aus-
schließlich für diesen Zweck zu nutzen. Ziel der Planung ist es, nicht ausschließlich eine 
Photovoltaikfläche zu erhalten. Um diese Entwicklung auszuschließen, ist die Anlage von 
Sonnenenergieanlagen nur in Verbindung mit einer Biogasanlage zugelassen worden. 
Unter diesen Gesichtspunkten sind u. a. Anlagen für die Nutzung der Sonnenenergie zu-
gelassen worden, auch wenn zurzeit die Betreibergesellschaft diese Art der Energie-
gewinnung noch nicht vorgesehen hat. 

Durch den Bau der Biogasanlage erfolgt ein Eingriff in den Naturhaushalt, der dazu ge-
nutzt werden soll den Standort für einen Sendemast mit unterzubringen. Damit ist die 
Sendemastanlage in das Sondergebiet einbezogen und belastet somit nicht die freie 
Landschaft als Einzelanlage. Zugelassen im Sondergebiet – Bioenergie ist ein Sendemast 
mit den erforderlichen Nebenanlagen. Auch wenn der Mobilfunkmast im Außenbereich 
(gemäß § 35 BauGB) privilegiert ist, muss er im Bereich des Bebauungsplanes 
zugelassen werden, da hier § 30 BauGB zuständig ist. Auch wenn aus funktechnischer 
Sicht der Standort nicht als geeignetster gesehen wird, da eine funktechnische Unter-
suchung nicht erfolgt ist, besteht dennoch die Zielsetzung, die Möglichkeit offen zu halten 
in dem Bereich einen Sendemast errichten zu können. Soweit das Sondergebiet nur für 
die Biogasanlage zugelassen wird, kann der Sendemast nur außerhalb des Gebietes er-
richtet werden. Da diese Fläche bereits für gewerbliche Anlagen genutzt werden soll, er-
scheint es sinnvoll den Sendemast, der wenig Grundfläche in Anspruch nimmt, in diesem 
Gebiet mit zuzulassen. Damit wird auch vermieden, dass in direkter Nachbarschaft der 
Biogasanlage in der freien Landschaft der Sendemast errichtet wird. 
Ausgenommen von der zulässigen Biomasse, für die Erzeugung von Biogas, ist die Ver-
wendung von Tierkörpern und Tierkörperabfällen. 

zu Nr. 2 
Im Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerk sind Blockheizkraftwerke mit einer maxima-
len elektrischen Leistung von 750 kW zugelassen. Mit der thermischen Leistung soll das 
Umfeld der Schule beheizt werden. Der Standort für die Blockheizkraftwerke wurde an der 
Schule gewählt, um die Wärmeverluste durch die Fernwärmeleitung möglichst gering zu 
halten. Der Transport des Biogases durch eine Gasleitung von der Biogasanlage ist vom 
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Aufwand her wesentlich geringer und damit auch wirtschaftlicher als über eine Fern-
wärmeleitung.

Zur Sicherstellung der Wärmelieferung ist es notwendig ein zusätzliches Heizkraftwerk mit 
zu installieren, damit bei einem Ausfall eines Blockheizkraftwerkes die Versorgung mit 
Fernwärme aufrecht gehalten werden kann. Der Ausfall eines Blockheizkraftwerkes kann 
auch bedingt durch einen Wartungsinterwall sein, der einen längeren Zeitraum in An-
spruch nimmt. 

Das Feuerungsmaterial ist auf Gas, Holzhackschnitzel, Pellets oder Pflanzenöl begrenzt. 
Weiterhin ist die Feuerungswärmeleistung des Heizkraftwerkes auf 1.500 kW begrenzt 
worden. Damit soll die thermische Leistung der Blockheizkraftwerke abgedeckt werden. 

zu Nr. 3 
Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraft-
werk über die Grundflächen- und Baumassenzahl festgelegt. Diese Festsetzung kann 
dazu führen, dass die baulichen Anlagen eine Höhe erreichen, die das Landschaftsbild 
erheblich beeinträchtigen, zumal die Anlagen des Sondergebietes in der freien Landschaft 
weithin sichtbar sind. Um dies zu vermeiden, ist die maximale Höhe der baulichen 
Anlagen auf 175,0 m üNN begrenzt worden. Das örtliche Niveau bewegt sich zwischen 
150,0 und 154,0 m üNN. Danach können Anlagen in einer Höhe zwischen 21,0 bis 25,0 m 
errichtet werden. 

Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind Schornsteine sowie der Sendemast, zu-
mal diese Anlagen über die üblichen baulichen Anlagen hinaus reichen müssen. Da 
Schornsteine und Sendemast nicht massiv in das Landschaftsbild eingreifen, sind sie von 
der Höhenbegrenzung ausgenommen. 

zu Nr. 4
Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerk über die 
Grundflächen- und Baumassenzahl festgelegt. Diese Festsetzung kann dazu führen, dass 
die baulichen Anlagen eine Höhe erreichen, wegen der sie sich nicht in das Ortsbild 
einfügen und erheblich stören. Um dies zu vermeiden, ist die maximale Höhe der bauli-
chen Anlagen auf 185,0 m üNN begrenzt worden. Das örtliche Niveau bewegt sich bei 
178 m üNN. Danach können Anlagen in einer Höhe bis 7,0 m errichtet werden. 

Von der Höhenbegrenzung ausgenommen sind Schornsteine, zumal diese Anlagen über 
die üblichen baulichen Anlagen hinaus reichen müssen. 

zu Nr. 5 
Für die Einbindung der baulichen Anlagen in das Landschaftsbild sowie in das örtliche 
Umfeld sind Pflanzstreifen festgesetzt worden, die eine Bepflanzung mit Bäumen und 
Sträuchern erhalten sollen.
Um das Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk ist ein 5,0 m breiter Pflanz-
streifen gelegt, der eine dreireihige Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern erhalten soll. 
Im Sondergebiet – Block- und Heizkraftwerke ist ein 3,0 m breiter Pflanzstreifen fest-
gelegt, der eine zweireihige Bepflanzung erhalten soll. 
Die festgesetzte Anzahl der Gehölze ist für die Einbindung der Sondergebiete in das je-
weilige Umfeld ausreichend.
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Die Erhaltung der Gehölze trifft nach geschlossener Heckenbildung nicht mehr für jedes 
einzelne Gehölz zu, sondern gilt nur noch für den geschlossenen Bewuchs. Der Baum-
anteil soll 5% der Gehölze nicht unterschreiten. 
Wie bereits erläutert darf der Pflanzstreifen wie auch die Bepflanzung im Sondergebiet – 
Bioenergie an zwei beliebigen Stellen in einer Breite von max. 8,0 m unterbrochen werden 
für zusätzliche Ein- und Ausfahrten. Da diese noch nicht konkret festliegen, ist der 
Pflanzstreifen bis auf die Hauptein- und -ausfahrt durchgängig dargestellt und darf somit 
an beliebiger Stelle unterbrochen werden.

zu Nr. 6 
Ziel der Wasserwirtschaft ist es, das anfallende Niederschlagswasser auf den Grund-
stücken zu versickern. Im Bereich der Biogasanlage sollte auf eine Versickerung ver-
zichtet werden, damit verunreinigtes Wasser nicht in das Grundwasser gelangt. 

Durch die geplante Versiegelung wird die abzuleitende Niederschlagswassermenge ver-
größert, zumal die Fläche für die natürliche Versickerung geringer wird. Durch das sofor-
tige Ableiten des Oberflächenwassers werden die Vorfluter derart belastet, dass es zu 
vermehrten Überschwemmungen kommt. Diese Hochwasser richten einen erheblichen 
Schaden bei Flora und Fauna an. Um diesen Schaden zu vermeiden, darf im Bereich des 
Sondergebietes das Niederschlagswasser nur in dem Umfang abgeleitet werden, wie es 
bei landwirtschaftlicher Nutzung anfällt. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit wird davon 
ausgegangen, dass 15 l/sek/ha Wasser abgeleitet werden. Mit der getroffenen Fest-
setzung 1,5 l/sek/1.000 m2 wird der Abflusswert beibehalten. Der Bauherr ist somit ver-
pflichtet, für die Rückhaltung auf dem Baugrundstück Sorge zu tragen.

Im Zuge des Entwässerungsantrages ist ein Nachweis über die getroffene Regenwasser-
rückhaltung der Samtgemeinde Gieboldehausen vorzulegen. 

Auf die Anleitung zur Regenwasserrückhaltung der Samtgemeinde Gieboldehausen wird 
verwiesen.

Soweit ablaufendes Niederschlagswasser von den Kollektoranlagen abgeleitet wird, kann 
dies, da es nicht verunreinigt ist, versickert werden. 

zu Nr. 7 
zur Sicherung der Biogasanlage für den Fall der Havarie ist ein ausreichender Havariewall 
festgesetzt worden, um das auslaufende Gärsubstrat auf einer abgegrenzten Fläche zu 
halten und Verunreinigungen in der Nachbarschaft zu vermeiden.
Um den Wall nicht durchlässig werden zulassen, ist eine Bepflanzung der Wallanlage 
ausgeschlossen worden. Lediglich eine Einsaat von tiefwurzelnden Gräsern ist fest-
gesetzt, um den Wall vor Erosion zu schützen. Zur Erhaltung der Sicherheit des Walles ist 
eine regelmäßige Pflege erforderlich, bei der auch aufgelaufene Gehölze und Stauden 
entfernt werden müssen. 
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zu Nr.8 
Der Brache- wie auch der Pflanzstreifen haben als Grundnutzung Sondergebiet. Um hier 
keine Nebenanlagen zu ermöglichen, sind diese ausgeschlossen worden. Ausgenommen 
sind die zugelassenen Ein- und Ausfahrten mit max. 8,0 m Breite. In diesen Durchfahrten 
können auch die Gas- und Regenwasserleitungen verlegt werden, so dass dafür keine 
gesonderte Ausnahme erfolgen muss. 
Aus Gründen der Sicherheit ist es erforderlich die Biogasanlage einzufrieden. Da der 
Brachestreifen für Rebhühner frei zugänglich sein soll, darf der Zaun nur auf der Innen-
seite des Brachestreifens errichtet werden. 

zu Nr. 9 
Aufgrund des Eingriffes in Natur und Landschaft sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 
Wie aus der Begründung zu den Anpflanzfestsetzungen hervorgeht, stellen diese Maß-
nahmen einen Ausgleich für den Eingriff dar und werden hiermit den Kompensations-
maßnahmen zugeordnet. 

Textliche Festsetzung zur externen Ausgleichsfläche 
Aufgrund des zulässigen Eingriffes in den Naturhaushalt ist ein Ausgleich erforderlich, der 
durch eine externe Ausgleichsmaßnahme sichergestellt wird. Diese Fläche ist Teil des 
Plangebietes und wird als externe Fläche behandelt. Zur Verdeutlichung der Lage und der 
betroffenen Fläche der externen Maßnahme ist in der Planzeichnung eine Karte mit dem 
Bereich der externen Maßnahme dargestellt. 

Des Weiteren ist eine textliche Festsetzung zur Entwicklung der Fläche getroffen worden. 
Mit der Festsetzung soll sichergestellt werden, dass eine Fläche von 6.600 m² als 
Rebhuhn-Biotop entwickelt wird. 
Die Fläche befindet sich im Flurbereinigungsverfahren in dem, in Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde, beabsichtigt ist, die Fläche zu Rebhuhnsaumstreifen 
verändern und zu verlegen. Die Festsetzung berücksichtigt diese Veränderung. 

3.9 Natur und Landschaft - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Durch die Planung wird ein Eingriff in den Naturhaushalt zugelassen, der nicht abwendbar 
ist. Somit ist der Eingriff auszugleichen. Im Umweltbericht ist der Eingriff bewertet und der 
erforderliche Ausgleich ermittelt worden. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes, 
Anlegung von Pflanzstreifen und Pflanzmaßnahmen wird der Eingriff nur zu einem Teil 
ausgeglichen. Damit sind externe Maßnahmen notwendig. 

Wie aus dem Umweltbericht hervorgeht ist der externe Ausgleich auf dem Flurstück 295 
der Flur 16 Gemarkung Gieboldehausen in Größe von 6.600 m² vorgesehen. Diese 
Fläche soll im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens in zweckmäßige Blühstreifen um-
gelegt werden zur Verbesserung des Lebensraumes für das Rebhuhn. 

Der Umfang der ausgewiesenen Sondergebiete ist so bemessen, dass die Fläche in 
mehreren Bauabschnitten in Anspruch genommen wird. Entsprechend der in Anspruch 
genommenen Fläche für den jeweiligen Bauabschnitt sind auch die Ausgleichsmaß-
nahmen in entsprechendem Verhältnis durchzuführen. 

Im Übrigen wird auf den Umweltbericht, der Teil der Begründung ist, verwiesen. 



- 17 - 

3.10 Immissionsschutz 

Probleme des Immissionsschutzes werden nicht gesehen. 

Das Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk liegt weit ab von Wohn-
gebieten, so dass Beeinträchtigungen nicht auftreten werden. Auf das in der Anlage bei-
gefügte Immissions-Gutachten (Geruch) wird verwiesen. 

Die Blockheizkraftwerke im Bereich der Schule sind schallisoliert einzuhausen, so dass 
eine unzulässige Lärmbeeinträchtigung des Umfeldes ausgeschossen ist. Dies ist 
gängige Praxis und bedarf keiner gesonderten Festsetzung (siehe auch 
Immissionsprognose)

Für die geplante Biogasanlage und Blockheizkraftwerk wurde eine Immissionsprognose 
- Schall - von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erstellt. Diese kommt zu dem 
Ergebnis, dass sowohl zum Betrieb der Biogasanlage, des Verkehrsaufkommens und 
dem Betrieb des BHKW keine unzulässigen Lärmbelastungen auftreten werden, unter 
Berücksichtigung der empfohlenen technischen Einrichtungen. Die Immissionsprognose 
ist der Begründung als Anlage angefügt. 

Soweit Trocknungsanlagen betrieben werden sollen, die mit starken Geruchsentwicklun-
gen verbunden sind, ist für diese im Rahmen des Bauantrages ein gutachterlicher Nach-
weis zu erbringen, dass keine unzulässigen Beeinträchtigungen in den Baugebieten auf-
treten werden. 

3.11 Hinweise 

Hinweise zur Ableitung des Niederschlagswassers 

Bei der Maßnahme und der Erschließung sind die Bewirtschaftungsziele gemäß 

a)  § 64 a Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) i. d. F. v. 10 Juni 2004 (Nds. GVBl. 
S. 171) für die oberirdischen Gewässer und

b)  § 136 a NWG für das Grundwasser  

zu beachten. 

Berechnungsgrundlage (z.B. Wasserverbrauchswerte, Regenspende, Regenhäufigkeit, 
Spitzenabflusswert, u. a.) sind gemäß des anzuwendenden technischen Regelwerks 
„ATV-DVWK-A 117, Bemessung von Regenrückhalteräumen“ zu berücksichtigen und ein 
entsprechendes Rückhaltevolumen zu berechnen. 

Das von versiegelten Flächen (Dachflächen, Hofflächen etc.) abfließende, unver-
schmutzte Niederschlagswasser sollte soweit wie möglich durch Versickerung vorzugs-
weise über die belebte Bodenschicht dem Grundwasser zugeführt werden. 

Bei Versickerung ins Grundwasser oder Einleitung in ein Gewässer ist eine wasserrecht-
liche Erlaubnis gemäß § 10 i. V. m. § 3 und § 4 NWG notwendig. Ein entsprechender An-
trag ist zeitnah bei der Unteren Wasserbehörde einzureichen. 

Gemäß §§ 8 und 9 des Wasserhaushaltgesetzes (WHG) ist für eine Regenwasserbewirt-
schaftung /Versickerung in das Grundwasser eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der 
Unteren Wasserbehörde des Landkreises Göttingen zu beantragen. 
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Hinweise zu vorhandenen Versorgungsleitungen 

Von der Harz Energie GmbH wird darauf hingewiesen, dass im Plangebiet vorhandene 
Erdgasversorgungsanlagen bestehen, deren Bestand weiterhin zu sichern ist. Eine Über-
bauung oder Überpflanzung der vorhandenen Trassen mit tiefwurzelnden Gehölzen ist 
nicht zulässig. Weiterhin ist der erforderliche Sicherheitsabstand zu den vorhandenen 
Trassen jederzeit einzuhalten. 

Bei der Realisierung des Projektes wäre eine differenzierte Farbgebung der neuen Bio-
gasleitung im Vergleich zu unseren Erdgasleitungen wünschenswert, um eventuelle Ver-
wechslungen der Zuständigkeit auszuschließen. 

Das Planwerk der Harz Energie GmbH wird von dieser auf Anforderung, nach dem 
Bekanntwerden der geplanten Trasse, zur Verfügung gestellt. 

Hinweise zu geplanten Ausgleichsflächen 

Vom Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie wird darauf hingewiesen, dass süd-
lich des Sondergebietes das Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Nr. 261 (4427To/1) 
ausgewiesen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die externen Kompensationsmaß-
nahmen bzw. Ersatzmaßnahmen, wie im Landes-Raumordnungsprogramm festgelegt, 
nicht in Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung umzusetzen sind. Die im regionalen 
Raumordnungsprogramm festgelegten Vorbehaltsgebiete für die Rohstoffgewinnung und 
die in den Fachkarten des LBG ausgewiesenen Rohstoffsicherungsgebiete sollten eben-
falls von externen Kompensationsmaßnahmen freigehalten werden. 

Hinweise zum Ausbau der Verkehrsflächen 

Vom Landkreis Göttingen wird darauf hingewiesen, dass bei der Ausbauplanung der Ver-
kehrsflächen (auch außerhalb des Betriebsgeländes) die Straßenverkehrsbehörde zu 
beteiligen ist. 

Hinweise zur archäologischen Funderwartung 

Von der Unteren Denkmalschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass für den Standort 
der Biogasanlage archäologische Funderwartung besteht. Der Beginn der Erschließungs- 
und Erdarbeiten ist mindestens 14 Tage vorher telefonisch oder schriftlich der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Göttingen mitzuteilen. 

Weiterhin wird Hingewiesen, dass unmittelbar nordöstlich an das Plangebiet der 
Biogasanlage ein flächiges Baudenkmal angrenzt. Es handelt sich um einen ehemaligen 
Vorgeschichtlichen Siedlungsplatz mit bislang vorliegenden Fundhinweisen der 
Jungsteinzeit (Kultur der Linienbandkeramik, ca. 5.400 – 4.700 v. Chr.). 

Da die exakte Siedlungsplatzbegrenzung in alle Richtungen noch nicht absehbar ist, 
muss im Planbereich mit entsprechenden Funden und Befunden gerechnet werden. 

Der Baubeginn jeglicher Erdarbeiten ist daher rechtzeitig, d.h. mindestens zwei Wochen 
vorher bei der unteren Denkmalpflege anzuzeigen, damit die archäologische Betreuung 
der Arbeit organisiert werden kann. 

Meldung unter Telefon 0551-525504, e-mail unter archäologie@landkreisgoettingen.de
oder unter kgrote@gmx.de 
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Hinweis zum Abstand zum Grundwasser 

Vom Landkreis Göttingen wird darauf hingewiesen, dass ein Mindestabstand der am 
tiefsten liegenden Anlagenteile zum höchsten Grundwasserstand von 1,0 m einzuhalten 
ist.

Hinweis zu Kreuzungen mit Gewässern 

Vom Landkreis Göttingen wird darauf hingewiesen, dass bei Kreuzungen von Gewässern 
mit der Biogasleitung gemäß § 36 WHG in Verbindung mit § 57 NWG wasserbehördliche 
Genehmigungen zu beantragen sind. 

Hinweis zu infektionshygienische Aspekte vom Gesundheitsamt 

Es sind infektionshygienische Vorkehrungen im ausreichenden Maße umzusetzen, die 
insbesondere ein massenhaftes Aufkommen von Schädlingen nicht erwarten lassen 
(Ratten, Mäuse, Schaben etc.). Regelmäßige Schädlingsbefallskontrollen sind zu emp-
fehlen.

Es ist nachweislich sicherzustellen, dass bei und durch Ausbringung des Gärsubstrats 
keine infektionshygienischen Bedenken bestehen.

Verunreinigungen, die z. B. bei der Entnahme von Gärsubstrat auftreten können, sind 
unmittelbar zu beseitigen.

Auf den Runderlass des MU vom 02.06.2004 (AZ.: 33 - 40501/208.13/1, Hinweise zum 
Immissionsschutz bei Biogasanlagen: Anforderungen zur Vermeidung und Verminderung 
von Gerüchen und sonstigen Emissionen) und das Informationspapier des Umweltamtes 
„Zur Sicherheit von Biogasanlagen, Juni 2006“ wird hingewiesen.

Hinweis der Samtgemeinde Radolfshausen zum Hauptwirtschaftsweg 

Das Sondergebiet wird wesentlich über den Hauptwirtschaftsweg in der Gemarkung 
Bershausen und Gieboldehausen erschlossen. Hierauf konzentriert sich sowohl der 
übliche landwirtschaftliche Verkehr als auch der saisonal starke Zu- und Abfahrverkehr 
zur Biogasanlage. Das Ausmaß der zusätzlichen Verkehrsbelastung ca. 570 zusätzliche 
Transporte zur Biogasanlage und ca. 780 Transporte für das Ausbringen der Gärreste aus 
der Anlage konzentriert auf die Monate Juni bis Oktober, ist in der Begründung zur 35. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Gieboldehausen dokumentiert. 

 Der Regelquerschnitt und der Ausbauzustand des in der Gemarkung Bernshausen 
verlaufenden Hauptwirtschaftsweges  sind auf die Bewirtschaftung der angrenzenden 
Ackerflächen ausgelegt. Der Weg ist darüber hinaus für den öffentlichen Verkehr 
freigegeben und dadurch zusätzlich belastet. Es ist absehbar, dass die lt. Logistik 
zusätzlich zu erwartenden An- und Abfahrten, insbesondere mit den für Biogasanlagen 
verwendeten großvolumigen und überbreiten Transportern, auf dem Verbindungsweg zu 
erheblichen Behinderungen und Einschränkungen führen werden. 

Es wird deshalb darauf hingewiesen, dass weder aus der Planung noch aus dem später 
laufenden Betrieb der Biogasanlage heraus ein Anspruch auf den Ausbau oder die 
Verbreiterung des Hauptwirtschaftsweges Gieboldehausen – Bernshausen in der 
Gemarkung Bernshausen abgeleitet werden kann. 
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4. Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes zu treffende Maßnahmen 

4.1 Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

4.2 Altablagerungen, Bodenkontaminationen 

Altablagerungen jeglicher Art (geschlossene Müllplätze usw.) sowie Bodenkontamina-
tionen sind in den beiden Geltungsbereichen des Bebauungsplanes nicht bekannt. 

4.3 Ver- und Entsorgung 

Ein Trink- und Brauchwasseranschluss an das Wasserversorgungsnetz der EEW für die 
Biogasanlage ist nicht zwingend erforderlich. Soweit jedoch Personal ganztägig vor Ort 
ist, wird ein Anschluss an die Wasserversorgung erforderlich. Im Abstand von ca. 80 bis 
100 m verläuft die Wassertransportleitung zwischen Gieboldehausen und Rollshausen. 
Hier könnte auf kurzem Wege ein Anschluss geschaffen werden. 

Vom Gesundheitsamt wird darauf hingewiesen, dass nach der Niedersächsischen Bau-
ordnung (NBauO), sofern Gebäude mit Aufenthaltsräumen vorgesehen sind, eine dauernd 
technisch wie rechtlich gesicherte Versorgung mit Trinkwasser gewährleistet sein muss. 
Trinkwasser führende Systeme sind gemäß §§ 4 und 17 Trinkwasserverordnung nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben und 
zu warten. Auf die Anzeigepflicht gemäß § 13 Trinkwasserverordnung wird hingewiesen. 

Als Brauchwasser für die Biogasanlage wird das anfallende Niederschlagswasser ge-
nutzt.

Die Löschwasserversorgung wird soweit möglich über die Wassertransportleitung der 
EEW, die im Abstand von ca. 80 bis 100 m östlich des Plangebietes verläuft, sicher-
gestellt. Ein entsprechender Hydrant müsste in Absprache mit der EEW eingebaut 
werden. Die anfallenden Kosten durch den Einbau sind vom Verursacher zu tragen. 

Von der EEW wird hingewiesen, dass eine Messung an der Wassertransportleitung 
folgende Ergebnisse ergeben hat:

 Ruhedruck an der Entnahmestelle 8,5 bar 

 7,0 bar        85 m³/h 

 8,0 bar         41 m³/h 

Ein mögliche Entnahmestelle (Unterflurhydrant) könnte in ca. 100 m Entfernung von der 
nordöstlichen Grundstücksecke an der dort verlaufenden Transportleitung installiert 
werden.

Vom Landkreis Göttingen wird hingewiesen, dass nach Maßgabe der vorliegenden 
Angaben beträgt der für den Einsatz der Feuerwehr sicherzustellende Löschwasserbedarf 
mind. 1.600l/min. bzw. 96m³/h, der über eine Dauer von 2 Stunden aus der 
Wassertransportleitung sicherzustellen ist.

Bei der Versorgung aus der zentralen Wasserversorgungsleitung ist ein Überflurhydrant 
vorzusehen.

Innerhalb des Plangebietes ist in Abhängigkeit vom Bedarf der baulichen Anlagen ein 
Löschwasserbehälter erforderlich. 
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Die Baugrundstücke müssen so an einer mit Kraftfahrzeugen befahrbaren öffentlichen 
Verkehrsfläche liegen oder einen solchen Zugang zu ihr haben, dass der für den 
Brandschutz erforderliche Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsgeräten jederzeit 
ordnungsgemäß und ungehindert möglich ist. 

Soweit der Löschwasserbedarf nicht aus dem Trinkwassernetz gedeckt wird, ist er wie 
folgt sicherzustellen: 

a) durch einen unterirdischen Löschwasserbehälter (Zisterne) nach DIN 14230 mit 
einem Fassungsvermögen von 200 m³ 

 oder 

b) durch einen Löschwasserteich nach DIN 14210 mit einem Fassungsvermögen von 
mindestens 300 m³. 

Zur Löschwasserentnahme sind u. a. jeweils ein Saugschacht und zwei Saugrohre mit 
einem Innendurchmesser von 125 mm erforderlich. Die Saugrohre müssen einen Saug-
anschluss nach DIN 14244 haben. 

Der Standort der Löschwasserversorgung bedarf der Abstimmung mit der Feuerwehr. Die 
Wasserentnahmestelle ist durch genormte Hinweisschilder nach DIN 4066 zu kennzeich-
nen.

Ein Anschluss an den Schmutzwasserkanal wird nicht vorgesehen. Es wird davon ausge-
gangen, dass das Sondergebiet keinen Anschluss benötigt. 

Das anfallende Niederschlagswasser im Sondergebiet wird über eine Rückhaltung ge-
drosselt in den nächsten Vorfluter abgeleitet. 

Die Versorgung und die Abgabe der elektrischen Energie wird durch Anschluss an das 
Ortsnetz von Gieboldehausen durch die E.ON Mitte sichergestellt.

4.4 Einstellplätze, Parkplätze 

Gemäß den gesetzlichen Vorschriften sind auf den Baugrundstücken Einstellplätze vor-
zusehen.

4.5 Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten 

Dem Flecken Gieboldehausen entstehen durch die Planung keine Kosten.

4.6 Städtebauliche Werte 
Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von 4,4518 ha 

davon sind 
 Sondergebiet – Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk  4,2323 ha 
 Sondergebiet – BHKW  0,0825 ha 
 Landwirtschaftlicher Weg   0,1370 ha 

   
  Externe Ausgleichsfläche            0,6600 ha 
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Die Begründung mit Umweltbericht gemäß § 9 Abs. 8 BauGB hat zusammen mit dem Bebau-
ungsplan Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

8.6.2011 vom bis einschließlich 8.7.2011 

öffentlich ausgelegen und wurde vom Rat des Flecken Gieboldehausen beschlossen. 
 
Gieboldehausen, den 28.07.2011 
 
 
                                                                             (Siegel) 
 
 
 
 
                                                                                                                   gez. Leineweber 

Bürgermeister              
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1. Darstellung von Zielen, Festsetzungen und Flächenan-
spruch des Bebauungsplanes 

Die Nutzung regenerativer Energien hat in den vergangenen Jahren einen erheblichen 
Zuwachs zu verzeichnen. Im ländlichen Raum hat vor allem die energetische Nutzung 
von Biomasse in Bioenergieanlagen einen Aufschwung genommen, der seinen Aus-
gangspunkt im Landkreis Göttingen findet. Das Modellvorhaben „Bioenergiedorf Jühn-
de“ wurde in der Samtgemeinde Gieboldehausen kürzlich durch den Zusammen-
schluss gleich zweier Dörfer – Krebeck und Wollbrandshausen – in einer Größenord-
nung überflügelt, die sich sehen lassen kann. Innerhalb von knapp zwei Jahren wurden 
20 Millionen Euro investiert, 60 % der Haushalte sind dort bereits an das Fernwärme-
netz angeschlossen. Die Anlage, die seit August 2010 im Vollbetrieb läuft, hat bislang 
die in sie gesetzten Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. 

Es ist daher verständlich, dass auch in Gieboldehausen die Errichtung einer Biogasan-
lage ähnlicher Größenordnung in Angriff genommen werden soll. Eine Betreibergesell-
schaft wurde gegründet und das Bauvorhaben durch die 35. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Samtgemeinde Gieboldehausen vorbereitet. Die Änderung hatte 
die Standortwahl für die Biogasanlage zum Gegenstand, der unter den Gesichtspunk-
ten einer Minimierung schädlicher Umweltauswirkungen unter Maximierung der Wirt-
schaftlichkeit optimiert wurde. Auch die konfliktarme Führung der erheblichen Ver-
kehrsbewegungen sowie der Standort eines Blockheizkraftwerkes innerhalb der Orts-
lage waren Gegenstand der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Nach Abschluss dieser Vorüberlegungen wird nun der Bebauungsplan Nr. 29 des Fle-
cken Gieboldehausen in das Verfahren gebracht, der den Namen „Sondergebiet - Bio-
energie“ tragen soll. Er verfolgt das Ziel, die im Rahmen der 35. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Samtgemeinde Gieboldehausen als günstigsten Standort für 
eine Biogasanlage ausgewählte Fläche planungsrechtlich zu sichern. Ferner soll, dem 
Beispiel Krebeck und Wollbrandshausen folgend, die Verwertung des Gases in zentra-
ler Lage inmitten der Siedlungsgebiete durch Blockheizkraftwerke sichergestellt wer-
den, welche am Schulzentrum Gieboldehausen sowie im Gewerbegebiet errichtet wer-
den sollen. Während die Anlage eines Blockheizkraftwerkes im Gewerbegebiet durch 
die bestehenden baurechtlichen Festsetzungen abgedeckt ist und an dieser Stelle nur 
nachrichtlich Erwähnung findet, soll die Errichtung des Blockheizkraftwerkes am 
Schulzentrum Gieboldehausen im Bebauungsplan Nr. 29 planungsrechtlich gesichert 
werden. 

1.1 Untersuchungsraum und Methodik 

Untersuchungsraum ist der Landschaftsraum südlich von Gieboldehausen. Er ist ge-
prägt durch die flache Aue des Ellerbaches, welcher aus Wollbrandshausen kommend 
in nordöstlicher Richtung auf Gieboldehausen zuläuft und dort in die Suhle einmündet. 



Flecken Gieboldehausen 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
3 

SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG    *    Schildweg 21    *   37085 Göttingen 

Südlich des Auenbereiches steigt das Gelände zum Marsfelder Berg an, einer flachen, 
195 m über NN hohen Erhebung inmitten der Agrarlandschaft, die aufgrund ihrer au-
ßerordentlichen Bodenfruchtbarkeit den Namen „Goldene Mark“ trägt. 
Der Landschaftsraum erhält im Norden durch die parallel zum Ellerbach verlaufende 
Bundesstraße 27 eine deutliche Zäsur.       

Abb. 1: Übersicht über den Raum Gieboldehausen mit Lage der Geltungsbereiche (Quelle: Google-Earth) 

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplanes ist gemäß § 2a BauGB ein Umwelt-
bericht zu erstellen. Gleichzeitig ist die sogenannte „Eingriffsregelung“ des Nieders. 
Naturschutzgesetzes zu berücksichtigen. Angesichts der sich stark überschneidenden 
Themengebiete von Natur- und Umweltschutz hat sich bewährt, den Umweltbericht mit 
den naturschutzrechtlichen Anforderungen zu verknüpfen. Diese Verknüpfung erfolgt 
in Form des „Umweltberichtes mit integrierter Eingriffsbilanzierung“ nach einem Glie-
derungsmuster, welches mit dem Landkreis Göttingen abgestimmt wurde. Auf diese 
Weise wird eine Bündelung der Aussagen erreicht, die eine zeit- und ressourcenscho-
nende Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange zulässt. 

Neben allgemeinen planerischen Vorgaben (s. Kap. 3.2) wurden folgende vorhabens-
spezifische Gutachten ausgewertet: 
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• Immissionsgutachten zur Einwirkung von Geruchsstoffimmissionen, LWK Nie-
dersachsen vom 12.10.2010 

• Immissionsprognose Schall, LWK Niedersachsen, vom 2.12.2010 

• Baugrundgutachten, Erdbaulabor Göttingen vom 29.7.2010 

• Verkehrsprognosen des Betreibers 

• Betriebsbeschreibung der Trocknungsanlage 

2. Inhalt und Ziele, Darstellungen und Festsetzungen 

Der Bebauungsplan stellt die Anlage eines insgesamt 4,2323 ha großen Sondergebie-
tes „Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk“, einer 0,137 ha großen Verkehrsfläche 
„Landwirtschaftlicher Weg“ und eines 0,0825 ha großen Sondergebietes „BHKW“ 
(Block- u. Heizkraftwerk) am Schulzentrum Gieboldehausen dar. Neben der Darstel-
lung von überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen sind auch Flächen zum An-
pflanzen von Bäumen und Sträuchern dargestellt, die diese Gebiete umgeben und 
Teile der naturschutzrechtlichen Kompensationsflächen darstellen. Dargestellt ist fer-
ner eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung als landwirtschaftlicher Weg.  
Nachrichtlich dargestellt ist außerdem das gem. § 30 BNatSchG besonders geschützte 
Biotop mit der Bezeichnung GIE SW 04 in der Nachbarschaft der geplanten Biogasan-
lage. 

2.1 Angaben zum Vorhaben 

Geplant ist eine Biogasanlage in Verbindung mit maximal 3 Blockheizkraftwerken. Das 
Gesamtvorhaben soll in zwei Abschnitten realisiert werden. Der erste Abschnitt bein-
haltet die Biogasanlage in einer Größe, die die Versorgung von zwei Blockheizkraft-
werken mit je 190 kW elektrischer Leistung bzw. 493 kW Gesamtfeuerungsleistung 
übernimmt. Eines dieser Blockheizkraftwerke steht an der Anlage und übernimmt hier 
im Wesentlichen die Versorgung der Anlage mit Wärme für die Aufrechterhaltung der 
biologischen Aktivität sowie Elektrizität. Diese Anlage wird auch die Trocknungsanlage 
mit Prozesswärme und Strom versorgen. 

Das zweite Blockheizkraftwerk ist an der Schule vorgesehen und wird die dort vorhan-
denen öffentlichen Gebäude mit Wärme versorgen. Die elektrische Energie wird ins 
Netz eingespeist. 

Im zweiten Bauabschnitt wird die Biogasanlage erweitert, um das für den Betrieb eines 
dritten Blockheizkraftwerkes erforderliche Biogas zu erzeugen. Dieses Blockheizkraft-
werk ist im Gewerbegebiet Gieboldehausen zur Versorgung der dortigen Betriebe vor-
gesehen. 
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Die Anbindung der Blockheizkraftwerke in der Ortslage Gieboldehausen an die Bio-
gasanlage erfolgt durch die Verlegung von Biogasleitungen. Dies hat gegenüber ei-
nem zentralen Groß-Blockheizkraftwerk den Vorteil, dass der Aufwand deutlich gerin-
ger ist (Verlegung einer Gasleitung anstelle Vor- und Rücklauf einer wärmeisolierten 
Fernheizleitung) und deutlich geringere Wärmeverluste entstehen, da die Wärme dort 
erzeugt wird, wo sie benötigt wird – in den Siedlungsgebieten. 

Technische Daten des Vorhabens: 

Biogasanlage: 

Vorgrube  300 m³ (3,00 m Höhe x 12 m x 10 m)  
Fermenter  2x 1500 m³ (6,00 m Höhe x 19 m Durchm.) 
Nachgärer  2100 m³  (6,00 m Höhe x 22 m Durchm.)  
Gärrestelager  6400 m³  (8,00 m Höhe x 32 m Durchm.)  
Technikgebäude  6,5 m x 12 m  
Werkstatt und Lager  6,5 m x 12 m  
Trockung  (ca. 200 kW Heizleistung)  
 Vielzweck Bandtrocknung (Hackschnitzel, Getreide, 
 Gärrest und geeig. Schüttgut)  
Gasspeichervolumen ca. 4320 m³ 

Biogasleitung 1 – Biogasanlage-Schulzentrum  
Biogasleitung 2 – Biogasanlage –Gewerbegebiet 

Substratzusammensetzung und Jahresmengen: 
Mais  7000 t  
Schweinegülle  4500 t  
Roggen-Ganzpflanzensilage  3000 t  
Rindergülle  2000 t 
Grassilage  1000 t  
Pferdemist    500 t  
Rüben    300 t  
Weizen    150 t 

Blockheizkraftwerke: 

An allen Standorten baugleiche Anlagen mit je 190 kW elektrischer Leistung und je 
493 kW Gesamtfeuerungsleistung. Je zwei Gas-Ottomotoren in gekapselten, schall-
gedämmten Containern, Abgasrohr-Höhe 10 m. 
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2.2 Städtebauliche Daten 

Größe und Gliederung des Gebietes:  

• Gesamtfläche 4,4518 ha 

• Sondergebiet Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk 4,2323 ha 

o davon überbaubare Fläche 2,5394 ha 

o nicht überbaubare Fläche 3,2575 ha 

o Fläche für Anpflanzungen 0,393 ha 

• Verkehrsfläche (Landwirtschaftlicher Weg) 0,137 ha

• Sondergebiet BHKW (Block- u. Heizkraftwerk) 0,0825 ha 

o davon überbaubare Fläche 0,0454 ha 

o nicht überbaubare Fläche 0,0202 ha 

o Fläche für Anpflanzungen 0,0222 ha 

• Flächen für Maßnahmen... Natur und Landschaft 0,660 ha 

Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet „Bioenergie, Block- u. Heizkraft-
werk“ mit einer Grundflächenzahl von 0,6 und einer Baumassenzahl von 5,0 festge-
legt.   

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet „BHKW“ mit einer Grundflächen-
zahl von 0,55 und einer Baumassenzahl von 1,5 festgelegt, zumal hier nicht große 
Baumassen errichtet werden.  

Da die geplanten Anlagen von gewerblichen Gebäuden geprägt werden, wird auf die 
Festsetzung einer Geschoss- und Geschossflächenzahl in beiden Sondergebieten 
verzichtet.  

Höhenbeschränkungen 

Im Sondergebiet „Bioenergie…“ ist die maximale Höhe der baulichen Anlagen auf 
175,0 m ü. NN begrenzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung sind Schorn-
steine und Sendemastanlagen.  

Im Sondergebiet „BHKW“ ist die maximale Höhe der baulichen Anlagen auf 185,0 m ü. 
NN begrenzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung sind Schornsteine, die 
aufgrund der Nachbarschaft eine größere Höhe benötigen können. 
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3. Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplanungen und ihre Bedeutung für Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet-Bioenergie“ 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die gesetzlichen Grundlagen der Umweltschutzziele und ihre konkrete Bedeutung im 
vorliegenden Planungsverfahren gehen aus der nachstehenden Tabelle hervor. 

Schutzgut Rechtsgrundlage Auswirkungen auf die Planung 

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bo-
denschutz- und Altlastenverord-
nung 

Anforderungen an die Nutzungen gegen 
schädliche Bodenbelastungen 

Boden 

Baugesetzbuch (§1 a) Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

EU-Wasserrahmenrichtlinie Maßgaben zur Vermeidung einer Ver-
schlechterung der Wasserqualität und Ver-
meidung von Hochwasserereignissen 

EU-Grundwasserrichtlinie zum 
Schutz des Grundwassers vor 
Verschmutzung und Verschlechte-
rung 

Maßgaben zur Verhinderung des Einbrin-
gens von Schadstoffen in das Grundwasser 

Wasser 

Niedersächsisches Wassergesetz Umsetzung der o.g. Maßgaben auf Landes-
ebene 

Protokoll von Kyoto vom 
16.03.1998 zur Verminderung der 
Treibhausgasemissionen 

Verringerung der CO2-Emissionen als we-
sentliche Triebkraft für neue Technologien 
(Biogasanlage, BHKW) 

Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über Luft-
qualität und sauberere Luft für 
Europa (Mai 2008) 

Klima/Luft 

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Regelung der Qualitätsstandards von Luft, 
die einzuhalten sind (Grenzwerte, Alarmstu-
fen) 

 Erste Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum Bundes–
Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Rein-
haltung der Luft – TA Luft) 

GIRL - Geruchsimmissions-
Richtlinie Feststellung und Beur-
teilung von Geruchsimmissionen- 
Niedersachsen - vom 23. Juli 
2009 

Definition von Immissionsgrenzwerten für 
Siedlungsgebiete 
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EU-Artenschutzverordnung,  
Bundesartenschutzverordnung 

Bestimmen Arten, die besonders oder 
streng geschützt sind und deren primäre 
Lebensräume nicht beeinträchtigt werden 
dürfen 

FFH-Richtlinie der Europäischen 
Gemeinschaft 

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiet V 19,  
(im vorliegenden Fall nicht direkt betroffen) 

Pflanzen-
Tiere 

Bundesnaturschutzgesetz,  
Nieders. Naturschutzgesetz 

Besonders geschützte Arten gem. Anhang 
IV der FFH-Richtlinie 

Maßgaben zu Eingriffsvermeidung, -
verminderung und –kompensation 

Landschaft Bundesnaturschutzgesetz,  
Nieders. Naturschutzgesetz 

Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -
verminderung und –kompensation hinsicht-
lich Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft 

s. Boden, Luft/Klima, Wasser als 
Lebensgrundlage 

s. o. Mensch 

Bundesimmissionsschutzgesetz, 
TA Lärm hinsichtlich Schallschutz 

Grenzwerte in Bezug zu Siedlungsgebieten 

Kultur- u. 
Sachgüter 

Artikelgesetz v. 1. Juni 1980 zur 
Berücksichtigung des Denkmal-
schutzes im Bundesrecht 

Nieders. Denkmalschutzgesetz 

Geringe Relevanz, da keine Kultur- u. Sach-
güter unmittelbar betroffen. 

3.2 Ziele und Aussagen einschlägiger Fachplanungen 

Entwicklungsziele der Fläche im regionalen Raumordnungsprogramm 2000 des 
Landkreises Göttingen 

Der Standort der Biogasanlage und die dargestellte Verkehrsfläche werden in der Kar-
te des RROP als „Vorsorgegebiet für Landwirtschaft“ dargestellt. Auf dem parallel zum 
Ellerbach verlaufenden Wirtschaftsweg ist ein „regional bedeutsamer Radwanderweg“ 
verzeichnet, der an der geplanten Biogasanlage vorbeiführt. Die Ellernbachaue wird 
als „Vorsorgegebiet für Erholung, Natur und Landschaft“ dargestellt. Südlich vom Pla-
nungsraum ist ein kulturelles Sachgut in den Plan eingetragen. Es handelt sich hierbei 
um eine eisenzeitliche Siedlung (mittelalterliche Ortswüstung „Marsfelde“). 

Südlich des Geltungsbereiches ist ein Rohstoffsicherungsgebiet (Ton) dargestellt, wel-
ches jedoch weder von dem Vorhaben noch von hiermit in Verbindung stehenden 
Maßnahmen berührt wird. 
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Entwicklungsziele der Flächen im Landschaftsrahmenplan Göttingen 

Nach der Karte VI „Einzelziele und Maßnahmen – Schutzgebiete und Objekte“ befindet 
sich der Standort der geplanten Biogasanlage außerhalb des Landschaftsschutzgebie-
tes „Untereichsfeld“. 

In der Karte VII „Einzelziele und Maßnahmen“ des LRP werden für den geplanten Bio-
gasstandort und die dargestellte Verkehrsfläche lediglich „Allgemeine Anforderungen 
an die Landwirtschaft“ sowie der „Erhalt / Verbesserung des Bereiches mit hohem 
Grünlandanteil“ gefordert. Die Elleraue ist als „Schwerpunktraum zur Sicherung und 
extensiven Bewirtschaftung von Feucht- und Nassgrünland“ eingezeichnet. Außerdem 
befindet sich der Planungsraum in einem Gebiet, in dem „Maßnahmen zur Sicherung 
der kulturlandschaftlichen Charakteristik / Offenhalten vor allem des Grünlandes“ als 
vordringlich erachtet werden.  

Naturschutz und Landschaftspflege (FFH, NSG, LSG, Fließgewässer) 

Am Nordrand von Gieboldehausen verläuft das Naturschutzgebiet „Rhumeaue, Eller-
niederung und Gillersheimer Bach“, welches gleichzeitig Teil des FFH-Gebietes „Oder, 
Sieber, Rhume“ ist. Das Naturschutzgebiet „Seeburger See“, gleichzeitig FFH-Gebiet 
„Seenanger, Rettlake, Suhletal“, liegt vom Planungsraum mehr als 3 km Luftlinie ent-
fernt, während sich das Natura 2000-Vogelschutzgebiet V 19 in der Aue des Ellerba-
ches in einer Entfernung von mehr als 800 m befindet. 

Abb. 2: EU-Programm Natura 2000 im Raum Gieboldehausen: 
FFH-Gebiete Seeanger-Retlake-Suhletal und Sieber, Oder, Rhume (braune diagonale Schaffur) 
Vogelschutzgebiet V 19 (grüne waagerechte Schraffur) 
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Besonders geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG sind nicht auf dem vorgesehenen 
Standort für die Biogasanlage vorhanden, liegen aber in unmittelbarer Nähe zu ihm im 
Auenbereich des Ellerbaches. Auf den feuchten Auenflächen befinden sich geschützte 
Flutrasen und nährstoffreiche Nasswiesen.  

Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Gieboldehausen

Die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet sich derzeit im Aufstellungsver-
fahren. In ihr ist der Standort der geplanten Biogasanlage als „Sonstiges Sondergebiet 
/ Biogas“ dargestellt. Zudem ist auf der Fläche der Sendemast mit einem Symbol ein-
gezeichnet. Die Lage des geplanten Blockheizkraftwerkes ist als „Fläche für Versor-
gungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablage-
rungen – Blockheizkraftwerk“ im Bereich der Schule dargestellt. Im rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan sind die Standorte als „Fläche für die Landwirtschaft“ bzw. „Flä-
che für den Gemeinbedarf – Schule“ verzeichnet. 

Flurbereinigung im betroffenen Landschaftsraum 

In der Gemarkung Gieboldehausen wird zurzeit ein Verfahren der vereinfachten Flur-
bereinigung durchgeführt, welches am 4. August 2010 formell eingeleitet wurde. Das 
Verfahren mit der Nummer 2447 betrifft eine Fläche von 1685 Hektar, in welcher sich 
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 mit Ausnahme der innerörtlichen 
Teilfläche befindet. Die Genehmigung ist für 2012 geplant, die Schlussfeststellung für 
2021. 

Ziel des Verfahrens ist, neben den üblichen agrarstrukturellen Verbesserungen, vor 
allem eine Verringerung der Erosion durch geeignete Flugzuschnitte und Bewirtschaf-
tungsrichtungen. Für das landschaftspflegerische Maßnahmenkonzept wurden bereits 
die Ausweisung von Gewässerrandstreifen, die Anlage von linienhaften Biotopen (z.B. 
Feldhecken mit beidseitigen Randstreifen) und das Gestalten von flächenhaften Ele-
menten (z.B. Ausweisung von Sukzessionsflächen) in das Maßnahmenkonzept aufge-
nommen. 

Im Folgenden werden die geplanten Wegebaumaßnahmen, die Wege- und Gewässer-
rekultivierungen sowie die geplanten Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen im Um-
feld des Planungsraumes aufgeführt. 
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Abb. 3: Ausschnitt aus der Karte zu den Neugestaltungsgrundsätzen der Flurbereinigung Gieboldehau-
sen; Quelle: LGLN Northeim 

Geplante Wegerekultivierungen: 

• Unter den Entwurfsnummern 738 bis 745 und 750 werden Erdwege in einer 
Breite von 4 – 7,5 m in Ackerflächen rekultiviert. Von ihnen grenzen die Wege 
mit den Nummern 738 und 740 nördlich bzw. südlich an dem Standort der ge-
planten Anlage an, während der Weg mit der Nummer 739 durch die Fläche 
führt. 

Geplante Wegebaumaßnahmen: 

• Die Gemeindeverbindungsstraße nach Bernshausen mit der Bezeichnung 
„Marsfelder Berg“ (Entwurfsnummer 53) soll im Zuge des Flurbereinigungsver-
fahren eine Verstärkung des tragfähigen Unterbaus sowie eine Erneuerung der 
Tragdeckschichten bekommen. 
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• Von der Straße „Marsfelder Berg“ zweigt im Bereich der geplanten Biogasanla-
ge der bituminös befestigte Weg „Marsfelder Zwehr“ ab, der ebenfalls verstärkt 
werden soll. Er wird unter der Entwurfsnummer 109 geführt. 

• Das Gleiche gilt  für den bituminösen Weg „Vor den Marsfelder Höfen“ (Nr. 
110), der entlang der östlichen Grenze der geplanten Anlage verläuft. Auch 
dieser Weg soll an die heutigen Lasten der Landwirtschaft angepasst werden. 

Geplante Ausgleichsmaßnahmen: 

• Anlage von Gewässerrandstreifen entlang der Suhle auf Ackerstandorten unter 
den Lagebezeichnungen „“Hahlewiese“ (Nr. 532 u. 534) sowie „Im Rohre“ (Nr. 
533) in einer Gesamtlänge von 2.280 m. Auch entlang des Ellernbaches ist un-
ter der Entwurfsnummer 535 im Bereich „Kohlige“ ein Gewässerrandstreifen in 
einer Länge von 140 m auf einer Ackerfläche geplant. 

Geplante Gestaltungsmaßnahme: 

• Umwandlung einer 2.310 m² großen Ackerfläche in eine Streuobstwiese. Die 
unter der Entwurfsnummer 601 geführte Maßnahme liegt nördlich der Anlage 
im Zwickelbereich zwischen der stillgelegten Bahnstrecke und der Straße 
„Marsfelder Berg“. 

Im Zuge des Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 29 fand eine Abstimmung 
mit dem zuständigen Amt für Landentwicklung Göttingen und der Unteren Natur-
schutzbehörde statt, um die Entwicklungsziele, die im Verfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes unter anderem durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen festge-
setzt werden sollen, mit den übergeordneten räumlichen Entwicklungszielen der Flur-
bereinigung in Einklang zu bringen. Diese hatte als Ergebnis, dass die Abstimmung in 
zweistufiger Weise erfolgen muss, da der Plan für die Flurbereinigung erst 2012 fest-
gestellt werden kann. Infolgedessen wird im Zuge der Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 29 zunächst eine Fläche für Ziele des Rebhuhnschutzprojektes dargestellt 
werden, die sodann in das Flurbereinigungsverfahren einbezogen wird. In diesem er-
folgt die Umlegung im Sinne einer effizienten Biotopentwicklung für das Rebhuhn im 
Bereich der Gemarkung Gieboldehausen.
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4. Einzelfallbezogene Vorprüfung der UVP-Pflicht gem. § 3 
UVPG 

Die Errichtung einer Biogasanlage, eines Blockheizkraftwerkes oder allein die Planung 
eines Städtebauprojektes sind unter bestimmten Umständen auf ihre Umweltverträg-
lichkeit zu prüfen. Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) beinhal-
tet für den vorliegenden Fall drei Aspekte, die in Anlage 1 zum Gesetz als Entschei-
dungskriterien aufgelistet sind: 

8.4 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung 

von nicht gefährlichen Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreis-

laufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer 

Durchsatzleistung von ... 

Dieser Punkt wird in der Literatur für bestimmte Biogasanlagen angeführt 
(LOIBL 2004). Im vorliegenden Fall ist er nicht relevant, da keine Abfälle zur Ver-
wertung eingesetzt werden, sondern ausschließlich landwirtschaftliche Produk-
te zum Einsatz kommen. 

1.3 Errichtung und Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage zur Er-

zeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder 

erhitztem Dampf, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für 

Bohranlagen und Notstromaggregate, mit einer Feuerungswär-

meleistung  von 

1.3.2  1 MW bis weniger als 10 MW beim Einsatz von gasförmigen 

Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, 

Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung 

von Erdöl, Klärgas, Biogas), ausgenommen die in Nummer 1.3.1 

genannten Gase. 

Dieser Punkt betrifft den Betrieb von Blockheizkraftwerken. Hier ist die Gesamtfeue-
rungswärmeleistung maßgeblich.  

Im vorliegenden Fall wird eine einzelfallbezogene Vorprüfung der Umweltver-
träglichkeit für das BHKW im Bereich des Schulzentrums Gieboldehausen aus 
Vorsorgegründen durchgeführt, da ein Ausbau der Kapazität auf über 1000 kW 
nicht ausgeschlossen werden soll, obgleich er durch die gegenwärtige Planung  
nicht erreicht wird. 

18.7  Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche  Anlagen, für 

den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Bauge-

setzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zulässi-

gen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsver-
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ordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von  

insgesamt 

18.7.2  20.000 qm bis weniger als 100.000 qm; 

Dieser Punkt kommt im vorliegenden Fall für das Sondergebiet „Bioenergie …“ 
zum Tragen, da bei einer überbaubaren Fläche von 25394 qm das Vorhaben über 
dem angegebenen Schwellenwert liegt. Es wird somit jedes der beiden Sonder-
gebiete eine einzelfallbezogene Vorprüfung durchgeführt. 

Für die einzelfallbezogene Vorprüfung wird die tabellarische Übersicht verwendet, die 
das Bundesumweltministerium in seinem Leitfaden zur Durchführung der Einzelfall-
Vorprüfung auf seiner Internetseite veröffentlicht hat.  

4.1 Biogasanlage mit Blockheizkraftwerk und Trocknung 

1. Merkmale des Vorhabens 

Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte 

Angaben zu den Kriterien 
ggf. hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und nach 
Nutzungsaufgabe bzw. Abbau

1.1 Größe des Vorhabens 
Sofern ein Prüfwert für Größe oder Leistung 
(gemäß Anlage 1 zum UVPG) für das Pro-
jekt vorhanden ist: Inwieweit  wird dieser 
überschritten? Wie weit ist der Abstand zum 
X-Wert? 

Angaben der vom Vorhaben (einschl. aller 
„Nebeneinrichtungen“) benötigte(n) Flä-
che(n). 

Ggf. Angaben zur Anzahl u. Ausmaß von 
Bauwerken, zu Kapazitäten, Produktions-
mengen, Stoffdurchsatz und gleichartige 
Angaben zu sonstigen Größen- und Leis-
tungsmerkmalen 

Prüfwert für Größe gem. Anlage 1 zum UVPG, 
Ziffer 18.7.2: ca. 2,539 ha überbaubare Fläche 
gem. § 19(2) BauNVO 

(Schwellenwerte: 2 ha bis 10 ha) 

Prüfwert für Leistung gem. Anlage 1 zum 
UVPG, Ziffer 1.3.2: ca. 0,493 MW Gesamtfeue-
rungsleistung 

(Schwellenwerte: >1 MW bis  < 10 MW) 

Flächengrößen:

Größe des Sondergebietes: 4,2323 ha 

Maximale Flächenüberbauung: 2,539 ha 

Maximale Höhe einschl. Abgasführung 175 m 
über NN. Baumassenzahl 5,0 

Stoffdurchsatz jährlich:
Mais 7000 t, Grassilage 1000 t,  
Schweinegülle 4500 t, Pferdemist 500 t, 
Rindergülle 2000 t, 
Roggen-Ganzpflanzensilage 3000 t, 
Rüben 300 t, Weizen 150 t. 

Blockheizkraftwerk als Kompakt-Baustein in 
Gebäude integriert zur Gewinnung von Prozess-
wärme und elektr. Energie für Biogas- und Trock-
nungsanlage



Flecken Gieboldehausen 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
15 

SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG    *    Schildweg 21    *   37085 Göttingen 

Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte 

Angaben zu den Kriterien 
ggf. hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und nach 
Nutzungsaufgabe bzw. Abbau

1.2 Nutzung und Gestaltung von 
Wasser, Boden, Natur und Land-
schaft 
(Soweit nicht bereits unter„Größe“ darge-
stellt) :  

Wasser: Art eines Gewässerausbaus, Flä-
chen-, Volumen- oder Qualitätsveränderung, 
Einleitungen, Entnahmen von Grund- oder 
Oberflächenwasser;

Boden: Umfang einer Inanspruchnahme 
durch Flächenentzug, Versiegelung, Ver-
dichtung, Nutzungsänderung, Bodenabtrag / 
-auftrag, Entwässerung, Eintrag von Schad-
stoffen; 

Natur und Landschaft: Angaben zur Nut-
zung und Gestaltung von Flora, Fauna, Bio-
topen und des Landschaftsbildes durch das 
Vorhaben

Wasser:  
Erhöhung des oberflächlichen Abflusses und 
Verringerung der Versickerung durch theoretisch 
ca. 2,5 ha befestigter Fläche wird durch Rückhal-
tebecken ausreichender Größe vermieden. 
Vermeidung von Grund- und Oberflächenwasser-
kontaminationen erfolgt durch Befestigung der 
Flächen einerseits (z.B. der Silagelager- und 
Betriebsflächen) sowie Einbringen des kontami-
nierten Wassers als Verdünnung der Biomasse in 
den Fermentierungsprozess. 
Vermeidung von Gewässerverunreinigungen bei 
Betriebsstörungen / Havarien durch ausreichend 
bemessenes Havariebecken (Verwallung). 

Boden: 
Entzug landw. Nutzfläche: ca. 4,23 ha 
Versiegelung von maximal 2,54 ha 
Verwallung für Havariebecken, Modellierung nur 
geringfügig für Zufahrten und Rückhaltebecken. 
Eintrag von Schadstoffen durch Versiegelung und 
Havariebecken ausgeschlossen. 

Natur u. Landschaft:  
Gegenwärtige Nutzung: Acker und landw. Wege-
fläche.  
Künftige Nutzung: Biogasanlage mit Blockheiz-
kraftwerk im Gebäude, Sendemast für Mobilfunk, 
Flächen maximal 2,54 ha vollversiegelt, ca. 1,69 
ha Vegetationsfläche, davon 0,393 ha Umpflan-
zung der Anlagenfläche durch Sträucher und 
Bäume. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
durch Gebäude, Sendemast und Silagemiete 
langfristig durch geeignete Pflanzmaßnahmen 
ausgleichbar. 

1.3 Abfallerzeugung 
Darstellung der voraussichtlich anfallenden 
Abfälle und Abwässer, jeweils hinsichtlich Art 
und Umfang. 

Klassifikation der Abfälle gemäß WHG, 
KrW-/AbfG (überwachungsbedürftig, was-
sergefährdend etc.) 

Art der geplanten Entsorgung. 

Gärreste kein Abfall, sondern Wirtschaftsgut 
(Dünger). 

Geringfügige Abfallerzeugung im Rahmen der 
turnusmäßigen Maschinenunterhaltung  

Altöl (wassergefährdend gem. WHG). 

Rücknahme durch Hersteller, Recycling 
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Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte 

Angaben zu den Kriterien 
ggf. hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und nach 
Nutzungsaufgabe bzw. Abbau

1.4 Umweltverschmutzung und Be-
lästigungen  
Abschätzung der voraussichtlich in Luft, 
Wasser und Boden emittierten Stoffe, diffe-
renziert nach fester, flüssiger und gasförmi-
ger Form, jeweils hinsichtlich Art und Menge.

Ist mit dem Vorhaben möglicherweise eine 
deutlich wahrnehm- bzw. messbare, Belas-
tung der Umgebung durch 

Stoffeinträge in Boden und Wasser, 

(Ab)Wärme, 

Erschütterungen, 

Geräusche, 

ionisierende Strahlungen, 

Elektromagnetische Felder, 

Lichteinwirkungen, 

Gerüche, 

verbunden? 

Sind Belästigungen oder Gesundheitsge-
fährdungen von Mensch oder Tier möglich? 
(Art und Weise, Umfang ?) 

Welche der in Nr. 4.6.1.1 der TA Luft aufge-
führten Stoffe werden voraussichtlich in wel-
chem Umfang emittiert? 

Gasförmige Emissionen von CO2 und Wasser
bei Verbrennung des Biogases 

Keine Stoffeinträge in Boden und Wasser 

Infolge hohen Wirkungsgrades der Anlage nur 
geringe Wärmeemissionen. 

Lärm und Erschütterung durch Kapselung und 
Einhausung sehr geringfügig. 

Gerüche durch geschlossenen Kreislauf bei kon-
sequenter Abdeckung der Silagemieten im Rah-
men der üblichen landwirtschaftlichen Nutzung.

Belästigungen durch Transporte überwiegend 
auf die Erntezeit beschränkt. 

Keine weiteren Belästigungen oder Gefähr-
dungen erkennbar bzw. prognostizierbar. 

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit 
Blick auf verwendete Stoffe und 
Technologien 
Erfordert das Vorhaben das Lagern, den 
Umgang, die Nutzung oder die Produktion 
von gefährlichen Stoffen i. S. des ChemG 
bzw. der GefStoffV, wassergefährdenden 
Stoffen i. S. des WHG, Gefahrgütern i. S. 
des Gesetzes über die Beförderung gefährli-
cher Güter oder radioaktiven Stoffen? 

Unfall- /Störfallrisiken, z.B. bei der Lagerung, 
Handhabung, Beförderung von explosiven, 
giftigen, radioaktiven, krebserregenden, 
erbgutverändernden Stoffen; 

Wenn ja : In welchem Umfang jeweils? 

Unfall- u. Störfallrisiken: 
Totalausfall der Blockheizkraftwerke, 

- Totaler Ausfall des Stromnetzes, 

- Schaumgärung, 

- Überfüllung mit Gärgut,  

- Übermäßige Gasproduktion.

Durch redundante Warn- u. Steuerelemente mi-
nimiert.  

- Brand- u. Explosionsrisiko: 

Sehr gering durch ausgereifte Technologie, Mi-
nimierung durch Unfallverhütungsvorschriften und 
turnusmäßige Sicherheitsprüfungen. Risiko ver-
gleichbar mit sonstigen Motoren bzw. Gasanla-
gen. 
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2. Standort 

Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte

Betroffenheit 
(Durch welchen Wirkfaktor ist ggf. eine Betrof-

fenheit zu besorgen?) 

2.1. Nutzungskriterien 
Darstellung der bestehenden Nutzung des 
Gebietes, insbesondere  der Flächen für 
(Wohn-) Siedlungen und Erholung, für land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, 
Verkehr, Ver- oder Entsorgung oder sonstige 
wirtschaftliche oder öffentliche Nutzung; 

Sind in der Umgebung andere Anlagen mit 
Auswirkungen auf den Standort des Vorha-
bens bekannt? 

Welche diesbezüglichen oder sonstigen 
Vorbelastungen sind bekannt oder zu besor-
gen? 

Sind kumulative Wirkungen möglich (Art und 
Intensität)? 

Die bestehende Nutzung wird durch Ackerwirt-
schaft, die stark frequentierten Verkehrswege im 
Umfeld sowie die zwei Aussiedlerhöfe geprägt. 
Unmittelbar an der Anlage verläuft ein für den 
öffentlichen Verkehr befahrbarer Wirtschaftsweg, 
der Gieboldehausen mit Bernshausen und Ger-
mershausen verbindet und für Landwirtschaft, 
Radverkehr und Naherholung genutzt wird. 

Weitere Anlagen in der Umgebung sind nicht 
vorhanden, so dass sich die Frage von Wechsel-
wirkungen und Kumulationseffekten zurzeit nicht 
stellt. 

2.2. Qualitätskriterien 
Reichtum, Qualität und Regenerationsfähig-
keit von Wasser, Boden, Natur (Tiere und 
Pflanzen) und Landschaft (Landschaftsbild, 
Landschaftsraum);  

Leistungsfähigkeit der natürlichen Boden-
funktionen und der Archivfunktion des Bo-
dens.
Empfindlichkeit gegenüber Bodenerosion; 

Stoffliche Belastung der Böden; 

Wasserbeschaffenheit: Gewässergüte, 
Stoffhaushalt, hygienischer Zustand und 
planktische Biozönose, 

Situation von Hydraulik/Hydrologie, Morpho-
logie und Beschaffenheit der Gewässerse-
dimente;  

Grundwasserbeschaffenheit (Qualität),- 
Geologie/-Hydrologie;

Luftqualität, z.B. Kurgebiete

Trotz seiner intensiven Nutzung ist der Land-
schaftsraum, vor allem östlich der Anlage, nicht 
ohne Bedeutung für Pflanzen- und Tierwelt. Dies 
betrifft insbesondere den Uferbereich der Fließ-
gewässer Ellerbach und Suhle sowie die Weg- 
und Feldraine. Im betroffenen Bereich wurden 
Sichtungen von Rebhühnern verzeichnet. 

Der Boden ist als sehr fruchtbar zu bezeichnen. 
Die Erosionsempfindlichkeit ist hoch, durch ge-
ringe Geländeneigung im Bereich des Vorhabens 
sind seine Auswirkungen aber nicht gravierend. 

Die Gewässergüte des Ellerbaches wurde nicht 
untersucht; aufgrund der Zeigerpflanzen ist von 
hypertrophen Verhältnissen auszugehen. 

Das Kleinklima zeichnet sich aufgrund der expo-
nierten Lage durch sehr gute Durchlüftung aus. 
Die durch Biogasverbrennung in der Anlage ent-
stehenden Emissionen werden keine spürbare 
Veränderung der kleinklimatischen Qualität
bewirken. 

Alle Schutzgüter werden von dem Vorhaben 
nicht erheblich betroffen. 

2.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder europäische Vogel-
schutzgebiete 
...soweit im Bundesanzeiger gemäß § 10 
Abs. 6 des BNatSchG bekannt gemacht 
bzw. offiziell gemeldete / ausgewiesene Ge-
biete 

Europäisches Vogelschutzgebiet V 19 in ca. 0,8 
km Entfernung südwestlich. 

Durch Vorhaben nicht betroffen. 
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Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte

Betroffenheit 
(Durch welchen Wirkfaktor ist ggf. eine Betrof-

fenheit zu besorgen?) 

2.3.2 Naturschutzgebiete 

... gemäß § 23 BNatSchG Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.3 Nationalparke 
...gemäß § 24 des BNatSchG Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.4 Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete 
...gemäß § 25 und § 26 BNatSchG 

Landschaftsschutzgebiet „Untereichsfeld“ an die 
Vorhabensfläche nördlich angrenzend. 

Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.5 gesetzlich geschützte Biotope 
... gemäß § 30 BNatSchG 

In unmittelbarer Nähe in der Ellerbachaue einige 
gesetzlich geschützte Biotope vorhanden: 

Durch Vorhaben nicht betroffen

2.3.6 Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebie-
te 
...gemäß den §§ 19, 32 WHG bzw. landes-
rechtliche Regelungen 

Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.7 Gebiete, in denen die in Gemein-
schaftsvorschriften festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschrit-
ten sind 
Mögliches Erreichen oder Überschreiten von 
Grenzwerten bzw. Qualitätsanforderungen 
diesbezüglicher EG-Richtlinien 

Im betroffenen Gebiet und seiner Umgebung 
nicht vorhanden. 

2.3.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte 
insbesondere zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten Räumen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raum-
ordnungsgesetzes (vgl. hierzu auch Regio-
nalpläne bzw. Regionale Raumordnungs-
programme bzw. –pläne der Länder) 

Im betroffenen Gebiet und seiner Umgebung 
nicht vorhanden.

2.3.9 In amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmale, Denkmalensembles, 
Bodendenkmale oder Gebiete, die von 
der durch die Länder bestimmten Denk-
malschutzbehörde als archäologisch 
bedeutende Landschaften eingestuft 
worden sind 
Entsprechend der jeweiligen Ländergesetz-
gebung (Denkmalschutzgesetze) zu beach-
tende Kategorien u. a. Baudenkmale, Bo-
dendenkmale, Kulturdenkmäler, kleinräumi-
ge Kulturlandschaften usw. 

Kulturdenkmal „Wüstung Marsfelde“, in un-
mittelbarer Nachbarschaft.
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Merkmale der möglichen erheblichen Auswirkungen 
Überschlägige Beschrei-

bung der möglichen 
nachteiligen Umweltauswir-
kungen auf Grundlage der 
Merkmale des Vorhabens 

und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit der Auswirkun-
gen auf die Umwelt unter Verwendung der 
Kriterien Ausmaß, grenzüberschreitender 

Charakter, Schwere und Komplexität, Dauer, 
Häufigkeit, Reversibilität 

Boden Überbauung, Versiegelung Überbauung von ca. 2,54 ha maximal zu er-
warten. 

Wasser Grundwasserabsenkung, -
stau 

Gewässerverschmutzung 
(auch Risiko) 

Keine Auswirkung zu erwarten 

Keine Auswirkung zu erwarten unter folgenden 
Voraussetzungen: 
Innerbetriebliche Verkehrsflächen wasserdicht 
befestigt und ordnungsgemäß entwässert, Sila-
gemietenentwässerung in Bioprozess oder Ab-
wasserreinigung, hermetische Abdichtung des 
BHKW-Gebäudes, fachgerechte Entsorgung des 
Altöls und weiterer Betriebs-Hilfsstoffe. 

Luft/ Klima Emissionen durch Verbren-
nungsgase, Geruchsentwick-
lung 

Erhöhte Emissionen, Auswirkung jedoch un-
erheblich, da Gase überwiegend aus Wasser-
dampf und CO2, bestehen, Verteilung durch Ka-
min in gut durchlüftete Umgebung 
Geruchsentwicklung durch geeignete Maßnah-
men (v.a. Abdeckung der Silagemieten) mini-
miert, im Rahmen ordnungsgemäßer landwirt-
schaftlicher Nutzung. 

Tiere Gefährdung, Störung  Keine direkten Auswirkungen zu erwarten, 
indirekte Auswirkungen durch Verkehr, Haupt-
verkehrsaufkommen jedoch außerhalb der Brut- 
u. Setzzeiten (August-September).

Pflanzen Zerstörung von Lebensräu-
men 

Aufgrund der Inanspruchnahme von Acker-
land in Verbindung mit der Schaffung einer 
dichten Gehölzumpflanzung sowie Aus-
gleichs- u. Ersatzmaßnahmen ausgleichbar. 

Landschaft Veränderung des Land-
schafts- und Ortsbildes 

Veränderungen durch technische Anlage, 

durch landschaftspflegerische Maßnahmen aus-
gleichbar, keine grundlegende Veränderung im 
durch Landwirtschaft und Aussiedlerhöfe gepräg-
ten Landschaftsraum. 

Kultur-/ 
Sachgüter 

Ein Teil der Fläche berührt 
das flächenhalfte Kulturdenk-
mal „Wüstung Marsfelde“, 
welches keinerlei oberirdi-
schen Erscheinunsmerkmale 
aufweist. 

Besondere Sorgfalt bei den Bauarbeiten er-
forderlich, ggf. vorherige archäologische Be-
standsaufnahme sinnvoll. 

. 

Mensch Belästigung - Gesundheitsge-
fährdung durch Immissionen 

Keine erheblichen Auswirkung zu erwarten, 

da weit von Siedlungen und Erholungsflächen 
entfernt. 
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Zusammenfassung:  

Gesamteinschätzung erheblicher Umweltauswirkungen: 

Die vorstehende Übersicht verdeutlicht, dass die Mehrzahl der angeführten Kriterien 
nicht betroffen bzw. keine Erheblichkeit der Umweltauswirkungen zu erwarten ist. Die 
großflächige Versiegelung ist als gravierendste Auswirkung anzusehen, stellt jedoch 
gleichzeitig den Schutz von Boden und Wasser vor einer Anreicherung mit den im Be-
reich der Biogasanlagen vorhandenen Stoffen (Gärstoffe, Gülle, nährstoff- oder koh-
lenwasserstoffhaltige Stoffe) her. Gravierend ist auch der Entzug landwirtschaftlicher 
Produktionsfläche, für den jedoch bei der Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
im betroffenen Raum keine sinnvolle Alternative besteht. 

Eine weitere Auswirkung besteht beim Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ in der Über-
schneidung des flächenhaften Kulturdenkmals „Wüstung Marsfelde“ mit dem Gel-
tungsbereich. Da dieses jedoch nicht nach außen in Erscheinung tritt, dürfte die Errich-
tung der Anlage nach vorheriger Abstimmung mit der Denkmalpflege und eventueller 
vorheriger archäologischer Untersuchungen kein grundsätzliches Problem darstellen. 

Aus diesen Gründen kann von einer Umweltverträglichkeitsprüfung abgesehen 
werden, da diese keine weitergehenden Erkenntnisse liefern wird. 

4.2 Blockheizkraftwerk am Schulzentrum Gieboldehausen 

Das Blockheizkraftwerk am Schulzentrum Gieboldehausen ist laut Angabe der Pro-
jektgesellschaft zunächst mit einer Gesamtfeuerungsleistung von 493 kW vorgesehen. 
Da der Bebauungsplan jedoch eine Vorsorgefunktion aufweist, wird die Gesamtfeue-
rungsleistung hier vorsorglich überdimenisioniert, damit bei Vergrößerung der Anlage 
kein neuer Bebauungsplan erstellt werden muss. Aus diesem Grund wird von einer 
Gesamtfeuerungsleistung von über einem Megawatt ausgegangen, für den eine Ein-
zelfallprüfung erforderlich ist. 

1. Merkmale des Vorhabens 

Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte 

Angaben zu den Kriterien 
ggf. hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und 
nach Nutzungsaufgabe bzw. Abbau

1.1 Größe des Vorhabens 
Sofern ein Prüfwert für Größe oder Leistung 
(gemäß Anlage 1 zum UVPG) für das Pro-
jekt vorhanden ist: Inwieweit  wird dieser 
überschritten? Wie weit ist der Abstand zum 
X-Wert? 

Prüfwert für Leistung gem. Anlage 1 zum 
UVPG, Ziffer 1.3.2: >1 <10 MW 
erste Ausbaustufe: 0,493 MW 

(Schwellenwerte: >1 MW bis  < 10 MW) 
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Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte 

Angaben zu den Kriterien 
ggf. hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und 
nach Nutzungsaufgabe bzw. Abbau

Angaben der vom Vorhaben (einschl. aller 
„Nebeneinrichtungen“) benötigte(n) Flä-
che(n). 

Ggf. Angaben zur Anzahl u. Ausmaß von 
Bauwerken, zu Kapazitäten, Produktions-
mengen, Stoffdurchsatz und gleichartige 
Angaben zu sonstigen Größen- und Leis-
tungsmerkmalen 

Flächengrößen:

Größe des Sondergebietes: 0,0825 ha 

Überbaubare Fläche: 0,0454 ha 

Maximale Höhe einschl. Abgasführung 185 m 
über NN. Baumassenzahl 1,5 

1.2 Nutzung und Gestaltung von 
Wasser, Boden, Natur und Land-
schaft 
(Soweit nicht bereits unter„Größe“ darge-
stellt) :  

Wasser: Art eines Gewässerausbaus, Flä-
chen-, Volumen- oder Qualitätsveränderung, 
Einleitungen, Entnahmen von Grund- oder 
Oberflächenwasser;

Boden: Umfang einer Inanspruchnahme 
durch Flächenentzug, Versiegelung, Ver-
dichtung, Nutzungsänderung, Bodenabtrag / 
-auftrag, Entwässerung, Eintrag von Schad-
stoffen; 

Natur und Landschaft: Angaben zur Nut-
zung und Gestaltung von Flora, Fauna, Bio-
topen und des Landschaftsbildes durch das 
Vorhaben

Wasser:  
nicht betroffen, da Einbau der Anlagen in herme-
tisch gekapselten Gebäude, geringe Versiege-
lung von max. 454 m². 

Boden: 
Flächenentzug max. 454 m² 
Kein Eintrag von Schadstoffen, da Einbau der 
Anlagen in hermetisch gekapselten Gebäude 

Natur u. Landschaft:  
Vorbelastung durch Siedlungsumfeld, aber 
Eingriff durch Beseitigung von maximal 24 Bäu-
men, muss durch landschaftsgerechte Neugestal-
tung ausgeglichen werden 

1.3 Abfallerzeugung 
Darstellung der voraussichtlich anfallenden 
Abfälle und Abwässer, jeweils hinsichtlich Art 
und Umfang. 

Klassifikation der Abfälle gemäß WHG, 
KrW-/AbfG (überwachungsbedürftig, was-
sergefährdend etc.) 

Art der geplanten Entsorgung. 

Geringfügig im Rahmen der turnusmäßigen 
Maschinenunterhaltung (Ölwechsel) 

Altöl (wassergefährdend gem. WHG). 

Rücknahme durch Hersteller, Recycling. 

1.4 Umweltverschmutzung und Be-
lästigungen  
Abschätzung der voraussichtlich in Luft, 
Wasser und Boden emittierten Stoffe, diffe-
renziert nach fester, flüssiger und gasförmi-
ger Form, jeweils hinsichtlich Art und Menge.

Ist mit dem Vorhaben möglicherweise eine 
deutlich wahrnehm- bzw. messbare, Belas-
tung der Umgebung durch 

Stoffeinträge in Boden und Wasser, 

(Ab)Wärme, 

Erschütterungen, 

Gasförmige Emissionen von CO2 und Wasser bei 
Verbrennung des Biogases 

Keine Stoffeinträge in Boden und Wasser 

Infolge hohen Wirkungsgrades der Anlage nur 
geringe Wärmeemissionen. 

Lärm und Erschütterung durch Kapselung und 
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Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte 

Angaben zu den Kriterien 
ggf. hinsichtlich Bauphase, Betriebsphase und 
nach Nutzungsaufgabe bzw. Abbau

Geräusche, 

ionisierende Strahlungen, 

Elektromagnetische Felder, 

Lichteinwirkungen, 

Gerüche, 

verbunden? 

Sind Belästigungen oder Gesundheitsge-
fährdungen von Mensch oder Tier möglich? 
(Art und Weise, Umfang ?) 

Welche der in Nr. 4.6.1.1 der TA Luft aufge-
führten Stoffe werden voraussichtlich in wel-
chem Umfang emittiert? 

Einhausung sehr geringfügig. 

Elektromagnetische Felder durch Kapselung der 
Generatoren in Gebäude und unterirdische Ka-
belverlegung sehr geringfügig. 

Keine weiteren Belästigungen oder Gefähr-
dungen. 

1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick 
auf verwendete Stoffe und Technologien 
Erfordert das Vorhaben das Lagern, den 
Umgang, die Nutzung oder die Produktion 
von gefährlichen Stoffen i. S. des ChemG 
bzw. der GefStoffV, wassergefährdenden 
Stoffen i. S. des WHG, Gefahrgütern i. S. 
des Gesetzes über die Beförderung gefährli-
cher Güter oder radioaktiven Stoffen? 

Unfall- /Störfallrisiken, z.B. bei der Lagerung, 
Handhabung, Beförderung von explosiven, 
giftigen, radioaktiven, krebserregenden, 
erbgutverändernden Stoffen; 

Wenn ja : In welchem Umfang jeweils? 

Unfall- u. Störfallrisiken: 

• Feuer 

• Explosion 

• Gewässerverunreinigung 

Sehr gering durch ausgereifte Technologie, Mi-
nimierung durch Unfallverhütungsvorschriften und 
turnusmäßige Sicherheitsprüfungen. 

2. Standort 

Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte

Betroffenheit 
(Durch welchen Wirkfaktor ist ggf. eine Betroffenheit 

zu besorgen?) 

2.1. Nutzungskriterien 
Darstellung der bestehenden Nutzung des 
Gebietes, insbesondere  der Flächen für 
(Wohn-) Siedlungen und Erholung, für land-, 
forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, 
Verkehr, Ver- oder Entsorgung oder sonstige 
wirtschaftliche oder öffentliche Nutzung; 

Sind in der Umgebung andere Anlagen mit 
Auswirkungen auf den Standort des Vorha-
bens bekannt? 

Welche diesbezüglichen oder sonstigen 
Vorbelastungen sind bekannt oder zu besor-
gen? 

Sind kumulative Wirkungen möglich (Art und 
Intensität) ? 

Die Fläche ist gegenwärtig weitgehend ungenutz-
ter und mit Bäumen bestandener Außenbereich 
zwischen Schule und Kindergarten. Sie ist weder 
Bestandteil des Schulhofes i.S. von Aufenthalts-
bereichen für Schüler in den Pausen noch Be-
standteil des Kindergartens. 

Die geplante Nutzung wird sich auf das Aufstellen 
des BHKW-Gebäudes beschränken. Emissionen 
gehen in Form von Geräuschen, Wärme, Was-
serdampf und gasförmigen Stoffen (überw. CO2) 
aus. 

Die Vorbelastungen lassen sich durch die übli-
chen Auswirkungen von Siedlungen und Stra-
ßenverkehr bezeichnen. 
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Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte

Betroffenheit 
(Durch welchen Wirkfaktor ist ggf. eine Betroffenheit 

zu besorgen?) 

Kumulative Wirkungen sind möglich, jedoch in 
geringfügigem Maße. 

2.2. Qualitätskriterien 
Reichtum, Qualität und Regenerationsfähig-
keit von Wasser, Boden, Natur (Tiere und 
Pflanzen) und Landschaft (Landschaftsbild, 
Landschaftsraum),  

Leistungsfähigkeit der natürlichen Boden-
funktionen und der Archivfunktion des Bo-
dens
Empfindlichkeit gegenüber Bodenerosion; 

Stoffliche Belastung der Böden; 

Wasserbeschaffenheit: Gewässergüte, 
Stoffhaushalt, hygienischer Zustand und 
planktische Biozönose, 

Situation von Hydraulik/Hydrologie, Morpho-
logie und Beschaffenheit der Gewässerse-
dimente  

Grundwasserbeschaffenheit (Qualität),- 
Geologie/-Hydrologie

Luftqualität, z.B. Kurgebiete

Die Qualität des Ortsbildes und des Freiraumum-
feldes von Schule und Kindergarten wird durch 
eine Gehölzumpflanzung und die damit bewirkte 
Neugestaltung des Orts- und Landschaftsbildes 
mittelfristig wiederhergestellt.

Die Fläche befindet sich im östlichen Teil von 
Gieboldehausen und damit leeseitig des Orts-
zentrums. Zudem fällt sie nach Norden ab, wo-
durch die Bildung von Inversionsstau verringert 
wird. Die durch Biogasverbrennung in der Anlage 
entstehenden Emissionen werden somit keine 
spürbare Veränderung der kleinklimatischen 
Qualität bewirken. 

Die Schutzgüter Boden und Wasser werden 
von dem Vorhaben nur in sehr geringem Um-
fang betroffen. 

2.3 Schutzkriterien 
Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung der in Nr. 2.3 der Anlage 2 zum UVPG 
genannten besonders empfindlichen Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen 
Schutzes. Neben den dort genannten Gebieten sind weitere landesrechtlich geschützte Gebiete entspre-
chend den UVP-Regelungen der Länder zu berücksichtigen (z.B. Naturdenkmale mit ihrer geschützten 
Umgebung, geschützte Landschaftsbestandteile, besonders geschützten Biotope etc.). Soweit solche 
Konkretisierungen durch das Landesrecht nicht bestehen, können in begründeten Einzelfällen die Vorga-
ben des Anhanges III, Nr. 2 der UVP-Richtlinie (z.B. Küstengebiete, Bergregionen und Waldgebiete) he-
rangezogen werden. 

2.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung oder europäische Vogel-
schutzgebiete 
...soweit im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 6 
des BNatSchG bekannt gemacht bzw. offiziell 
gemeldete / ausgewiesene Gebiete 

Durch Vorhaben nicht betroffen. 

2.3.2 Naturschutzgebiete 

... gemäß § 23 BNatSchG Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.3 Nationalparke 
...gemäß § 24 des BNatSchG Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.4 Biosphärenreservate und Land-
schaftsschutzgebiete 
...gemäß § 25 und § 26 BNatSchG 

Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.5 gesetzlich geschützte Biotope 
... gemäß § 30 BNatSchG Durch Vorhaben nicht betroffen.
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Kriterien 
Erläuterungen, Checkpunkte

Betroffenheit 
(Durch welchen Wirkfaktor ist ggf. eine Betroffenheit 

zu besorgen?) 

2.3.6 Wasserschutzgebiete, Heilquellen-
schutzgebiete, Überschwemmungsgebie-
te 
...gemäß den §§ 19, 32 WHG bzw. landes-
rechtliche Regelungen 

Durch Vorhaben nicht betroffen.

2.3.7 Gebiete, in denen die in Gemein-
schaftsvorschriften festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschrit-
ten sind 
Mögliches Erreichen oder Überschreiten von 
Grenzwerten bzw. Qualitätsanforderungen 
diesbezüglicher EG-Richtlinien 

Im betroffenen Gebiet und seiner Umgebung 
nicht vorhanden. 

2.3.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-
dichte 
insbesondere zentrale Orte und Siedlungs-
schwerpunkte in verdichteten Räumen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des Raum-
ordnungsgesetzes (vgl. hierzu auch Regio-
nalpläne bzw. Regionale Raumordnungs-
programme bzw. –pläne der Länder) 

Im betroffenen Gebiet und seiner Umgebung 
nicht vorhanden.

2.3.9 In amtlichen Listen oder Karten ver-
zeichnete Denkmale, Denkmalensembles, 
Bodendenkmale oder Gebiete, die von 
der durch die Länder bestimmten Denk-
malschutzbehörde als archäologisch 
bedeutende Landschaften eingestuft 
worden sind 
Entsprechend der jeweiligen Ländergesetz-
gebung (Denkmalschutzgesetze) zu beach-
tende Kategorien u. a. Baudenkmale, Bo-
dendenkmale, Kulturdenkmäler, kleinräumi-
ge Kulturlandschaften usw. 

Im betroffenen Gebiet und seiner Umgebung 
nicht vorhanden.
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Merkmale der möglichen erheblichen Auswirkungen 

Überschlägige Beschrei-
bung der möglichen 

nachteiligen Umweltauswir-
kungen auf Grundlage der 
Merkmale des Vorhabens 

und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit der Auswirkun-
gen auf die Umwelt unter Verwendung der 
Kriterien Ausmaß, grenzüberschreitender 

Charakter, Schwere und Komplexität, Dauer, 
Häufigkeit, Reversibilität 

Boden Überbauung, Versiegelung Unerheblich,
da Versiegelung in einer Größenordnung von 
maximal 454 m², Zufahrt sollte wasserdurchlässig 
bleiben. 

Überschlägige Beschrei-
bung der möglichen 

nachteiligen Umweltauswir-
kungen auf Grundlage der 
Merkmale des Vorhabens 

und des Standortes

Beurteilung der Erheblichkeit der Auswirkun-
gen auf die Umwelt unter Verwendung der 
Kriterien Ausmaß, grenzüberschreitender 

Charakter, Schwere und Komplexität, Dauer, 
Häufigkeit, Reversibilität 

Wasser Grundwasserabsenkung, -
stau 

Gewässerverschmutzung 
(auch Risiko) 

Keine Auswirkung zu erwarten 

Keine Auswirkung zu erwarten unter folgenden 
Voraussetzungen: 
Gebäude wasserdicht ausgelegt, Wartung nur auf 
befestigten Flächen, fachgerechte Entsorgung 
des Altöls. Lager für Flüssigbrennstoffe entspre-
chend den Erfordernissen des Umweltschutzes 
einzurichten. 

Luft/ Klima Emissionen durch Verbren-
nungsgase  

Unerheblich, da Gase überwiegend aus Was-
serdampf und CO2, bestehen, Verteilung durch 
Kamin in gut durchlüftete Umgebung 

Tiere Gefährdung, Störung  Keine Auswirkung zu erwarten 

Pflanzen Zerstörung von Lebensräu-
men 

Fällung von max. 20 Bäumen muss durch 
geeignete Neupflanzung ausgeglichen wer-
den. 

Landschaft Veränderung des Land-
schafts- und Ortsbildes 

Fällung von max. 20 Bäumen muss durch 
geeignete Neupflanzung ausgeglichen wer-
den. 

Kultur-/ 
Sachgüter 

Keine Kulturgüter vorhanden. Keine Auswirkung zu erwarten 

Mensch Belästigung - Gesundheitsge-
fährdung durch Immissionen 

Keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten,

da Emissionsschutz (Geräusche, Erschütterun-
gen) durch Verwendung eines gedämmten Ge-
bäudes vollständig berücksichtigt wird; Gasemis-
sionen (CO2, Wasser) werden durch Abgas-
schornstein verteilt und wirken sich nicht auf die 
unmittelbar angrenzenden Nutzungen (Schule, 
Kindergarten) aus. 
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Zusammenfassung:  

Gesamteinschätzung erheblicher Umweltauswirkungen: 

Die vorstehende Übersicht verdeutlicht, dass die meisten angeführten Kriterien nicht 
betroffen sind bzw. keine Erheblichkeit der Umweltauswirkungen zu erwarten ist.  

Aus diesen Gründen ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich, 
zumal deren Inhalte weitgehend im vorliegenden Umweltbericht berücksichtigt 
werden. 

5. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

5.1 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltfaktoren 
und Schutzgüter 

Der Standort des Sondergebietes „Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk“ befindet sich 
im Süden von Gieboldehausen auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen. 
Durch die geplante Sondergebietsfläche verläuft ein schmaler Grasweg. Auch entlang 
der nord- und südlichen Grenze des Gebietes schließen sich unbefestigte Wege an, 
während westlich und östlich der Fläche asphaltierte Wege verlaufen. Gehölze sind 
hauptsächlich entlang der Straße „Marsfelder Berg“ in Form von Baumreihen sowie als 
Einzelgehölze am Ellerbach oder der stillgelegten Bahnstrecke zu finden.  

Der geplante Standort des Sondergebietes „BHKW“ befindet sich in der Ortslage von 
Gieboldehausen südlich der Schulstraße. Die vorgesehene Fläche liegt zwischen der 
Grundschule und dem Kindergarten an einem geschotterten Weg. Derzeit ist der Be-
reich als „Siedlungsgehölz“ (HSN) bestehend aus über 20, dicht stehenden, nichthei-
mischen Laubbäumen (Rosskastanie) ausgeprägt. 

Im Folgenden wird auf das Sondergebiet „Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk“ ein-
gegangen, da der Standort des geplanten Blockheizkraftwerkes im Bereich der Au-
ßenanlagen des Schulzentrums innerhalb der Siedlung liegt und eine sehr geringe 
Ausdehnung besitzt, so dass eine nach Schutzgütern getrennte Bestandsaufnahme 
hier nicht aussagekräftig ist. 

5.1.1 Geologie, Boden 

Der Boden im Raum Gieboldehausen wird durch Pseudogley-Parabraunerden auf 
Lössbasis bestimmt, die als Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit grundsätz-
lich unter den Schutz des Bundesbodenschutzgesetzes fallen. Aus dem Kartenserver 
NIBIS des Niedersächsischen Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie konn-
ten folgende Daten entnommen werden: 
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Bodentyp Pseudogley-Parabraunerde 

Bodenschätzung L3LoV   
sandiger Lehm / hohe Leistungsfähigkeit / Lössbö-
den mit Verwitterungsgesteinsbeimengungen 
Ackerzahl: 65    Bodenzahl: 69 

Standortbezogenes ackerbauli-
ches Ertragspotenzial 

Sehr hoch 

Suchräume für schutzwürdige 
Bodentypen 

BF Boden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit

Bewertung: 

Die Inanspruchnahme von ca. 4,2 ha Ackerfläche mit sehr hohem standortbezogenen 
ackerbaulichen Ertragspotenzial bedeutet eine gravierende Auswirkung auf das 
Schutzgut „Boden“. Aufgrund der Tatsache, dass die Betreibergesellschaft maßgeblich 
durch Landwirte geprägt ist, kann davon ausgegangen werden, dass sich die Betreiber 
dieser Auswirkung bewusst sind. 

5.2 Wasser 

Oberflächenwasser 

In einer Entfernung von ca. 130 Meter nordwestlich des geplanten Standortes für die 
Biogasanlage verläuft der Ellerbach in einer schmalen, landwirtschaftlich genutzten 
Aue, die auf beiden Seiten von Wirtschaftswegen eingefasst wird. Der Ellerbach ent-
springt an den Hängen des Lauseberges westlich von Krebeck und mündet südlich 
von Gieboldehausen in die Suhle. Diese verläuft in annähernd gleicher Entfernung 
östlich des Geltungsbereiches in einer breiten Aue, die sie sich mit dem Fließgewässer 
„Hahle“ teilt. Beide Gewässer fließen in Gieboldehausen zusammen, um ca. einen 
Kilometer nordwestlich der Ortschaft in die Rhume zu münden. 

Grundwasser  

Die Baugrunderkundung hat lediglich in einer der vorgenommenen Rammkernsondie-
rungen Grundwasser nachweisen können. Dieses beschränkt sich auf die Niederung 
des Ellerbaches, wo der Grundwasserkörper auf den Fließerden angestaut wird und 
sich im unteren Teil der vorzufindenden Schwemmsande sehr langsam nach Nordos-
ten bewegt. 
Aufgrund der Schichtigkeit in Verbindung mit der deutlichen Hangneigung des Mars-
felder Berges treten im Planungsraum noch Tages- und Schichtwässer auf, die dem 
Planbereich von Süden zulaufen. 
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Bewertung: 

Die vorgefundene Situation ist von durchschnittlicher Bedeutung für das Schutzgut 
„Wasser“, da weder Überschwemmungsgebiete noch Grundwasserströme unmittelbar 
betroffen sind. Bei der Planung der Anlage ist vor allem dem Risiko einer Gewässer-
verunreinigung durch geeignete Maßnahmen zu begegnen. 

5.2.1 Klima / Luft 

Klimatisch ist das Untereichsfeld begünstigt, da hier föhnige Aufheiterungen im Lee 
der Höhenzüge des Göttinger Waldes vorherrschen und sich die Stauwirkung des 
Harzes noch nicht bemerkbar macht, der Harz wohl aber einen gewissen Schutz ge-
gen Nordostströmungen darstellt. Die Hauptwindrichtungen sind Südwest und Ostsüd-
ost, wie in der Windrose zu den Ausbreitungsklassen im Immissionsgutachten (LWK 
2010) dargestellt: 

  

Bewertung: 

Die relativ exponierte Lage des Geltungsbereiches gewährleistet zusammen mit der 
Freiheit von Strömungshindernissen eine gute Durchlüftung, so dass eine Anreiche-
rung von Emissionen (Gerüche, CO2, Wasserdampf) im betroffenen Landschaftsraum 
im Regelfall nicht zu befürchten ist. 

5.2.2 Pflanzenwelt 

Der Geltungsbereich wird gegenwärtig ackerbaulich genutzt. Die intensiven Nutzpflan-
zenkulturen der Äcker sind zwangsläufig artenarm, da die Artenvielfalt durch Herbizide 
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und Bodenbearbeitung im Wesentlichen auf die Nutzpflanzen reduziert ist. Lediglich 
am Ackerrand können wenige Wildkräuter existieren. 

Entlang der Feldwege verläuft beidseitig ein etwa 1 – 3 m breiter Saum, der mehrmals 
im Jahr gemäht wird. In ihm sind neben einigen Ackerwildkräutern hauptsächlich Wie-
sen- und Saumpflanzen anzutreffen. Die Artzusammensetzung deutet auf einen fri-
schen, nährstoff- und vor allem stickstoffreichen Standort hin. In Entwässerungsgrä-
ben, die selten oder gar nicht gemäht werden, treten Arten der Saum- und Hochstau-
denfluren auf. Gehölze sind lediglich an der Straße „Marsfelder Berg“ außerhalb des 
Geltungsbereiches zu finden. 

Bewertung: 

Die Vegetation im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 ist durch die Acker-
nutzung dominiert, welche die Artenvielfalt durch verschiedene Maßnahmen gering 
hält. Eine gewisse Vielfalt ist in Rand- bzw. Saumbereichen zu finden. Besonders ge-
fährdete oder geschützte Arten sind nicht vorgefunden worden. 

5.2.3 Tierwelt 

Auch für die Tierwelt stellt der Standort der geplanten Biogasanlage wenig Lebens-
raumqualität zur Verfügung, da er mit Ausnahme einer schmalen Graswegeparzelle 
intensiv als Acker genutzt ist.  

Grundsätzlich sind Äcker nicht ohne Wert für bestimmte Arten, die sich als Kulturfolger 
auf die hier vorherrschenden Lebensbedingungen spezialisiert haben. Feldlerche, 
Rotmilan oder Rebhuhn sind Beispiele hierfür. Allerdings geraten gerade diese Arten 
gegenwärtig stark unter Druck, da ihnen die weitere Intensivierung der Landwirtschaft 
zunehmend die Lebensmöglichkeiten 
nimmt. Im Landkreis Göttingen 
wurde ein Rebhuhnschutzprojekt 
initiiert, welches den Bestand – auch 
im Bereich Gieboldehausen – 
erhoben hat und seine 
Veränderungen verfolgt. 

Der Standort der Biogasanlage liegt 
in einem Bereich vermehrter 
Rebhuhnsichtungen, wie auf dem 
nebenstehenden Datenauszug aus 
dem Rebhuhnschutzprojekt im Land-
kreis Göttingen zu erkennen ist.  

Das Naturschutzgebiet des 
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Seeburger Sees und das Feuchtgebiet Seeanger und Retlake sowie das Vogelschutz-
gebiet V 19 befinden sich südlich vom Biogasstandort in einer Entfernung von über 
3.500 m bzw. 800 m Luftlinie, das Naturschutz- und FFH-Gebiet der Rhumeaue liegt 
am nördlichen Rand der Ortschaft Gieboldehausen. Diese besonders bedeutsamen 
Gebiete werden somit von den Auswirkungen der Biogasanlage nicht berührt. 

Das Vorhandensein weiterer besonders gefährdeter Tierarten auf der Fläche (z.B. 
Feldhamster) ist nicht gemeldet worden. Auch im Landschaftsrahmenplan Göttingen 
ist für den Planungsraum kein Vorkommen gefährdeter Amphibien-, Reptilien, Heu-
schrecken-, Tagfalter- oder Libellenarten im Planwerk verzeichnet. Im Verfahren zur 
35. Änderung des Flächennutzungsplanes wurden keine entsprechenden Stellung-
nahmen vorgebracht. Relevante Lebensräume des Rebhuhns sind nach gegenwärti-
gem Kenntnisstand nicht betroffen. 

Bewertung: 

Die Tatsache, dass der Geltungsbereich in einer Zone vermehrter Rebhuhnsichtungen 
liegt, führt bei der Realisierung des Vorhabens sicherlich nicht zum Aussterben der Art. 
Gleichwohl sollen die landschaftspflegerischen Maßnahmen eine Unterstützung des 
Rebhuhns durch Schaffung geeigneter Lebensraumstrukturen zum Ziel haben. 

5.2.4 Mensch, Siedlung, Erholung 

Der Standort der geplanten Biogasanlage befindet sich in einem deutlichen Abstand zu 
den Siedlungsflächen von Gieboldehausen. Der geringste Abstand zum Gewerbege-
biet nördlich des Standortes beträgt ca. 500 m, zu den Wohnsiedlungen im Nordosten 
ca. 900 m (s. Luftbildübersicht auf der folgenden Seite). Die Standortwahl verfolgte die 
Absicht, Immissionen der Anlage auf besiedelte Bereiche sowie verkehrliche Konflikte 
von vornherein zu vermeiden oder zu minimieren.  

Die im Nordwesten des Geltungsbereiches verlaufende Straße „Marsfelder Berg“ ist im 
Regionalen Raumordnungsprogramm als überörtlicher Radwanderweg dargestellt. 
Ansonsten besitzt der Landschaftsraum des Marsfelder Berges nur eine geringe Eig-
nung für die Naherholung. 
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Bewertung: 

Der betroffene Landschaftsraum ist in erster Linie durch landwirtschaftliche Nutzung 
geprägt. Erholung spielt eine untergeordnete Rolle. Weitere Bewertungen hinsichtlich 
der zu erwartenden Auswirkungen werden in Kap. 5.3 gegeben. 

5.2.5 Landschaft 

Das Landschaftsbild zeichnet sich durch eine südöstlich des Ellerbaches zum Marsfel-
der Berg hin ansteigende, flachwellige Landschaft aus. Das Umfeld der geplanten Bio-
gasanlage wird überwiegend von der intensiven Landwirtschaft geprägt und tritt als 
weitestgehend gehölzfreie Ackerlandschaft in Erscheinung. Gehölze sind lediglich ent-
lang der Straße „Marsfelder Berg“ in Form von Baumreihen und vereinzelt entlang der 
Wege, des Ellernbaches sowie in der Aue von Hahle und Suhle zu finden. Der nächste 
Waldbestand befindet sich auf dem Lohberg südöstlich von Gieboldehausen in einer 
Entfernung von ca. 1,5 Kilometer Luftlinie. 

Die Silhouette von Gieboldehausen verkörpert von der Straße „Marsfelder Berg“ be-
sonders gut das Erscheinungsbild eines typischen Fleckens im Untereichsfeld. 

Die menschliche Inanspruchnahme wird vor allem durch Acker- und Grünlandnutzung 
sowie den Verkehr auf der dicht befahrenen Bundesstraße 27 bestimmt. 
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Bewertung: 

Die Landschaft am Marsfelder Berg ist eine typische Ackerlandschaft des Untereichs-
feldes, die sich zwar durch eine nur geringe Gliederung durch Gehölzbestände aus-
zeichnet, deren Reiz jedoch durch die Kulisse der umliegenden bewaldeten Höhenzü-
ge, vor allem auch des Harzes als Hintergrund, maßgeblich bestimmt wird. Eine wich-
tige Funktion bei der Wahrnehmung dieser Landschaft nehmen auch die Gewässer 
und ihre Auen ein, deren Gliederung und Vielfalt erheblich größer ist als jene der um-
liegenden Nutzlandschaft.  

5.2.6 Kultur- und Sachgüter 

Am Marsfelder Berg befand sich früher die Wüstung Marsfelde, deren Relikte mögli-
cherweise auch teilweise innerhalb des Geltungsbereiches liegen können. Weitere 
Kultur- und Sachgüter sind im Geltungsbereich nicht vorzufinden. 

Bewertung:  

Die Wüstung Marsfelde erscheint nur noch auf Karten in Form einer Signatur, so dass 
ihre Ausdehnung nicht sehr deutlich wird. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
sie zum überwiegenden Teil außerhalb des Geltungsbereiches liegt. Gleichwohl ist bei 
allen Erdarbeiten, auch unabhängig vom Vorhandensein eines Denkmals, auf archäo-
logische Funde zu achten, die umgehend der zuständigen Denkmalschutzbehörde zu 
melden sind. Im vorliegenden Fall hat die Denkmalschutzbehörde auf eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit archäologischer Funde hingewiesen und ist spätestens zwei Wo-
chen vor Baubeginn über diesen in Kenntnis zu setzen. 

5.2.7 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die für das Vorhaben erwähnenswert 
sind, bestehen vor allem zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser. Der Boden 
besitzt eine Schutzfunktion gegen Gewässerverunreinigung, die in jedem Fall erhalten 
werden und nicht durch Flächendränagen verringert werden sollte.  

Eine weitere Wechselwirkung ist in der Erosionsanfälligkeit der vorhandenen Böden zu 
sehen (Klima-Wasser-Boden). Die im Untereichsfeld gegenüber dem Umland erhöhte 
Gefahr sommerlicher Gewitter mit Starkregen hat vor allem im Einzugbereich von Hah-
le und Suhle deutliche Spuren gezeigt. Diese Wechselwirkung erfordert vor allem beim 
Bau der Anlage eine besondere Sorgfalt, um Bodenerosionen und Einträgen von Fest-
stoffen in die Fließgewässer zu vermeiden. 
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5.3 Prognose der Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Umsetzung und Nichtumsetzung der Planungsziele 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würde die bisherige Nutzung der beiden 
Standorte bestehen bleiben: der Bereich, in dem die Biogasanlage vorgesehen ist, 
würde weiterhin als Acker bewirtschaftet werden. Auswirkungen wären die Anreiche-
rung des Bodens und des Grund- und Oberflächenwassers mit Nährstoffen sowie eine 
geringe Artenvielfalt auf der betreffenden Fläche. 

Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass das bestehende Nutzungs-
muster der Wirtschaftsflächen bei Nichtumsetzen der Planung unverändert bleibt, da 
die Tendenz einer Vergrößerung des Anteiles der Energiepflanzen überregionale Ur-
sachen hat.  

Desweiteren würde die Möglichkeit einer Steigerung des Anteils regenerativer Ener-
giequellen bei der Energieversorgung ungenutzt bleiben. Dass der hohe Anteil fossiler 
Energieträger zu einem guten Teil an der Veränderung des globalen Klimas beteiligt 
ist, dürfte mittlerweile unumstritten sein. Auch die Risiken konventioneller Energienut-
zung für die Schutzgüter der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden an vielen Stellen 
deutlich. 

Die weniger bekannten positiven Auswirkungen von Biogasanlagen hinsichtlich der 
Umweltauswirkungen von Abfallstoffen aus der Tierhaltung (Gülle) würden bei einer 
Nichtumsetzung des Vorhabens nicht eintreten: 

• Verbesserung der Düngequalität des Gärrestes als Sekundärrohstoffdünger im 
Vergleich zu unvergorener Gülle oder Festmist (Wirtschaftsdünger) durch die 
Umsetzung organischer Verbindungen in eine mineralische Form und damit die 
bessere Pflanzenverfügbarkeit der Pflanzennährstoffe bei der landbaulichen 
Verwertung des Substrates;  

• Verringerung der Ätzwirkung im Vergleich zu unvergorener Gülle bei Kopfdün-
gung durch den Abbau der darin enthaltenen Fettsäuren; 

• Minimierung der Geruchsintensität des Sekundärrohstoffdüngers im Vergleich 
zu unvergorener Gülle bei der landbaulichen Verwertung durch den Abbau dar-
in enthaltener flüchtigen Fettsäuren und Phenole; 

• Vermeidung von Methangasemissionen bei der unkontrollierten und ungewoll-
ten Güllegärung im Güllelager und Güllekanälen; 

• Minimierung von Lachgasemissionen bei der Denitrifikation unbehandelter Gül-
le in landwirtschaftlichen Böden; 

• Inaktivierung von Keimen und Unkrautsamen im Vergleich zu der landbaulichen 
Verwertung von unbehandeltem Wirtschaftsdünger. 
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Die Bäume im Bereich des Blockheizkraftwerkes an der Schule würden in vollem 
Umfang erhalten werden, wobei allerdings aufgrund der geringen Pflanzabstände mit 
zunehmendem Alter eine Instabilität eintreten wird, die zur Folge hätte, dass bei Aus-
fall weniger Bäume (z.B. durch Krankheit) die gesamte Gruppe gefällt werden müsste.  

Bei einer Umsetzung der Planungsziele ist der Umweltzustand sowohl bei Normal-
betrieb als auch bei denkbaren Störfällen in die Betrachtung einzubeziehen.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Der Boden ist in erster Linie durch Überbauung und dauerhafte Versiegelung be-
troffen. Die im Bebauungsplan dargestellte Fläche, für die eine Überbauung zulässig 
ist, beträgt 2,5394 ha im Sondergebiet „Bioenergie...“ sowie 0,0454 ha  im Sonderge-
biet „BHKW“.  

Eine Veränderung der Erdoberfläche ist erforderlich, um zum einen die für die Bau-
werke erforderliche Ebenheit und zum anderen die Ausformung von Regenwasser-
Rückhalte- bzw. Havariebecken herzustellen. Diese Veränderungen sind so auszufüh-
ren, dass der Gesamtcharakter der Landschaft nicht verändert und Dammbauwerke, 
Aufschüttungen und Abgrabungen keine Fernwirkung erhalten. 

Trotz der Handhabung sehr energie- und nährstoffreicher Substanzen ist eine 
Eutrophierung ausgeschlossen, da diese Materialien auf befestigten Flächen verblei-
ben und das dort entstehende Sickerwasser dem Gärprozess zugeleitet wird. Die E-
nergie wird in Form von Biogas entzogen; die verbleibenden Rest-Nährstoffe als Dün-
ger auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgebracht. Aufgrund einer genauen 
Analyse der Nährstoffzusammensetzungen sind präzise Düngepläne möglich, die bei 
fachgerechter Ausbringung eine Überdüngung der Standorte ausschließen. Die Dün-
gemittelverordnung, die auch für die Ausbreitung der Gärreste zu beachten ist, soll die 
Dauerhaftigkeit der positiven Eigenschaften des Bodens sowie auch den Schutz des 
Grund- und Oberflächenwassers sicherstellen. 

Bodenerosion während der Bauarbeiten muss durch geeignete Maßnahmen sowie 
eine abgestimmte Baustellen-Organisation begrenzt werden. So ist zunächst das 
Rückhaltebecken zu bauen, um das anfallende Oberflächenwasser aufzunehmen und 
Feststoffe dort sedimentieren zu lassen. Die Bodenflächen sind unmittelbar nach Her-
stellung anzusäen oder mit Folien abzudecken. Gegebenenfalls sind im Laufe der Vor-
flut zum Ellerbach weitere Absetzmöglichkeiten vorzusehen, sofern die Erosion nicht 
bereits im Bereich der Baustelle eingedämmt werden kann. 

Die Regenwasserrückhaltung in Verbindung mit Einsaat und Bepflanzung stellt sicher, 
dass nach Fertigstellung der Anlage keine Erosionen mehr auftreten. 



Flecken Gieboldehausen 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
35 

SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG    *    Schildweg 21    *   37085 Göttingen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser werden besonders streng überprüft, da zu-
sätzlich zum bauplanungsrechtlichen Verfahren ein eigenes Wasserrechtsverfahren zu 
führen ist.  

Eine Erhöhung des oberflächlichen Abflusses ist Konsequenz der umfangreichen 
Flächenversiegelungen. Da die bei Niederschlägen anfallenden Wassermengen er-
heblich sind, ist zur Vermeidung von Abflussspitzen ein Regenwasser-
Rückhaltebecken vorzusehen. Eine Versickerung derartiger Mengen ist in dem vorge-
fundenen Untergrund nicht realistisch, da die Versickerungsfähigkeit aufgrund des 
Baugrundgutachtens als sehr gering eingestuft wird. Der Abfluss in die Vorflut ist da-
her so zu drosseln, dass die Menge des abfließenden Wassers dem natürlichen Flä-
chenabfluss entspricht. 

Die Erhöhung des oberflächlichen Abflusses hat auch eine Verringerung der Grund-
wasserneubildungsrate zur Folge, da das abfließende Oberflächenwasser nicht ver-
sickert und dem Grundwasser zugeführt wird. Die Größenordnung ist nicht zu bezif-
fern, da auch Fließgewässer zur Grundwasserneubildung beitragen und die Grund-
wasserneubildungsrate durch vorhandene landwirtschaftliche Dränagen stark beein-
flusst wird. 

Eine Beeinträchtigung der Grundwasserströme ist nicht zu erwarten, da aufgrund 
der Standorterkundung Grundwasser nur im äußersten nordöstlichen Bereich der Aue 
des Ellerbaches gefunden wurde. 

Eine Gefährdung der Wasserqualität durch Schad- und Nährstoffe ist explizit aus-
zuschließen. Hierfür wird die Anlage nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entsprechend DIN 11622 „Gärfuttersilos und Güllebehälter“ und nach den „ 
Wasserwirtschaftlichen Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jau-
che, Gülle und Silagesickersäften“ errichtet. Ziel dieser Richtlinien ist eine strikte Ver-
hinderung von Eindringen belasteten Wassers in Boden oder Vorflut. Die entspre-
chenden Einrichtungen werden als geschlossene Behälter oder Wannen in absolut 
wasserdichter Ausführung hergestellt. An Wanddurchbrüche für Kabel und Rohrleitun-
gen werden erhöhte Anforderungen hinsichtlich Dichtigkeit und Korrosionsschutz ge-
stellt. Die auf den Silagelagerflächen anfallenden Sickersäfte werden dem Prozess als 
Verdünnungswasser zugeführt. Die Anlage erzeugt kein Abwasser, welches extern 
gereinigt werden muss. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima / Luft 

Die Veränderung der Luftqualität ist eine regelmäßig vorgetragene Befürchtung bei 
Biogasanlagen. Vor allem Geruchsemissionen stehen dabei im Vordergrund. Um die-
sem Belang Rechnung zu tragen, hat das Land Niedersachsen „Hinweise zum Immis-
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sionsschutz bei Biogasanlagen“ als Runderlass des ML am 26.6.2004 herausgegeben 
und am 27.2.2007 überarbeitet. Genehmigungsrelevant ist ferner die Geruchsimmissi-
onsrichtlinie GIRL des Landes Niedersachsen vom 23. Juni 2009. 

Zur Prognose der Immissionsbelastung wurde ein Immissionsgutachten durch die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK 2010-1) erstellt, welches die Geruchs-
belastung an den Siedlungsstandorten Stockenbreite, Dechant-Muth-Straße, Obertor-
straße, Birkenweg und Martin-Luther-Ring berechnet hat, um die Einhaltung der in der 
GIRL-Richtlinie vorgegebenen Grenzwerte zu prüfen. 

Das Gutachten geht von folgenden Emissionsquellen aus: 

• Fermenter, Nachgärbehälter, Endlager: 
diese mit Folien abgedeckten Behälter beinhalten die geruchsintensivsten Stof-
fe. Die Dichtigkeit der Abdeckung ist daher wesentliche Voraussetzung einer 
Verhinderung von Geruchsemissionen.  
Berechnet wurde die Immissionsbelastung aufgrund der unvermeidbaren Diffu-
sion von Geruchsstoffen im Normalbetrieb. 

• Blockheizkraftwerke: 
Da auch das Abgas der Blockheizkraftwerke einen spezifischen Geruch auf-
weist, wurden die Emissionen der beiden BHKWs mit einer jeweiligen Höhe 
des Abgasauslasses von 10 m über dem Erdboden der Berechnung zugrunde 
gelegt. 

• Feststoffdosierer: 
Die Annahme ging von einer permanent geöffneten Befüllöffnung des 
Feststoffdosierers aus, die im Normalfall jedoch nur bei Befüllung geöffnet ist. 

• Vorgrube: 
Die Berechnung legte eine Oberfläche von 20 m² für die offene Gülle-Vorgrube 
als Emissionsquelle zugrunde. 

• Anlieferung, Abtransport: 
Die mit Tankwagen erfolgenden Transporte wurden nicht berücksichtigt, das 
als emissionswirksames Luftvolumen nur das von den Gülle- bzw. Gärresten 
verdrängte Kesselvolumen zugrunde zu legen ist. 

• Silagelagerung: 
Die Annahme ging davon aus, dass von den zwei vorgesehenen Silagemieten 
eine vollständig abgedeckt oder aber geleert ist, so dass nur eine Anschnittflä-
che als Emittent in Erscheinung tritt. Diese wird aus Praktikabilitätsgründen 
ständig offen gelassen.  
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Nach der GIRL sind Geruchsimmissionen im Sinne des § 3 (1) des BImSchG als er-
hebliche Belästigungen anzusehen, wenn die folgenden Immissionswerte

1
 (IW) über-

schritten werden:  

Wohn- und Mischgebiete,    0,10 
Gewerbe-/Industriegebiete   0,15 
Dorfgebiete      0,15 

Die Ausbreitungsrechnung kommt zu dem Ergebnis, dass die von der geplanten Bio-
gasanlage zu erwartenden Emissionen im Bereich der jeweils nächstgelegenen Nach-
barwohnhäuser Geruchsstundenhäufigkeiten induzieren, die unterhalb der nach GIRL 
ausgewiesenen Immissionswerte liegen. Im Gewerbegebiet, im Bereich Stockenbreite 
/ Dechant-Muth-Straße, liegen die prognostizierten Werte liegen mit maximal 0,025 
deutlich unter dem Grenzwert von 0,15. Im Bereich der Wohngebiete Obertorstraße / 
Birkenweg / Martin-Luther-Ring liegen die prognostizierten Werte im Maximum bei 
0,007, so dass auch hier eine sehr deutliche Unterschreitung der zulässigen Werte 
vorhergesagt werden kann. 

Emissionen an Kohlenoxiden und Stickstoffoxiden, Schwefeldioxid, Ruß und 
Formaldeyhd gehen bei der Verbrennung des Biogases in den Blockheizkraftwerken 
in die Atmosphäre. Ihre Begrenzung wird durch die TA-Luft vorgegeben. Zur Verringe-
rung eines eventuellen Formaldehydanteils werden Oxidationskatalysatoren empfoh-
len. 

Die Staubemissionen der Biogasanlage wie auch der Blockheizkraftwerke werden als 
zu vernachlässigen dargestellt. Dies allerdings betrifft nur die bei der Gasherstellung 
und –verbrennung beteiligten Prozesse. Der Transport zu und von der Biogasanlage 
stellt mit Sicherheit eine zusätzliche Belastung dar. Diese kann durch eine Oberflä-
chenbefestigung der Transportwege minimiert werden. Zusätzlich ist jedoch auch Sor-
ge zu tragen, dass die Wege regelmäßig gereinigt werden. Eine solche Auflage sollte 
im Rahmen der Genehmigung ausgesprochen werden, da einige der betroffenen We-
ge auch Freizeitwegefunktionen übernehmen. 

Eine Veränderung des Kleinklimas durch Aufschüttungen, Bebauung und Flä-
chenversiegelungen ist sicherlich zu erwarten. Allerdings kann angesichts der wind-
exponierten und siedlungsfernen Hanglage davon ausgegangen werden, dass diese 
Veränderung nicht spürbar sein wird. Eine Bepflanzung mit Gehölzen kann zudem 
durch Erhöhung der Verdunstung in gewissen Grenzen ausgleichend wirken. 

Zu guter Letzt ist als positive Auswirkung der geplanten Anlage eine Verringerung 
des Ausstoßes klimaschädlicher Gase, allen voran CO2, durch die Verwendung 

                                               
1

ein Immissionswert von 0,10 entspricht z. B. einer Überschreitungshäufigkeit der voreingestellten Ge-
ruchskonzentration von 1GE/m³ in 10 % der Jahresstunden. 
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regenerativer Energiequellen und Optimierung der Energieeffizienz durch Blockheiz-
kraftwerke zu nennen. Im Anhang zu dem Antrag wird eine Einschätzung der Biogas-
verstromung in Relation zu anderen Energieträgern wiedergegeben, in welcher unter 
Berücksichtigung auch der bau- und anlagebedingten Auswirkungen wie Material-
verbrauch und Energieeinsatz die Biogasnutzung an erster Stelle steht, auch im Ver-
gleich mit Windenergie oder Geothermie. 

Die vorstehenden Ausführungen stellen eine Zusammenfassung dar. Im Anhang zum 
Antrag werden die Emissionen sehr detailliert beschrieben und auch auf mögliche 
Maßnahmen hingewiesen. Deutlich wird, dass die Spanne der Emissionen je nach 
eingesetztem Substrat sehr schwanken kann und dass eine qualifizierte, sorgfältige 
Führung der Anlage höchste Bedeutung bei der Vermeidung von Immissionen besitzt. 

Auswirkung auf die Schutzgüter Pflanzen- und Tierwelt 

Der Entzug von Lebensräumen durch Überbauung und Versiegelung ist eine 
nachhaltige und erhebliche Auswirkung des Vorhabens, die im Wesentlichen die Flä-
che der Biogasanlage betrifft. Zwar handelt es sich um eine gegenwärtig intensiv als 
Acker genutzte Fläche, die mehrmals jährlich Nutzungseingriffen unterliegt und deren 
Pflanzen- und Tierwelt daher auf wenige Arten reduziert ist, die mit dieser intensiven 
Nutzungsform leben können. Gleichwohl muss auch in diesem Fall mit großer Sorgfalt 
vorgegangen werden, um dem Rückgang an Biodiversität nicht weiter Vorschub zu 
leisten. Die Tatsache, dass auch auf der Fläche Rebhuhnsichtungen zu verzeichnen 
sind, ist sicher nur ein Anhaltspunkt dafür, dass ihre Inanspruchnahme Auswirkungen 
auf die Tierwelt haben wird. 

Die Beeinträchtigungen können verringert werden, wenn gleichzeitig mit der Maßnah-
me eine Aufwertung der nicht für die Anlagen in Anspruch genommenen Bereiche der 
Fläche als Lebensraum erfolgt – z.B.  durch Anlage von Gehölzpflanzungen oder Ru-
deralsäumen und Einsaaten mit kräuterreichen Biotopsaatmischungen. Da die von der 
Biogasanlage in Anspruch genommene Fläche einen Umfang von ca. 875 Metern hat, 
kann bereits durch eine randliche Gehölzbepflanzung in Verbindung mit der Anlage 
von Blüh- oder Brachestreifen eine deutliche Wirkung erzielt werden. Hierin sowie in 
weiteren Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der weiteren Planungsschritte ist ein 
Schwerpunkt der landschaftspflegerischen Begleitung des Vorhabens zu sehen. Diese 
Maßnahmen werden in Kap. 6.4 näher erläutert. 

Die Beunruhigung und Gefährdung von Tieren durch Verkehr ist eine weitere Aus-
wirkung der Planung. Zwar wird sie dadurch relativiert, dass bereits heute eine Inan-
spruchnahme der Straße „Marsfelder Berg“ als Gemeindeverbindungsstraße zu ver-
zeichnen ist, die sich aber durch den Betrieb der Anlage deutlich erhöhen wird. Durch 
den Bau einer die Aue des Ellerbaches querenden Spange im Rahmen der Flurberei-
nigung kann der Verkehr in einigen Jahren auf kürzestem Wege zur B 27 bzw. in die 
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Gebiete nördlich davon geführt werden, so dass zumindest die Inanspruchnahme des 
Raumes gegenüber der jetzigen Verkehrsführung geringer ist. Festzuhalten ist ferner, 
dass die Phase intensiver Verkehrsbewegungen auf ca. 15 Tage während der Ernte-
zeit beschränkt ist. 

Der häufig ins Feld gebrachte Kritikpunkt der Veränderung des Nutzungsmusters im 
Umfeld ist sicherlich nicht unbegründet. Eine Nutzungsintensivierung hat in den meis-
ten Fällen negative Auswirkungen auf die Biodiversität. Der Flächenbedarf für 1 kW
elektrische Leistung wird im Schnitt mit 0,5 ha angegeben. Im vorliegenden Fall ist 
eine maximal installierte elektrische Leistung von 1500 kW zulässig, was einer Produk-
tionsfläche von 750 ha gleichkäme. Dies entspricht immerhin einem Kreis mit einem 
Radius von 1,546 Kilometern. 

Die erste Ausbaustufe allerdings ist mit einer elektrischen Leistung von 190 kW bean-
tragt, was einer Fläche von ca. 95 Hektar bzw. der Fläche eines Kreises mit einem 
Radius von 550 m entspricht. 

Dies entspricht 0,17 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Landkreis Göttingen und 
1,30 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der Samtgemeinde Gieboldehausen 
(Quelle: Statistisches Landesamt Niedersachsen, Online-Server, Agrarstrukturerhe-
bung für 2007: LF Landkreis Göttingen 57.413 ha, SG Gieboldehausen 7.294 ha). 

Dass gleichwohl die Biogaserzeugung das Nutzungsmuster nicht völlig aus dem 
Gleichgewicht bringt, belegt die folgende Grafik. Sie zeigt, dass 2005 und 2006 trotz 
einer Steigerung des Anteils an Energiemais die Gesamtanbaufläche für Mais in Nord-
rhein-Westfalen annähernd gleich geblieben ist. 

Es ist somit festzustellen, dass eine Zuordnung der Auswirkung einer Veränderung 
des Nutzungsmusters auf einen konkrete Fall mit großen Unschärfen verbunden ist 
und daher nicht als Kriterium im Rahmen einer standortbezogenen Umweltprüfung 
verwendet werden kann. Der Landkreis Göttingen sei aufgefordert, sich im Rahmen 
seines Entwicklungsschwerpunktes „Bioenergieregion“ eingehend mit den Auswirkun-
gen der Bioenergienutzung auseinanderzusetzen und im Rahmen einer strategischen 
Umweltprüfung (SUP) für diesen Entwicklungsschwerpunkt ein Konzept für die kon-
fliktarme Koexistenz von Bioenergienutzung und Natur- und Landschaftsschutz vorzu-
legen. 
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Auswirkungen auf die Landschaft und das Landschaftsbild 

Die wesentliche Auswirkung auf Landschaft und Landschaftsbild besteht in der Imp-
lementierung einer Industrieanlage in eine Agrar- und Erholungslandschaft. Die 
Behälter weisen eine Höhe von 6 m auf; bis zu weiteren 7,62 m kann deren Abde-
ckung mit einer Tragluftfolie (Gasspeicher) erreichen. Durch gedeckte Farben, vor 
allem aber durch eine Gehölzabpflanzung kann dieser Anblick deutlich verringert wer-
den. Die vorhandenen Gehölzriegel entlang der Verkehrswege erleichtern die Integra-
tion des Bauwerks in die Landschaft, sollten jedoch durch weitere Pflanzungen ergänzt 
werden. 

Eine Veränderung von Sichtbeziehungen ist nicht in der weiten, hügeligen Land-
schaft des Untereichsfeldes nicht zu befürchten. Zwar werden die geplanten Abpflan-
zungen sichtbehindernd wirken; dies ist zur Eingrünung der Anlage ausdrücklich ge-
wünscht. Da jedoch der gesamte Landschaftsraum eine Vielzahl von Ausblickmöglich-
keiten bietet, kann diese Auswirkung nicht als erheblich bezeichnet werden. 

Auswirkung auf das Schutzgut „Mensch, Gesundheit, Erholung“ 

Schallimmissionen sind regelmäßig eine Begleiterscheinung von technischen Anla-
gen mit nachhaltigen Auswirkungen auf den Menschen. Aus diesem Grunde wurde 
vom Betreiber ein schalltechnisches Gutachten vorgelegt (LWK 2010, 2), welches die 
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voraussichtlichen Immissionen an den nächsten relevanten Orten im Siedlungsbereich 
prognostizierte und auch das voraussichtliche Verkehrsaufkommen in die Betrachtung 
einbezog. Ferner wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass das Vorhaben in zwei 
Ausbaustufen umgesetzt werden soll. Für beide Szenarien wurden daher die Progno-
sewerte ermittelt. 

Die durch die Biogasanlage verursachten Immissionen unterschreiten deutlich alle 
Grenzwerte. Auch das Blockheizkraftwerk an der Schule liegt bezüglich der Immissio-
nen deutlich unter dem dort aufgrund des besonderen Schutzbedürfnisses mit tags 45 
db (A) besonders niedrig veranschlagten Grenzwert, der auch für Krankenhäuser an-
zulegen wäre. Die deutlichsten Schallimmissionen werden durch den anlagenbezoge-
nen Verkehr bewirkt, der jedoch nur Dorf- und Mischgebiete sowie Gewerbegebiete 
betrifft. Auch hier liegen die Immissionsprognosen um 3 db (A) unter den Grenzwerten, 
so dass auch bei eventueller Überschreitung der Prognose (z.B. aufgrund einer Ver-
änderung) nicht zum Erreichen der Grenzwerte führt.

Die weiteren Emissionen der Anlage sind bereits bei den Auswirkungen auf Luft und 
Wasser behandelt worden. Es wurde deutlich, dass aufgrund der strikten technischen 
Regelwerke sowohl Grenzwerte als auch deren Überwachung festgelegt sind. 

Die Staubentwicklung auf den Wegen ist eine Auswirkung, die durch einen Ausbau 
der Wege und deren regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung auf ein Minimum redu-
ziert werden kann. Gleichwohl ist zu Spitzenzeiten der Ernte die Erholungswirksamkeit 
des Landschaftsraumes deutlich verringert, was jedoch auch ohne die Biogasanlage 
der Fall wäre.  

Die Gefährdung von Erholungssuchenden durch den Verkehr zu und von der Anla-
ge ist ein ernstzunehmendes Problem, zumal die meisten der von Liefervorgängen in 
Anspruch genommenen Wege auch eine Funktion als Radwander- oder Freizeitweg 
besitzen. Bei einer Ausbaubreite des landwirtschaftlichen Wegenetzes von durch-
schnittlich 3,5 m muss sichergestellt werden, dass hinreichend Ausweichmöglichkeiten 
für Wanderer, Reiter und Radler bestehen. Die Fahrgeschwindigkeit der Transport-
fuhrwerke ist so zu beschränken, dass keine gefährlichen Situationen entstehen kön-
nen. 

Auswirkung auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ 

Mit der heute nicht mehr erkennbaren Wüstung Marsfelde ist möglicherweise ein ar-
chäologisches Kulturgut betroffen, wenngleich der Schwerpunkt der Wüstung etwas 
nordöstlich des Geltungsbereiches vermutet wird. Grundsätzlich gilt – auch außerhalb 
vermuteter Fundstellen – dass bei Zutage fördern aräologisch bedeutsamer Artefakte 
der Baubetrieb umgehend zu unterbrechen und die zuständige Denkmalschutzbehörde 
zu unterrichten ist. Im vorliegenden Fall ist sie über den Beginn der Bauarbeiten min-
destens zwei Wochen zuvor in Kenntnis zu setzen. 
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Sachgüter sind durch die Anlage nicht betroffen, weil die Lage der Biogasanlage weit 
genug von den Siedlungsbereichen Gieboldehausens entfernt ist. Sie kann damit kei-
ne Konkurrenz zu den Gebäuden entwickeln, die das Bild Gieboldehausens maßgeb-
lich bestimmen. Auch die Anlage des Blockheizkraftwerkes in der Nähe des Schulzent-
rums wird keine erheblichen Auswirkungen auf Kultur- oder Sachgüter haben. 

Vermeidung von Auswirkungen bei Störfällen und Havarien 

Die Technologie der Biogasanlagen ist mittlerweile ausgereift und kann auf ein reich-
haltiges Erfahrungspotenzial zurückgreifen. Durch geeignete Sicherungseinrichtungen, 
die teilweise redundant vorhanden sind, können die wesentlichen Störfälle 

- Totalausfall der Blockheizkraftwerke, 
- totaler Ausfall des Stromnetzes, 
- Schaumgärung, 
- Überfüllung mit Gärgut,  
- übermäßige Gasproduktion, 

von vornherein vermieden bzw. bei Ausfall eines Systems durch geeignete Maßnah-
men bekämpft und in ihrer zeitlichen Ausdehnung begrenzt werden. Für den Brand- 
oder Explosionsfall existiert ein Notfallplan. Um diese Fälle zu vermeiden, sind spezifi-
sche Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen vorgesehen. 

Um selbst bei einer Havarie vorzubeugen (z.B. Bruch einer gärgutführenden Rohrlei-
tung), wird um die tiefergelegenen Teile des Geländes ein Erdwall errichtet, dessen 
Aufgabe neben der Regenwasserrückhaltung auch die Funktion eines Havariebeckens 
sein wird. Eine Einsaat der Böschungen verhindert Erosionen und lässt den Wall be-
gehbar werden, damit eine eventuelle Unterminierung durch Wühlmäuse oder ähnliche 
Tiere nicht unentdeckt bleibt.  
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5.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
Kompensation von Umweltauswirkungen 

Im Vorstehenden wurde bereits beschrieben, auf welche Art die dargestellten Auswir-
kungen vermieden, verringert und kompensiert werden sollen. Um die beschriebenen 
Maßnahmen und ihre Zuordnung zu verdeutlichen, sollen sie nachstehend in tabellari-
scher Form aufgelistet werden. Der Antrag beschreibt die vorgesehenen Maßnahmen 
sehr detailliert, so dass zur Vermeidung einer Wiederholung direkt auf ihn verwiesen 
werden soll. 

Schutzgut Funktionen Beeinträchtigungen Abwägung, Maßnahmen zu 
Vermeidung, Minimierung, 

Ausgleich 

Ertragreicher Boden als 
Lebensgrundlage für 
Menschen (Lebensmittel-
produktion, Energiepro-
duktion) 

Totalverlust durch Umnut-
zung 

Standortverlagerung auf land-
wirtschaftlich ungünstigere 
Standorte aufgrund anderer 
Belange (Lebensraumfunktion, 
Landschaftsschutz) verworfen 

Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere 

Durch bestehende land-
wirtschaftliche Nutzung 
vorbelastet; Belastung 
durch Überbauung sowie 
Beunruhigung der Tierwelt 
durch Betrieb u. Verkehr 

Extensivierung der Nutzung an 
anderer Stelle und / oder 
Schaffung von Flächen mit 
alleiniger Lebensraumfunktion 
(Ausgleichs- Ersatzmaßnah-
men) 

Lebensraum für Bodenor-
ganismen 

Durch Versiegelung  bzw. 
Überbauung stark beein-
trächtigt 

Einsaat u. Bepflanzung der 
unbefestigten Flächen, Exten-
sivierung der Nutzung an ande-
rer Stelle und / oder Schaffung 
von Flächen mit alleiniger Le-
bensraumfunktion (Ausgleichs- 
Ersatzmaßnahmen) 

Bestandteil des Natur-
haushalts: Abflussregulie-
rung, Grundwasserneubil-
dung, Nähr- und Kohlen-
stoffspeicherung 

Durch bestehende Nutzung 
vorbelastet (Drainagen, 
Düngung), weitere Belas-
tung durch Versiegelung / 
Überbauung 

Einsaat u. Bepflanzung der 
unbefestigten Flächen, Exten-
sivierung der Nutzung an ande-
rer Stelle und / oder Schaffung 
von Flächen mit alleiniger Le-
bensraumfunktion (Ausgleichs- 
Ersatzmaßnahmen) 

Schutzfunktionen: Puffe-
rungsfähigkeit für Schad-
stoffe, Filterfähigkeit 
(Trinkwasser) pH-
Regulierungsfunktion 

Durch bestehende Nutzung 
vorbelastet, weitere Belas-
tung durch Versiegelung / 
Überbauung 

Einsaat u. Bepflanzung der 
unbefestigten Flächen, Exten-
sivierung der Nutzung an ande-
rer Stelle und / oder Schaffung 
von Flächen mit alleiniger Le-
bensraumfunktion (Ausgleichs- 
Ersatzmaßnahmen) 

Boden 

Archiv von Natur- und 
Kulturgeschichte 

Fundstätten der Wüstung 
Marsfelde außerhalb des 
Geltungsbereiches, aber 
besonderer Fundverdacht 

Besondere Aufmerksamkeit bei 
den Baumaßnahmen, Siche-
rung bedeutsamer Natur- und 
Kulturfunde gemäß den gesetz-
lichen Regelungen 
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Schutzgut Negative Umweltauswir-
kung 

Geplante Maßnahmen 

Erhöhung der oberflächli-
chen Abflüsse 

Bau eines Regenwasser-Rückhaltebeckens in 
auch für Starkregenereignisse hinreichender Größe

Verringerung der Grund-
wasserneubildungsrate 

Keine Minimierung möglich, da sehr geringe Was-
serleitfähigkeit der anstehenden Böden 

Wasser 

Gefährdung der Wasser-
qualität durch Schad- u. 
Nährstoffe 

Hermetische Abdichtung aller gärstoff-führenden 
Einrichtungen unter erhöhten Anforderungen (DIN 
11622). Befestigung und ständige Reinigung der 
Verkehrsflächen. Einbringen verunreinigten Ober-
flächenwassers in den Gärprozess als Verdün-
nungswasser. 

Laufende Analyse der ausgebrachten Reststoffe 
und planmäßige Ausbringung.  

Geruchsbelästigung Nachweis der Einhaltung bestehender Grenzwerte 
durch Gutachten vorlegen. 

Durchführung aller emissionsrelevanten Prozesse 
in hermetisch geschlossenen Systemen.  
Abdecken der Silagemieten mit Folien, Anschnitt-
fläche bleibt minimiert. Ständige Reinigung der 
Transportwege. Keine Verwendung von Cofermen-
tationssprodukten oder Tierkörperabfällen. 

Abgasführung aus BHKW mindestens 10 m hoch. 

Emission von Kohlenoxi-
den und Stickstoffoxiden 
und weiteren Stoffen 

Durch Anwendung der TA Luft bei Emissionen der 
Blockheizkraftwerke minimiert und überwacht. 

Staubemissionen Im Wesentlichen auf Transportwege zu und von 
der Biogasanlage beschränkt. Befestigung der 
Wege, periodische Reinigung. 

Veränderung des Kleinkli-
mas durch Versiegelung 

Anpflanzung von Gehölzen zur Erhöhung der Ver-
dunstung. 

Luft /  
Klima 

Verhindern von klima-
schädlichen Emissionen an 
anderen Orten 

Ausnutzen der Wärmeproduktion der Biogasanlage 
im Sommer durch Bündelung mit einer weiteren 
Anlage mit Wärmebedarf (Trocknungsanlage). 

Entzug von Lebensräumen 
durch Überbauung und 
Versiegelung 

Beschränkung auf einen Teil der Gesamtfläche, 
Aufwertung der Lebensbedingungen vor allem in 
den Randbereichen der Fläche. 

Aufwertung von Lebensräumen für das Rebhuhn 
und weitere Arten durch Ausgleichs- u. Ersatzmaß-
nahmen 

Pflanzen- 
und Tier-
welt 

Beunruhigung und Gefähr-
dung von Tieren durch 
Verkehr 

Transporte über öffentliche, stark frequentierte 
Straßen verringern das Risiko von Tierunfällen 
beim Ernteverkehr. 
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Schutzgut Negative Umweltauswir-
kung 

Geplante Maßnahmen 

Implementierung einer 
Industrieanlage in eine 
Agrar- u. Erholungsland-
schaft 

Beschränkung der Höhe baulicher Anlagen. 

Dichte Umpflanzung der Anlagen mit Gehölzen 

Behälter und Folien in gedeckten Farbtönen  

Landschaft 
und Land-
schaftsbild 

Veränderung von Sichtbe-
ziehungen 

Nicht maßgeblich, keine Maßnahmen erforderlich 

Schallemissionen, in erster 
Linie durch Lieferverkehr, 
Betrieb und Blockheiz-
kraftwerk 

Blockheizkraftwerke in schallgedämmten Contai-
nern untergebracht, Biogasanlage siedlungsfern 
angeordnet (ca. 750 m Siedlungsabstand), Abgas-
verdünnung durch mind. 10 m hohe Abgasführung 

Staubentwicklung auf We-
gen 

Befestigung der Wege, periodische Reinigung. 

Gefährdung von Erho-
lungssuchenden (Wande-
rern, Reitern, Radfahrern) 

Kein breiterer Ausbau von Fahrwegen, Sicherstel-
lung angemessener Fahrgeschwindigkeiten der 
Transportfahrzeuge, Schaffung von Ausweichstel-
len.  

Mensch, 

Gesund-

heit, Erho-

lung 

Auswirkungen bei Stör-
fällen und Havarien 

Redundant angeordnetes, automatisiertes Informa-
tions- und Regelungssystem zur Erkennung von 
Störungen, automatischer Reaktion sowie Informa-
tion des Bedienpersonals über Mobiltelefon. Anlage 
eines Havariebeckens mit hinreichendem Rückhal-
tevolumen, siedlungsferne Anordnung der Biogas-
anlage. 
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5.5 Alternativen zur derzeitigen Planung und deren Auswir-
kungen auf den Umweltzustand  

Abb. 3: Lage der Auswahlbereiche für den Standort der Biogasanlage in der 35. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Samtgemeinde Gieboldehausen. 

Eine der wesentlichen Aufgaben der Umweltprüfung ist regelmäßig, durch eine Varian-
tendiskussion zu einer Standortwahl beizutragen, die bereits zu einer Minimierung der 
negativen Umweltauswirkungen beiträgt. Ferner ist auszuführen, welche Entwicklung 
der Umweltzustand bei einer Nichtverwirklichung der Planung nehmen würde („Nullva-
riante“). Diese Überlegungen wurden in der 35. Änderung des Flächenutzungsplanes 
angestellt, so dass im vorliegenden Umweltbericht nur zusammenfassend auf die 
Standortvarianten eingegangen wird. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht die Krite-
rien, die bei der Standortauswahl zu Hilfe genommen wurden: 

Kriterium Standort 1 Standort 2 Standort 3 
Höhe über NN 151,5 m 155 m 155 m 
Derzeitige Nutzung Grünland Acker  Acker 
Entfernung zu Siedlungen ca. 950 m ca. 1400 m ca. 750 m 
Entfernung zu LSG innerhalb direkt angrenzend ca. 50 m 
Entfernung zu V 19 ca 400 m direkt angrenzend ca. 1100 m 
Entfernung zu Oberflächenwasser (Eller-
bach) 

ca. 50 m ca. 30 m ca. 120 m 

Abstand zum Grundwasser gering mittel mittel 
Verkehrserschließung mittel gut mittel 
Biotopfunktion hoch Feuchtgrün-

land  
gering (Acker) gering (Acker) 

Bedeutung für Bodenschutz hoch (BF) hoch (BF) hoch (BF) 
Strukturierung durch Gehölze durchschnittlich 

(Straße „Marsfel-
der Berg“, Eller-
bach) 

überdurchschnitt-
lich (an drei Sei-
ten der Fläche 
Gehölzbestände) 

gering 
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Auswahlgründe für den gegenwärtig verfolgten Standort 

Optimale Entfernung zur Siedlung: Durch den Abstand von ca. 750 m werden Aus-
wirkungen auf Mensch, Kultur- u. Sachgüter minimiert, jedoch andererseits bleibt die 
Entfernung so, dass eine gänzliche Zersplitterung von Siedlung und sonstigen Anlagen 
in der freien Landschaft unterbleibt. Zudem bleibt auch die Entfernung, die durch eine 
Gasleitung überbrückt werden muss, in einem Rahmen, der größere Umweltbeein-
trächtigungen (Neuverlegung einer Gasleitung, Restriktionen für Bepflanzungsmaß-
nahmen im Umfeld von Gasleitungen) gering hält. 

Ausschluss des empfindlichen Standorts im Auenbereich des Ellerbaches: Eine 
Biogasanlage würde hier nicht nur den grundlegenden landschaftlichen Charakter 
deutlich verändern, sondern auch in hohem Maße in die Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes eingreifen. Die staunassen Aueböden sind wichtige Standorte einer nur 
dort vorkommenden, durch geringere Nutzungsintensität noch artenreicheren Vegeta-
tion und auch aus tierökologischer Sicht bedeutsam. Als Baugrund hingegen erfordern 
derartige Böden einen hohen Aufwand, da die Standfestigkeit in der Regel eine Ver-
mörtelung mit Kalk oder Zement erfordert, die ihrerseits nicht ohne Auswirkungen auf 
das Wasser ist. 

Da Biogasanlagen innerhalb des Landschaftsschutzgebietes nur zulässig sind, wenn 
ihre Errichtung den Schutzzweck nicht gefährdet, kann im vorliegenden Fall davon 
ausgegangen werden, dass diese Voraussetzung nicht gegeben ist. 

Unter den Aspekten der Umweltverträglichkeitsprüfung sind die Auswirkungen einer 
Biogasanlage auf dem Standort 1 ebenfalls für die Schutzgüter Boden, Pflanzen und 
Tierwelt sowie Landschaft erheblich nachteiliger zu beurteilen als auf den beiden ande-
ren Auswahlbereichen, so dass die Prüfung der Standortalternativen zum Ausschluss 
des Standortes Nr. 1 führen muss.  
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6. Maßnahmenplanung und Eingriffsregelung nach Natur-
schutzrecht 

6.1 Eingriff nach § 14 BNatSchG 

Eingriffe im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes sind „Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können“. Die Fragestellung, ob die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwen-
den ist, richtet sich daher stets auf den Begriff der Erheblichkeit. 

Im vorliegenden Fall kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Überbauung 
und Versiegelung von bis zu 25.394 m² Grundfläche allein für die Biogas- und Trock-
nungsanlage die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigt werden. Der Bebauungsplan bereitet somit einen Eingriff nach § 
14 BNatSchG vor, indem er das entsprechende Baurecht schafft. 

6.2 Zulässigkeit des Eingriffes nach § 15 BNatSchG 

Gemäß § 15 BNatSchG sind alle Eingriffe, die vermeidbar sind, zu unterlassen. Dies 
beinhaltet die Prüfung, ob bestimmte Auswirkungen in Gänze oder teilweise im Zuge 
von Minimierungsbestrebungen vermieden werden können. 

Unvermeidbare Eingriffe sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Als Ersatz kann auch in bestimmten 
Fällen eine Ersatzgeldzahlung gelten. 

Für den Fall, dass als Folge eines Eingriffs erhebliche Beeinträchtigungen der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes zu erwarten sind, die 
nicht vermieden und auch nicht ausgeglichen werden können, schreibt § 15 Absatz 5 
BNatSchG eine Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft vor. Geht aus 
dieser Abwägung hervor, dass die Belange des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege vorrangig sind, muss der Eingriff als unzulässig bezeichnet werden. 

Im vorliegenden Fall wird eine Minderung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
vor allem durch die Versiegelung und Überbauung verursacht. Hierbei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass der Standort der Biogasanlage bereits heute in mehrfacher Hin-
sicht (Verkehr, Landwirtschaft) eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Na-
turhaushaltes erfährt und damit als vorbelastet gelten muss. Ferner wurde durch die 
Standortwahl bereits ein erheblicher Teil der möglichen Auswirkungen minimiert und 
im Zuge dieses Umweltberichtes auch eine Perspektive für einen adäquaten Ausgleich 
dargelegt.  
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Da die Kompensation der verbleibenden Auswirkung somit bereits mittelfristig möglich 
erscheint, sollte der Eingriff damit als zulässig erklärt werden.  

6.3 Geplante Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung und –
minimierung 

Da die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und auch das Landschaftsbild in der 
Behandlung der Schutzgüter in Kap. 5.4 hinreichend zum Ausdruck gekommen ist, soll 
bezüglich der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die Übersicht dieses Kapitels verwie-
sen werden. Auch die Standortwahl (Kap. 5.5) verdeutlicht die Überlegungen zur Mi-
nimierung schädlicher Auswirkungen auf Naturhaushalt und Landschaftsbild. 

6.4 Maßnahmen zum naturschutzrechlichen Ausgleich des 
Eingriffes  

Die Tatsache, dass im betroffenen Landschaftsraum der Schutz und die Entwicklung 
von Lebensräumen für das Rebhuhn eine Hauptaufgabe des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege darstellt, wurde in mehreren Gesprächen mit der Unteren Natur-
schutzbehörde und dem Amt für Landentwicklung deutlich. Somit sollen Maßnahmen 
zum naturschutzrechtlichen Ausgleich des durch das Vorhaben bewirkten Eingriffs in 
Naturhaushalt und Landschaftsbild in erster Linie dieses Ziel verfolgen. 

Ein weiteres Ziel ist die Umpflanzung der Anlage mit ihren voluminösen Baukörpern 
und Silagemieten mit hochwachsenden Gehölzen, damit eine Dominanz des Land-
schaftsbildes im Randbereich von Gieboldehausen abgeschwächt und eine land-
schaftsgerechte Gestaltung des Gesamtkomplexes bewirkt wird. 

Aus diesen Gründen sind folgende Maßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen vorge-
sehen: 

A1  Anlage einer dichten Gehölzabpflanzung um das Sondergebiet „Bio-
energie…“. Diese verfolgt zum einen den Zweck, die visuelle Dominanz 
der Baukörper und ihre Wirkung auf das Kleinklima abzumildern und zum 
anderen Lebensräume für die Pflanzen- u. Tierwelt zu schaffen. Vorgese-
hen ist eine fünf Meter breite, dichte Gehölzpflanzung, welche in einer noch 
breiteren Zone liegt, die von Bebauung frei zu halten ist. Diese Abpflan-
zung wird nach den Regeln der Landschaftspflege mit standortheimischen 
Gehölzen angelegt, die auf den fünf Meter breiten Streifen in drei Reihen 
mit Pflanzabständen von ca. 1,5 m angelegt werden. Die erste Reihe be-
findet sich ca. 5,5 m von der Grenze entfernt. Die Pflanzung hochwach-
sender Bäume erfolgt versetzt auf den beiden inneren Reihen in Abstän-
den von jeweils ca. 5 bis 8 Metern. Als Pflanzqualitäten sind dreimal ver-
pflanzte Sträucher und Heister in Qualitäten von 2 bis 2,5 m (Heister) vor-
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gesehen. Die Abpflanzung wird lediglich für maximal drei Zufahrten von 
Breiten bis maximal 8 Metern unterbrochen. Sie ist dauerhaft zu erhalten, 
was durchaus einen Rückschnitt von Gehölzen (Verjüngung) im Zeitraum 
von einigen Jahrzehnten zur Folge haben kann. 
Um den Gehölzstreifen der gesamten Tierwelt zur Verfügung zu stellen, 
wird die Einfriedung der Biogasanlage auf seiner inneren Seite angelegt. 

A2 Anlage eines Sukzessionsstreifens um das Sondergebiet „Bioener-
gie…“. Der Gehölzstreifen der Maßnahme A1 wird von einem 5 m breiten 
Sukzessions- bzw. Blühstreifen umsäumt, der insgesamt eine Länge von 
ca. 790 m erreicht. Dieser Streifen wird initial mit einer „Göttinger Mi-
schung“ für Blühstreifen gemäß der Empfehlungen des Rebhuhnschutzpro-
jektes eingesät, wobei die Hinweise für sehr nährstoffreiche Böden zur 
Anwendung kommen sollen. Die Pflege findet in Abstimmung mit den Ver-
antwortlichen des Rebhuhnschutzprojektes statt, um der durchaus unter-
schiedlichen, nicht vorhersehbaren Entwicklung Rechnung zu tragen und 
optimale Bedingungen für den Rebhuhnschutz sicherzustellen. 

A3 Entwicklung der nicht befestigten Vegetationsflächen im Bereich der 
Biogas- und der Trocknungsanlage als Extensivrasen. Die Freiflächen 
innerhalb des Sondergebietes „Bioenergie…“ sollen als extensiv, d.h. ohne 
Düngung gepflegte Rasenflächen entwickelt werden. Eine Mahd soll nur 
vorgenommen werden, wenn die Aufwuchshöhe für die Unterhaltung der 
Anlage hinderlich wird. Eine Gliederung durch Einzelgehölze oder Gehölz-
gruppen ist möglich. 

A4 Eingrünung des Regenwasser-Rückhaltebeckens mit Gehölzen. Das 
Regenwasser-Rückhaltebecken soll mit einigen Gehölzen in Gruppen um-
pflanzt werden, die eine Beschattung bewirken und die Abführung des 
Wassers durch Verdunstung erhöhen. Gleichzeitig bewirkten sie eine Ver-
besserung der landschaftlichen Einbindung. Die Bepflanzung wird so aus-
geführt, dass hinlängliche Zugangsmöglichkeiten bestehen und somit die 
Unterhaltung des Rückhaltebeckens nicht erschwert ist.

A5 Anlage einer Gehölzumpflanzung um das Blockheizkraftwerk am 
Schulzentrum Gieboldehausen. Die Errichtung des Blockheizkraftwerkes 
ist nur in dem Bereich zwischen Kindergarten und Schulzentrum möglich, 
der gegenwärtig von einem Siedlungsgehölz mit Dominanz der Roßkasta-
nie eingenommen wird. Da die Bäume einen sehr dichten Abstand zuein-
ander haben, kann eine Darstellung einiger Bäume als „zu erhaltender Ge-
hölze“ im Bebauungsplan nicht empfohlen werden. Wohl ist zu versuchen, 
zumindest die in randlicher Lage befindlichen Gehölze zu erhalten, wobei 
der Erfolg jedoch durchaus nicht mit Sicherheit angenommen werden 
kann. Wesentlicher Grund ist jener, dass der Bestand seine Entwicklung 
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als Gesamtheit genommen hat und die Bäume ihren Kronenaufbau wie 
auch den Aufbau ihres Wurzelsystems hieran angepasst haben. Die Ent-
fernung eines großen Teiles dieses Bestandes kann daher zur Folge ha-
ben, dass die verbleibenden Gehölze in ihrer Statik einseitig sind und von 
ihnen eine erhöhte Gefährdung ausgeht, die in diesem sensiblen Bereich 
keinesfalls toleriert werden darf.  

Die vorliegende Planung und auch Bilanzierung geht somit davon aus, 
dass der gesamte Gehölzbestand gefällt wird. Nach Errichtung des Block-
heizkraftwerkes erfolgt seine Umpflanzung mit hochwachsenden Gehölzen 
dergestalt, dass eine Unterhaltung – auch das Auswechseln einer großen 
Komponente wie Motor oder Generator – ohne radikalen Eingriff in den 
Bestand problemlos möglich ist. 

Ersatzmaßnahme E1: Entwicklung einer Fläche für den Rebhuhnschutz 

Die ökologische Bilanzierung des nachfolgenden Kapitels verdeutlicht, dass die be-
schriebenen Ausgleichsmaßnahmen allein zur Kompensation des Eingriffes nicht aus-
reichend sind. Es ist daher eine externe Maßnahme im betroffenen Landschaftsraum 
als Ersatzmaßnahme erforderlich, um insgesamt einen Ausgleich zu bewirken. 

Bei der Benennung dieser Maßnahme war die Tatsache ausschlaggebend, dass im 
Bereich der geplanten Biogasanlage mehrere Rebhuhnsichtungen verzeichnet wurden. 
Aus diesem Grund ist Ziel der Ersatzmaßnahme daher der Schutz und die Entwicklung 
des Rebhuhns im Landschaftsraum um den Marsfelder Berg. 

Es ist daher vorgesehen, Ackerflächen in Blühstreifen von mindestens 20 m Breite 
umzuwandeln und dem Rebhuhn als dauerfhaften Lebensraum zur Verfügung zu stel-
len. Bei der hierfür notwendigen Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Fläche 
muss gemäß § 15 Absatz 3 BNatSchG auf agrarstrukturelle Belange besondere Rück-
sicht zu nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders 
geeignete Böden nur im notwendigen Maß in Anspruch zu nehmen. Ferner hat das 
Niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie darauf aufmerksam 
gemacht, dass ein südlich der Anlage befindliches Rohstoffsicherungsgebiet für derar-
tige Maßnahmen nicht zur Verfügung steht. 

Die Berücksichtigung der agrarstrukturellen Belange erfolgte im Rahmen einer Ab-
stimmung mit dem Amt für Landentwicklung Göttingen, welches Träger der Flurberei-
nigung Gieboldehausen ist. Es wurde vereinbart, eine entsprechend der Eingriffsbilan-
zierung unter Berücksichtigung der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorge-
sehenen Ausgleichsmaßnahmen erforderliche Fläche zu benennen und zunächst auf 
die lineare Anordnung der Blühstreifen zu verzichten. Im Verfahren der Flurbereini-
gung fließt diese Fläche als Bestand ein und wird im Zuge der Neueinweisung in die 



Flecken Gieboldehausen 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
52 

SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG    *    Schildweg 21    *   37085 Göttingen 

endgültigen Blühstreifen umgelegt, deren Lage und Ausdehnung im Zuge des Plan-
feststellungsverfahrens zur Flurbereinigung festgelegt wird. 

Die Maßgabe, nur so viel Fläche wie unbedingt erforderlich zu verwenden, wird im fol-
genden Kapitel im Rahmen der „ökologischen Bilanzierung“ erfüllt. 

6.4.1 Ökologische Bilanzierung nach dem „Ökokonto-
Kompensationsmodell“ des Landkreises Göttingen 

Die „Eingriffsregelung“ des niedersächsischen Naturschutzgesetzes verlangt eine an-
gemessene Kompensation der zu erwartenden Eingriffe in die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und in das Landschaftsbild. Hierfür wird im Landkreis Göttingen das 
sogenannte „Wollenweber-Modell“ angewandt, bei dem die durch den Eingriff verur-
sachte Beeinträchtigung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes durch die 
Differenz des Eingriffsflächenwertes vor dem Eingriff und des abschätzbaren Zu-
kunftswertes nach dem Eingriff ermittelt und in Form eines Kompensationsbedarfes 
angegeben wird. Der Kompensationsbedarf muss dann vor Ort oder an anderer Stelle 
gedeckt werden. Dabei erfolgt eine Zuordnung von Wertfaktoren auf Basis der nach 
DRACHENFELS (2004) kartierten Biotoptypen sowie eine zusätzliche Aufwertung bei 
besonderer Betroffenheit der Schutzgüter Wasser, Boden, Klima/Luft oder Land-
schaftsbild. 

1. Ermittlung des Eingriffsflächenwertes – Ist-Zustand (Biogasanlage) 

Biotoptypenbezeichnung  
(Bez. nach DRACHENFELS 2004) 

Fläche 

[ha] 

Wertfaktor 

(WF) 

Wert- 

einheiten 

(WE) 

Anzahl der anderen 

maßgeblich vorhande-

nen Werte der Schutz-

güter 

(WF pro Schutzgut 

0,25) 

WE 

Insgesamt

Acker 
Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT)   

4,232 1,1* 4,655  4,655 

Unbefestigter Weg 
Halbruderale Gras- u.Staudenflur (UHM), Trittra-
sen (GRT)   

0,137 2,0 0,274  0,274 

Insgesamt 4,369 4,929 
(Gesamt- 
biotop-

WE) 

 (Gesamtschutzgut-
WE) 

  

4,929 
WE 

*Aufgrund der Rebhuhnsichtung wurde der Wert des Ackers um 0,1 heraufgesetzt 
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2. Ermittlung des Eingriffsflächenwertes – Geplanter Zustand (Biogasan-
lage) 

Biotoptypenbezeichnung  
(Bez. nach DRACHENFELS 2004) 

Fläche 

[ha] 

Wertfaktor 

(WF) 

Wert- 

einheiten 

(WE) 

Anzahl der anderen 

maßgeblich vorhande-

nen Werte der Schutz-

güter 

(WF pro Schutzgut 

0,25) 

WE 

Insgesamt

Biogasanlage (GRZ 0,6 vom 4,232 ha) 
Vollständig versiegelte Fläche (TFV)

2,539 0,0 0,000  0,000 

Grünfläche (0,4 von 4,232 ha) minus Pflanzzonen 
u. Brachestreifen 
Rasen/Beet/RRB (GRE/ER)

0,933 1,5 1,399  1,399 

Pflanzzonen, junge Gehölzpflanzung 
Siedlungsgehölz aus standortgerechten Gehölzen 
(HSE)

0,393 3,0 1,179  1,179 

Brachestreifen 
Halbruderale Gras u. Staudenflur (UHM)

0,367 3,0 1,101  1,101 

Asphaltierter Weg 
Vollständig versiegelte Fläche (TFV)  

0,137 0,0 0,000  0,000 

Insgesamt 4,369 3,679 
(Gesamt- 
biotop-

WE) 

(Gesamtschutzgut-
WE) 

3,679 

Kompensationsrechnung: 

4,929 (Bestand) – 3,679 (geplanter Zustand) = 1,250 Werteinheiten 

3. Ermittlung des Eingriffsflächenwertes – Ist-Zustand  
(Blockheizkraftwerk und Heizkraftwerk) 

Biotoptypenbezeichnung  
(Bez. nach DRACHENFELS 2004) 

Fläche 

[ha] 

Wertfaktor 

(WF) 

Wert- 

einheiten 

(WE) 

Anzahl der anderen 

maßgeblich vorhande-

nen Werte der Schutz-

güter 

(WF pro Schutzgut 

0,25) 

WE 

Insgesamt

Siedlungsgehölz aus standortgerechten Gehölzen 
(HSE)  

0,047 3,0 0,141 Landschaftsbild* 
0,25 x 0,047=0,012 

0,152 

Weg mit Betonsteinpflaster (TFZ)  0,008 0,2 0,002  0,002 
Weg mit Schotterdecke (TFK) 0,028 0,5 0,014  0,014 

Insgesamt 0,083 0,157 
(Gesamt- 
biotop-

WE) 

 0,012 
(Gesamtschutzgut-

WE) 
  

0,168 WE

* Das Schutzgut Landschaftsbild wurde berücksichtigt, weil ein für das Ortsbild wichtiges Siedlungsgehölz bestehend 
aus großen Laubbäumen im Planungsraum vorhanden ist. 
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4. Ermittlung des Eingriffsflächenwertes – Geplanter Zustand  
(Blockheizkraftwerk und Heizkraftwerk) 

Biotoptypenbezeichnung  
(Bez. nach DRACHENFELS 2004) 

Fläche 

[ha] 

Wertfaktor 

(WF) 

Wert- 

einheiten 

(WE) 

Anzahl der anderen maß-

geblich vorhandenen 

Werte der Schutzgüter 

(WF pro Schutzgut 0,25) 

WE 

Insge-

samt 

Versiegelte Fläche für das Blockheizkraftwerk 
incl. Zuwegung (GRZ 0,55 vom 0,083 ha) 
Vollständig versiegelte Fläche (TFV)

0,046 0,0 0,000  0,000 

Grünfläche (0,45 von 0,083 ha) minus Pflanzzone 
Extensivrasen (GRE)

0,015 1,5 0,023  0,023 

Pflanzzonen, junge Gehölzpflanzung 
Siedlungsgehölz aus standortgerechten Gehölzen 
(HSE)

0,022 3,0 0,066  0,066 

Insgesamt 0,083 0,089 
(Gesamt- 
biotop-

WE) 

(Gesamtschutzgut-WE) 0,089 

* Das Schutzgut Landschaftsbild kann nicht mehr berücksichtigt werden, weil große Teile des alten Laubbaumbestan-
des entfernt werden müssen. 

Kompensationsrechnung: 

0,168 (Bestand) – 0,089 (geplanter Zustand) = 0,069 Werteinheiten 

Gesamtkompensationsbedarf: 

1,250 + 0,069 = 1,319 Werteinheiten

Die vorläufige Kompensationsrechnung verdeutlicht, dass bei Umsetzung der be-
schriebenen grünordnerischen Möglichkeiten der Eingriff nicht ausgeglichen werden 
kann, sondern weitere Kompensationsmaßnahmen in der Umgebung notwendig sind. 
In der nachfolgenden Tabelle wird eine Maßnahme aufgeführt, durch die eine Kom-
pensation bewirkt wird. Es handelt sich hierbei um eine 0,660 ha große, westlich gele-
gene Teilfläche des Flurstücks 295 (Flur 16), die derzeit als Acker bewirtschaftet wird. 
Diese Fläche soll aus der Nutzung genommen und mit einer geeigneten Kräutermi-
schung („Göttinger Mischung“) eingesät werden. Die weitere Pflege und Entwicklung 
sollte gemäß des Leitfadens für ein Rebhuhnschutzprojekt im Landkreis Göttingen 
(GOTTSCHALK, BEEKE o.J.) erfolgen.  

Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens fließt diese Fläche als Biotopfläche ein, 
wird in zweckmäßig verteilte Blühstreifen umgelegt und dauerhaft gepflegt, wobei die 
Pflege der Betreibergesellschaft des Biogas-Vorhabens obliegen wird oder durch diese 
finanziell abzulösen ist. 
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Ermittlung des Kompensationswertes der Ersatzmaßnahme 

Maßnahme Fläche
(ha) 

WF 
(alt) 

WF 
(neu) 

WF (Diffe-
renz) 

WF aus betroffe-
nen Schutzgütern

WF (ge-
samt) 

WE der 
Maß-

nahme 

E1 

Anlage eines Rebhuhnbiotopes auf 
einer Ackerfläche 

0,660 1 3 2 2 1,320

Die vorstehende Rechnung verdeutlicht, dass nur der verbleibende Kompensationsbe-
darf in der Fläche abgedeckt wird. Es wird damit nur so viel landwirtschaftliche Nutzflä-
che in Biotopfläche umgewandelt, wie zur Kompensation des Vorhabens unbedingt 
erforderlich ist. 

7. Zusätzliche Angaben 

7.1 Gehölzartenauswahl 

In den folgenden Tabellen wird eine Auswahl der zu verwendenden Gehölzen aufgelis-
tet. Diese Pflanzenlisten stellen eine Empfehlung im Interesse der Siedlungsökologie 
und des Landschafts- bzw. Ortsbildes dar. Sie orientieren sich an der potenziellen na-
türlichen Vegetation und sind um einige traditionelle Arten des ländlichen Raumes er-
weitert.  

Die angegebene Pflanzqualität bezieht sich auf die zu pflanzende Baumschulware, 
wobei die Angaben als Mindestwerte zu verstehen sind, weil geringere Pflanzqualitäten 
einen höheren Pflegeaufwand erfordern und die Funktionen und Werte für Naturhaus-
halt und Landschaftsbild der Pflanzung erst nach längerer Zeit hergestellt würden. 

Pflanzenliste 1: Umgrünung des Geländes der geplanten Biogasanlage 
Pflanzqualität: Bäume als Heister 2mal verpflanzt mit Ballen 175-200 cm, Sträucher 
2mal verpflanzt, ohne Ballen 60-100 cm 

Botanischer Name Deutscher Name 
Bäume  
Acer campestre Feld-Ahorn 
Acer pseudo-platanus Berg-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus sylvatica Rot-Buche 
Fraxinus excelsior Esche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Salix caprea Salweide 
Sorbus aucuparia Eberesche 
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Sträucher  
Corylus avellana Hasel 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Crataegus monogyna u. laevigata Weißdorn 
Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Prunus spinosa Schlehe 
Salix purpurea Purpur-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

Pflanzenliste 2: Umgrünung des Blockheizkraftwerkes am Schulzentrum 
Pflanzqualität: Bäume als Hochstämme 3 mal verpflanzt mit Ballen 14-16, Sträucher 2 
mal verpflanzt, ohne Ballen 60-100 cm 

Botanischer Name Deutscher Name 
Bäume  
Acer pseudo-platanus Berg-Ahorn 
Aesculus hippocastanum Rosskastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus sylvatica Rot-Buche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sträucher  
Corylus avellana Hasel 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Crataegus monogyna u. laevigata Weißdorn 
Euonymus europaeus Gewöhnliches Pfaffenhütchen 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare Liguster 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 
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Pflanzenliste 3: Bepflanzung der Böschungen des Regenrückhaltebeckens 
Pflanzqualität: verpflanzte Sträucher 4 – 5 Triebe 

Botanischer Name Deutscher Name 
Bäume 
Salix caprea Sal-Weide 
Sträucher 
Corylus avellana Hasel 
Frangula alnus Faulbaum 
Salix caprea Sal-Weide 
Salix cinera Asch-Weide 
Salix purpurea Purpur-Weide  
Salix viminalis Korb-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

7.2 Beschreibung der technischen Verfahren bei der Um-
weltprüfung; Hinweis auf eventuelle Informationslücken 

Die wesentlichen Aussagen, die der Beschreibung der Umweltauswirkungen zugrunde 
liegen, sind Erfahrungswerte aus dem Betrieb vergleichbarer Biogasanlagen. Bezüg-
lich des Flächenbedarfes für Energiepflanzen wurden die Aussagen durch eigene Lite-
raturrecherche unterstützt. Eine nicht zu unterschätzende Hilfe stellte die sehr detail-
lierte Begründung zum Antrag für die Biogasanlage dar, welche bei eventuellen Un-
klarheiten zunächst ausgewertet werden sollte. Ihr Detaillierungsgrad und ihr Umfang 
ließ eine wortgenaue Wiedergabe im vorliegenden Umweltbericht nicht sinnvoll er-
scheinen, so dass direkt auf sie und auch auf die dort angegebene umfangreiche Lite-
ratur zu verweisen ist. 

Die Beschreibung des Naturhaushalts und seiner Artenausstattung ist stets von Un-
schärfen gekennzeichnet, da die Erfassung auch eines Ökosystems von geringerer 
Komplexität sehr umfangreich ist. Da im Rahmen eines Vorhabens keine Grundlagen-
forschung betrieben werden kann, sondern gravierende Auswirkungen wie die Bedro-
hung einer Art durch das konkrete Vorhaben erkannt werden müssen, reichen bei der 
vergleichsweise geringen Flächengröße Einschätzungen aufgrund der Lebensraum-
qualitäten der betroffenen Flächen sowie deren Umgebung aus. 

Als eine wesentliche Auswirkung von Biogasanlagen wird von den Umweltverbänden 
die Befürchtung aufgeworfen, die Landschaft würde durch den verstärkten Anbau von 
Energiepflanzen eine Verringerung der Biodiversität erleiden. Die Gegenüberstellung 
der für die vorliegende Anlage benötigten Nutzfläche mit der Gesamtnutzfläche der 
Samtgemeinde Gieboldehausen wie auch des Landkreises Göttingen zeigt, dass Bio-
energieanlagen der geplanten Größenordnung zumindest eine spürbare Auswirkung 



Flecken Gieboldehausen 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
58 

SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG    *    Schildweg 21    *   37085 Göttingen 

auf das Nutzungsmuster haben. Der Landkreis Göttingen hat eine Vorreiterrolle beim 
Ausbau der Bioenergie als Ziel der Regionalentwicklung erklärt und in diesem Zusam-
menhang Bioenergieanlagen in Landschaftsschutzgebieten generell für zulässig er-
klärt. Es ist dringend anzuregen, im Rahmen einer strategischen Umweltprüfung für 
dieses Planungsziel die Auswirkungen von Bioenergienutzung auf die Biodiversität zu 
untersuchen. Im Rahmen einer einzelfallbezogenen Umweltprüfung kann dies nicht 
erbracht werden. 

7.3 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-
kungen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 

Biogasanlagen und Blockheizkraftwerke unterliegen einer strengen Überwachung, um 
erhebliche Auswirkungen erkennen zu lassen. Im Regelfall werden in der Betriebsge-
nehmigung durch das staatliche Gewerbeaufsichtsamt folgende Überwachungen fest-
gelegt: 

• Schalltechnische Untersuchung (spätestens 6 Monate nach Inbetriebnahme) 
zur Feststellung der Einhaltung relevanter Grenzwerte 

• Sicherheitsprüfung von Inbetriebnahme 

• Turnusmäßige Wiederholung der Prüfung nach den einschlägigen Richtlinien 
für Gas, Dichtigkeit, Elektrizität 

• Messung der Schadstoffkonzentrationen im Abgas alle drei Jahre, 

• Messung der Nährstoffwerte der Gärrückstände vor Aufbringen auf die Äcker 
(Einhalten der Düngemittelverordnung). 

Darüber hinaus wird eine laufende Überprüfung im Rahmen von Wartungsverträgen 
dringend empfohlen.  

Die Betriebssicherheit der Anlage und die Einhaltung der Grenzwerte wird auch durch 
eine laufende Überwachung sichergestellt, deren Darstellung Teil des Antrages ist und 
die somit Teil der Betriebserlaubnis werden wird.  

Die umfangreiche Beschreibung der Anlage und der möglichen Auswirkungen auf die 
Umwelt im Rahmen des Antrages wurde mehrfach mit der Voraussetzung verbunden, 
dass die Anlage fachgerecht gefahren und überwacht wird. Dies bedeutet eine ständi-
ge Zuwendung durch qualifiziertes Personal, die ebenfalls sicherzustellen ist. Diesem 
Punkt sollte eine besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. 
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8. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet-Bioenergie“ möchte 
die Gemeinde Flecken Gieboldehausen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme aus nachwachsenden Rohstof-
fen schaffen. 

Zu diesem Zweck werden zwei Sondergebiete („Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk“ 
und „BHKW“ (Block- u. Heizkraftwerk) dargestellt, die räumlich voneinander getrennt 
liegen. Während das Sondergebiet „BHKW“ in unmittelbarer Nähe des Schulzentrum 
Gieboldehausens inmitten der Siedlungsgebiete liegt, befindet sich das Sondergebiet 
„Bioenergie, Block- u. Heizkraftwerk“ am Marsfelder Berg in ca. 750 m Entfernung zu 
den Wohnsiedlungen Gieboldehausens. 

Technische Daten des Vorhabens: 

Biogasanlage: 

Vorgrube  300 m³ (3,00 m Höhe x 12 m x 10 m)  
Fermenter  2x 1500 m³ (6,00 m Höhe x 19 m Durchm.) 
Nachgärer  2100 m³  (6,00 m Höhe x 22 m Durchm.)  
Gärrestelager  6400 m³  (8,00 m Höhe x 32 m Durchm.)  
Technikgebäude  6,5 m x 12 m  
Werkstatt und Lager  6,5 m x 12 m  
Trockung  (ca. 200 kW Heizleistung)  
 Vielzweck Bandtrocknung (Hackschnitzel, Getreide, 
 Gärrest und geeig. Schüttgut)  
Gasspeichervolumen ca. 4320 m³ 

Biogasleitung 1 – Biogasanlage-Schulzentrum  
Biogasleitung 2 – Biogasanlage –Gewerbegebiet 

Substratzusammensetzung und Jahresmengen: 
Mais  7000 t  
Schweinegülle  4500 t  
Roggen-Ganzpflanzensilage  3000 t  
Rindergülle  2000 t 
Grassilage  1000 t  
Pferdemist    500 t  
Rüben    300 t  
Weizen    150 t 
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Blockheizkraftwerke: 

An allen Standorten baugleiche Anlagen mit je 190 kW elektrischer Leistung und je 
493 kW Gesamtfeuerungsleistung. Je zwei Gas-Ottomotoren in gekapselten, schall-
gedämmten Containern, Abgasrohr-Höhe 10 m. Eine Erweiterung auf bis zu 1,5 MW 
Gesamtfeuerungsleistung soll grundsätzlich möglich sein. 

8.1 Städtebauliche Daten 

Größe und Gliederung des Gebietes:  

• Gesamtfläche 4,4518 ha 

• Sondergebiet Bioenergie, Block- und Heizkraftwerk 4,2323 ha 

o davon überbaubare Fläche 2,5394 ha 

o nicht überbaubare Fläche 3,2575 ha 

o Fläche für Anpflanzungen 0,393 ha 

• Verkehrsfläche (Landwirtschaftlicher Weg) 0,137 ha

• Sondergebiet BHKW (Block- u. Heizkraftwerk) 0,0825 ha 

o davon überbaubare Fläche 0,0454 ha 

o nicht überbaubare Fläche 0,0202 ha 

o Fläche für Anpflanzungen 0,0222 ha 

• Flächen für Maßnahmen... Natur und Landschaft 0,660 ha 

Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet „Bioenergie, Block- u. Heizkraft-
werk“ mit einer Grundflächenzahl von 0,6 und einer Baumassenzahl von 5,0 festge-
legt.   

Das Maß der baulichen Nutzung ist im Sondergebiet „BHKW“ mit einer Grundflächen-
zahl von 0,55 und einer Baumassenzahl von 1,5 festgelegt, zumal hier nicht große 
Baumassen errichtet werden.  

Da die geplanten Anlagen von gewerblichen Gebäuden geprägt werden, wird auf die 
Festsetzung einer Geschoss- und Geschossflächenzahl in beiden Sondergebieten 
verzichtet.  

Höhenbeschränkungen 

Im Sondergebiet „Bioenergie…“ ist die maximale Höhe der baulichen Anlagen auf 
175,0 m ü. NN begrenzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung sind Schorn-
steine und Sendemastanlagen.  



Flecken Gieboldehausen 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet - Bioenergie“ 

Umweltbericht gem. § 2 Abs 4 und § 2a BauGB 
61 

SCHWAHN LANDSCHAFTSPLANUNG    *    Schildweg 21    *   37085 Göttingen 

Im Sondergebiet „BHKW“ ist die maximale Höhe der baulichen Anlagen auf 185,0 m ü. 
NN begrenzt. Ausgenommen von dieser Höhenbegrenzung sind Schornsteine, die 
aufgrund der Nachbarschaft eine größere Höhe benötigen können. 

Prognose der Umweltauswirkungen sowie geplante Maßnahmen zu deren 
Vermeidung, Verringerung und Kompensation  

Schutzgut Funktionen Beeinträchtigungen Abwägung, Maßnahmen zu 
Vermeidung, Minimierung, 

Ausgleich 

Ertragreicher Boden als 
Lebensgrundlage für 
Menschen (Lebensmittel-
produktion, Energiepro-
duktion) 

Totalverlust durch Umnut-
zung 

Standortverlagerung auf land-
wirtschaftlich ungünstigere 
Standorte aufgrund anderer 
Belange (Lebensraumfunktion, 
Landschaftsschutz) verworfen 

Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere 

Durch bestehende land-
wirtschaftliche Nutzung 
vorbelastet; Belastung 
durch Überbauung sowie 
Beunruhigung der Tierwelt 
durch Betrieb u. Verkehr 

Extensivierung der Nutzung an 
anderer Stelle und / oder 
Schaffung von Flächen mit 
alleiniger Lebensraumfunktion 
(Ausgleichs- Ersatzmaßnah-
men) 

Lebensraum für Bodenor-
ganismen 

Durch Versiegelung  bzw. 
Überbauung stark beein-
trächtigt 

Einsaat u. Bepflanzung der 
unbefestigten Flächen, Exten-
sivierung der Nutzung an ande-
rer Stelle und / oder Schaffung 
von Flächen mit alleiniger Le-
bensraumfunktion (Ausgleichs- 
Ersatzmaßnahmen) 

Bestandteil des Natur-
haushalts: Abflussregulie-
rung, Grundwasserneubil-
dung, Nähr- und Kohlen-
stoffspeicherung 

Durch bestehende Nutzung 
vorbelastet (Drainagen, 
Düngung), weitere Belas-
tung durch Versiegelung / 
Überbauung 

Einsaat u. Bepflanzung der 
unbefestigten Flächen, Exten-
sivierung der Nutzung an ande-
rer Stelle und / oder Schaffung 
von Flächen mit alleiniger Le-
bensraumfunktion (Ausgleichs- 
Ersatzmaßnahmen) 

Schutzfunktionen: Puffe-
rungsfähigkeit für Schad-
stoffe, Filterfähigkeit 
(Trinkwasser) pH-
Regulierungsfunktion 

Durch bestehende Nutzung 
vorbelastet, weitere Belas-
tung durch Versiegelung / 
Überbauung 

Einsaat u. Bepflanzung der 
unbefestigten Flächen, Exten-
sivierung der Nutzung an ande-
rer Stelle und / oder Schaffung 
von Flächen mit alleiniger Le-
bensraumfunktion (Ausgleichs- 
Ersatzmaßnahmen) 

Boden 

Archiv von Natur- und 
Kulturgeschichte 

Fundstätten der Wüstung 
Marsfelde außerhalb des 
Geltungsbereiches, aber 
Standort 3 besonderer 
Fundverdacht 

Besondere Aufmerksamkeit bei 
den Baumaßnahmen, Siche-
rung bedeutsamer Natur- und 
Kulturfunde gemäß den gesetz-
lichen Regelungen 
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Schutzgut Negative Umweltauswir-
kung 

Geplante Maßnahmen 

Erhöhung der oberflächli-
chen Abflüsse 

Bau eines Regenwasser-Rückhaltebeckens in 
auch für Starkregenereignisse hinreichender Größe

Verringerung der Grund-
wasserneubildungsrate 

Keine Minimierung möglich, da sehr geringe Was-
serleitfähigkeit der anstehenden Böden 

Wasser 

Gefährdung der Wasser-
qualität durch Schad- u. 
Nährstoffe 

Hermetische Abdichtung aller gärstoff-führenden 
Einrichtungen unter erhöhten Anforderungen (DIN 
11622). Befestigung und ständige Reinigung der 
Verkehrsflächen. Einbringen verunreinigten Ober-
flächenwassers in den Gärprozess als Verdün-
nungswasser. 

Laufende Analyse der ausgebrachten Reststoffe 
und planmäßige Ausbringung.  

Geruchsbelästigung Nachweis der Einhaltung bestehender Grenzwerte 
durch Gutachten vorlegen. 

Durchführung aller emissionsrelevanten Prozesse 
in hermetisch geschlossenen Systemen.  
Abdecken der Silagemieten mit Folien, Anschnitt-
fläche bleibt minimiert. Ständige Reinigung der 
Transportwege. Keine Verwendung von Cofermen-
tationssprodukten oder Tierkörperabfällen. 

Abgasführung aus BHKW mindestens 10 m hoch. 

Emission von Kohlenoxi-
den und Stickstoffoxiden 
und weiteren Stoffen 

Durch Anwendung der TA Luft bei Emissionen der 
Blockheizkraftwerke minimiert und überwacht. 

Staubemissionen Im Wesentlichen auf Transportwege zu und von 
der Biogasanlage beschränkt. Befestigung der 
Wege, periodische Reinigung. 

Veränderung des Kleinkli-
mas durch Versiegelung 

Anpflanzung von Gehölzen zur Erhöhung der Ver-
dunstung. 

Luft /  
Klima 

Verhindern von klima-
schädlichen Emissionen an 
anderen Orten 

Ausnutzen der Wärmeproduktion der Biogasanlage 
im Sommer durch Bündelung mit einer weiteren 
Anlage mit Wärmebedarf (Trocknungsanlage). 

Entzug von Lebensräumen 
durch Überbauung und 
Versiegelung 

Beschränkung auf einen Teil der Gesamtfläche, 
Aufwertung der Lebensbedingungen vor allem in 
den Randbereichen der Fläche. 

Aufwertung von Lebensräumen für das Rebhuhn 
und weitere Arten durch Ausgleichs- u. Ersatzmaß-
nahmen 

Pflanzen- 
und Tier-
welt 

Beunruhigung und Gefähr-
dung von Tieren durch 
Verkehr 

Transporte über öffentliche, stark frequentierte 
Straßen verringern das Risiko von Tierunfällen 
beim Ernteverkehr. 
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Schutzgut Negative Umweltauswir-
kung 

Geplante Maßnahmen 

Implementierung einer 
Industrieanlage in eine 
Agrar- u. Erholungsland-
schaft 

Beschränkung der Höhe baulicher Anlagen. 

Dichte Umpflanzung der Anlagen mit Gehölzen 

Behälter und Folien in gedeckten Farbtönen  

Landschaft 
und Land-
schaftsbild 

Veränderung von Sichtbe-
ziehungen 

Nicht maßgeblich, keine Maßnahmen erforderlich 

Schallemissionen, in erster 
Linie durch Lieferverkehr, 
Betrieb und Blockheiz-
kraftwerk 

Blockheizkraftwerke in schallgedämmten Contai-
nern untergebracht, Biogasanlage siedlungsfern 
angeordnet (ca. 750 m Siedlungsabstand), Abgas-
verdünnung durch mind. 10 m hohe Abgasführung 

Staubentwicklung auf We-
gen 

Befestigung der Wege, periodische Reinigung. 

Gefährdung von Erho-
lungssuchenden (Wande-
rern, Reitern, Radfahrern) 

Kein breiterer Ausbau von Fahrwegen, Sicherstel-
lung angemessener Fahrgeschwindigkeiten der 
Transportfahrzeuge, Schaffung von Ausweichstel-
len.  

Mensch, 

Gesund-

heit, Erho-

lung 

Auswirkungen bei Stör-
fällen und Havarien 

Redundant angeordnetes, automatisiertes Informa-
tions- und Regelungssystem zur Erkennung von 
Störungen, automatischer Reaktion sowie Informa-
tion des Bedienpersonals über Mobiltelefon. Anlage 
eines Havariebeckens mit hinreichendem Rückhal-
tevolumen, siedlungsferne Anordnung der Biogas-
anlage. 
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Standortalternativen 

Alternative Standorte wurden im Rahmen der 35. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Samtgemeinde Gieboldehausen untersucht, in deren Verlauf die Wahl auf den 
derzeitigen Standort fiel. 

  

Kriterium Standort 1 Standort 2 Standort 3 
Höhe über NN 151,5 m 155 m 155 m 
Derzeitige Nutzung Grünland Acker  Acker 
Entfernung zu Siedlungen ca. 950 m ca. 1400 m ca. 750 m 
Entfernung zu LSG innerhalb direkt angrenzend ca. 50 m 
Entfernung zu V 19 ca 400 m direkt angrenzend ca. 1100 m 
Entfernung zu Oberflächenwasser (Eller-
bach) 

ca. 50 m ca. 30 m ca. 120 m 

Abstand zum Grundwasser gering mittel mittel 
Verkehrserschließung mittel gut mittel 
Biotopfunktion hoch Feuchtgrün-

land  
gering (Acker) gering (Acker) 

Bedeutung für Bodenschutz hoch (BF) hoch (BF) hoch (BF) 
Strukturierung durch Gehölze durchschnittlich 

(Straße „Marsfel-
der Berg“, Eller-
bach) 

überdurchschnitt-
lich (an drei Sei-
ten der Fläche 
Gehölzbestände) 

gering 
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Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Zum Ausgleich des Eingriffes in Naturhaushalt und Landschaftsbild werden folgende 
Maßnahmen vorgesehen: 

Ordnungs-
zahl 

Beschreibung Fläche 
(ha)

A1 Anlage einer dichten Gehölzabpflanzung um das Sonder-
gebiet „Bioenergie…“. 

0,393

A2 Anlage eines Sukzessionsstreifens um das Sondergebiet 
„Bioenergie…“ 

0,367

A3, A4 Entwicklung der nicht befestigten Vegetationsflächen im 
Bereich der Biogas- und der Trocknungsanlage als Exten-
sivrasen; Eingrünung des Regenwasser-
Rückhaltebeckens mit Gehölzen 

0,933

A5 Anlage einer Gehölzumpflanzung um das Blockheizkraft-
werk am Schulzentrum Gieboldehausen 

0,022

E1 Umwandeln einer Ackerfläche auf dem Flurstück 295, Flur 
16, Gemarkung Gieboldehausen, in ein Rebhuhn-Biotop 
gemäß der Empfehlungen des Rebhuhnschutzes, in einer 
Ausdehnung von 6200 Quadratmetern. 

0,660

Maßnahmen der Überwachung 

Die Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter ist in der 
nachstehenden Tabelle dargestellt. 

Schutzgut Kontrollmaßnahme Zeitpunkt 

Boden Ermittlung der Flächeninanspruchnahme und 
Versiegelung durch Aufmaß. 

Nach Fertigstellung der Anla-
ge. 

Klima/Luft Kontrolle der Schadstoffemissionen Nach Inbetriebnahme, da-
nach in 3 Jahres-Intervallen 

Klima/Luft Bei Geruchsbelästigung Kontrolle der statistischen 
Belastung („Geruchstage“) 

Klima/Luft 

Wasser 

Dichtigkeitskontrollen, Kontrolle des technischen 
Zustandes und der Betriebssicherheit der Anla-
ge 

Turnusmäßige technische 
Überwachung der Anlage 
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Schutzgut Kontrollmaßnahme Zeitpunkt 

Pflanzen / 
Tiere 
Landschaft 

Eingriffskompensations-Bilanz im Zuge des 
Bebauungsplan-Verfahrens. Regelung der Aus-
gleichsmaßnahmen durch städtebaulichen Ver-
trag; Überwachung dessen Einhaltung durch 
beide Vertragspartner. 

Im Zuge des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungs-
planes. 

Mensch, 
Erholung, 
Gesundheit 

Technische Überwachung der Anlage,  Sicherheitsprüfung vor Inbe-
triebnahme, danach turnus-
mäßig 

 Schallimmissionen in Wohnbereiche Spätestens 6 Monate nach 
Inbetriebnahme 

 Vereinbarung mit der Feldmarksinteressent-
schaft hinsichtlich der regelmäßigen Reinigung 
der Transportwege 

laufende Überwachung der 
Vereinbarung durch Feld-
marksinteressentschaft 

Kultur-, 
Sachgüter 

Information der Denkmalbehörde  14 Tage vor Baubeginn, bei 
konkreten Funden 

Empfehlungen für den artenverträglichen Anbau von Energiepflanzen 

Eine im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit erarbeitete Studie (Dezember 2007) befasst sich eingehend mit den Auswirkungen 
des Anbaus von Energiepflanzen auf die Vogelwelt. Die zusammengefassten Empfeh-
lungen dieser Studie seien nachfolgend aufgelistet:

• Staunasse Bereiche in feuchten Jahren aus der Bewirtschaftung herausneh-
men (Limikolenschutz). Erforderlich sind flexible Vertragsvarianten zum Er-
tragsausfall.  

• Zusammenhängende Maisflächen sollten 5 ha nicht überschreiten. Gegebe-
nenfalls ökologische Ausgleichsflächen und Verbindungskorridore anlegen.  

• Keine Mahd von Wintergetreide vor Ende Juni.  
• Ggf. bei früher Mahd nur dicht stehenden Populationsroggen verwenden, an-

grenzend Anlage von ökologischen Ausgleichflächen z.B. in Dünnsaat.  
• In Ackergras und Grünland zumindest partiell verzögerte zweite Mahd um 7-8 

Wochen nach dem ersten Schnitt.  
• Direktsaatverfahren zur schnelleren Wiederbesiedlung der Flächen.  
• Verstärkte Nutzung von Gemengen und Sommergetreide.  
• Schonende Gärrestausbringung evtl. mit Schleppschläuchen.  
• Schnitthöhe in Ackergras und Grünland auf mindestens 14 cm anheben.  
• Extensiv genutzte Streifen mit später/parziell keiner Mahd im Grünland und A-

ckergras erhalten.  
• Zeitliche Konzentration der Arbeitsgänge zur Bestellung der Hauptkultur im 

Frühjahr.  
• Erhalt von Koppelpfählen und angrenzenden Randstreifen.  
• Mind. dreigliedrige Fruchtfolge einhalten.  
• Beschränkung des Anteils einer Kultur (z.B. Mais) für Biogasanlagen.  
• Möglichkeiten der Vielfalt der Energiepflanzen nutzen.  
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10. Fotodokumentation 

Blick über den geplanten Standort der Biogasanlage auf die südlichen Siedlungsteile von Giebolde-
hausen und den Lohberg im Sommer und im Winter. 

Blick über den Ellerbach (Vordergrund rechts) in Richtung Südost. Der Standort der geplanten Bio-
gasanlage liegt östlich der Straße „Marsfelder Berg“, welche durch die Baumreihe gut erkennbar ist.
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In diesem Siedlungsgehölz zwischen 
Kindergarten (links) und Schulzentrum 
(rechts und hinten) soll ein Blockheiz-
kraftwerk in einem schallgekapselten 
Gebäude errichtet werden. Es wird die 
Schule, den Kindergarten und weitere 
Gebäude in Gieboldehausen mit Wär-
me versorgen und die erzeugte Elektri-
zität ins Netz abgeben. Die Zufahrt im 
Vordergrund wird auch zur Erschlie-
ßung der Anlage dienen. 

Bei entsprechender Planung kann ein 
Teil der Gehölze erhalten werden und 
als Eingrünung der technischen Anlage 
dienen. Da dies im Bebauungsplan 
jedoch nicht zuverlässig vorhergesehen 
werden kann, wird zunächst von einem 
Totalverlust des aus Rosskastanien und 
Buchen bestehenden Gehölzes ausge-
gangen. Aufgrund der engen Pflanzab-
stände und der gewählten Baumarten 
hat dieses Gehölz in dem besonders zu 
sichernden Verkehrsraum zwischen 
Kindergarten und Schule nicht die bes-
ten Entwicklungsaussichten, da sich die 
Bäume gegenseitig bedrängen und der 
Bestand in die Höhe treibt. 

Nach Errichtung des Blockheizkraftwer-
kes ist in jedem Fall die Schaffung einer 
umlaufenden Gehölzpflanzung vorge-
sehen. Hochwachsende Bäume sollen 
sicherstellen, dass in einem Zeitraum 
von zehn bis 15 Jahren ein ähnlicher 
Aspekt erzielt wird – unter Verwendung 
heimischer Gehölze. 
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Landschaftliche Entwicklung 

Die Niederung des Ellerbaches ist der 
prägende Landschaftsraum. Mit feuch-
ten Grünlandbereichen unterschiedli-
cher Nutzungsintensität ist er auch der 
ökolgisch bedeutsamste. Er vernetzt die 
FFH-Gebiete „Seeanger/Retlake“ und 
„Oder, Sieber, Rhume“ und prägt das 
Landschaftsbild südwestlich von Gie-
boldehausen. Eine Standortvariante für 
die Biogasanlage in diesem Bereich 
wurde daher aus gutem Grund verwor-
fen. 

An den Hängen des Marsfelder Berges 
wird intensiver Ackerbau betrieben. 
Zwei landwirtschaftliche Betriebe wur-
den hier ausgesiedelt. Im Rahmen des 
Flurbereinigungsverfahrens wird ein 
Schwergewicht auf Erosionsverhinde-
rung und Strukturierung der Landschaft 
gelegt werden. 

Blühstreifen sind die wichtigsten Bioto-
pe für den Rebhuhnschutz. Das Foto 
entstammt der Internetseite (rebhuhn-
schutzprojekt.de) und verdeutlicht die 
Entwicklung eines Blühstreifens im 
Frühsommer. In dieser Form werden 
sich sowohl der um die Biogasanlage 
umlaufende Streifen als auch die Er-
satzfläche E 1 entwickeln, die später im 
Rahmen der Flurbereinigung in ca. 20 
m breite Streifen aufgelöst werden wird.
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  Anlage 1 
Anlagenkonzept Biogas 
anlage Gieboldehausen 

   



 
 

 

 

  



 

 

   

Gesamtleistung der 
Biogasanlage  
 
570 kW elektrische Leistung 
 - 190 kW am BGA Standort 
 - 190 kW am Schulzentrum 
 - 190 kW im Gewerbegebiet 
 
606 kW thermische Leistung 
  - 202 kW am BGA Standort 
  - 202 kW am Schulzentrum 
  - 202 kW im Gewerbegebiet 

 
606 kW entsprechen 
ca. 600.000 Liter Heizöl 

Substrateinsatz 
200 ha Anbaufläche aus 
direkter Nachbarschaft der 
Anlage  werden zukünftig 
der regenerativen Energie-
Gewinnung dienen. 

Nahwärmenetz  
Die Abgabe von 
Wärmeenergie an 
Verbraucher erfolgt über 
kurze Wege.   
 

Wärmespeicher 
Pufferspeicher im Zentrum 
der Wärmenetze 
garantieren eine 
größtmögliche 
Versorgungssicherheit 

Biogasleitungen 
Biogasleitung zur Verbindung des 
Satelliten-Blockheizkraftwerks 
mit der Biogasanlage. 

Biogasanlage 
Die Anlage ist weit von der 
Anwohnerschaft entfernt und 
dennoch nah genug um die 
Wärme an den Ort abzugeben. 

BHKW  
Blockheizkraftwerke erzeugen 
die Wärme direkt vor Ort. 

Beispielhaftes Netz 
Die eingezeichneten 
Streckenverläufe aller Leitungen 
sind nur Beispielhaft. 



ANLAGENKONZEPT  (1. Ausbaustufe) 

- 1. Wärmesenke - Marsfeld 
2011 Biogasanlage mit BHKW (Biogasanlage) 
o BHKW in Technikgebäude 
o Wärmeabgabe an Fermenter und Trocknung 

 
- 2. Wärmesenke - Schulzentrum 

2011 BHKW     (Schulzentrum) 
o BHKW in Technikgebäude  
o Wärmeabgabe an Schulen und Kindergärten 
o Anbindung des Satelliten BHKW über Biogasleitung 

 
- 3. Wärmesenke - Gewerbegebiet 

2011 BHKW     (Gewerbegebiet) 
o BHKW in Technikgebäude  
o Wärmeabgabe an Gewerbetreibende 
o Anbindung des Satelliten BHKW über Biogasleitung 

 
- Aggregate in den BHKWs (alle Baugleich) 

o 190 kWel MAN Gas-Otto-Motoren 
 

 Kurzbeschreibung (BGA, Behälter, Volumen) 
o Vorgrube  400 m³ 3,00 m Höhe x 14 m x 10 m 
o Fermenter (2x) 1500 m³ 6,00 m Höhe x 19 m Durchm. 
o Nachgärer  2100 m³ 6,00 m Höhe x 22 m Durchm. 
o Gärrestelager 6400 m³ 8,00 m Höhe x 32 m Durchm. 
o Technikgebäude  6,5 m x 12 m 
o Werkstatt und Lager 6,5 m x 12 m 
o Trockung  (ca. 200 kW Heizleistung) 

 Vielzweck Bandtrocknung  
(Hackschnitzel, Getreide, Gärrest und geeig. Schüttgut) 

o Biogasleitung 1  BGA-Schulzentrum 
o Biogasleitung 2  BGA-Gewerbegebiet  



 Die Bioenergie Gesellschaft 
o Gesellschaftsform  

GmbH & Co KG 
 

o Gesellschafter (Anteile) 
Gleichmäßig beteiligt 

 
o Beschreibung Gesellschafter 

 

Arnold Keufner   
Fleckenstr. 75 
37434 Gieboldehausen 
Ackerbau,  Kulturpflanzen,  
Verkaufswagen  und 
Hofladen 
 
Franz Nolte 
Neue Str. 17 
37434 Gieboldehausen 
Ackerbau 
 
Marius Rittstieg 
Rosenstr. 14 
37136 Bernshausen 
Ackerbau, Schweinemast 
und Pferdezucht 
 

Markus Gerhardy 
Unter dem Lohberg 34 
37434 Gieboldehausen 
Ackerbau 
 
Karl-Heinz Sommer 
An der Molkerei 6 
37434 Gieboldehausen 
Ackerbau,  Pferdehaltung 
und Landcafé 
 
Alfons Wandt 
Rhumestrasse 36 
37434 Gieboldehausen 
Ackerbau, Schweinemast, 
Schlachterei  und  
Hofladen



Standort Gemarkung Gieboldehausen 
 Flur 13 Flurstück 153/1 , 155/1, 254/1, 157/1 

  

 Bauverfahren 
BIMSCH-Verfahren  (bedingt durch Gasspeichervolumen) 

 
 Ausgleichsflächen (Vorschlag) 

   Flur 13 Flurstück 218/3 
 zum Bsp.: Bewaldung des Auestreifens / Auewald (Ellerbach)  
 

 Zielsetzung => Regionale Wertschöpfung 
Neben der Sicherung der landwirtschaftlichen Betriebe soll eine 
Vollstelle für den Betriebsleiter, sowie 2-3 Teilzeitstellen 
geschaffen werden. 
 

 Elektrische Nennleistung  570 kW 
BGA  BHKW   190 kW  
Sattelitten  BHKW  190 kW  
Sattelitten  BHKW  190 kW  

 
 Gesamtfeuerungsleistung  1479 kW 

BGA  BHKW   493 kW 
Sattelitten  BHKW  493 kW 
Sattelitten  BHKW  493 kW 
 

 Gasspeichervolumen 
ca. 4320 m³ 

 
 Substratzusammensetzung 

Mais   7000 t 
Schweinegülle 4500 t  
Roggen-GPS 3000 t 
Rindergülle 2000 t  
 

Grassilage  1000 t  
Pferdemist  500 t 
Rüben  300 t 
Weizen  150 t 



Weitere Fragen? 

Gern geben wir Ihnen weitere Auskunft zum Projekt 
Biogasanlage in Gieboldehausen.   

 

Herausgeber: 
 
Bioenergie Gieboldehausen GmbH & Co KG 

 

(v.l.) Arnold Keufner, Marius Rittstieg, Karl-Heinz Sommer,  
Markus Gerhardy und  Franz Nolte,  
Alfons Wandt (nicht auf dem Bild)  

 
Firmenanschrift: 
Bioenergie Gieboldehausen GmbH & Co KG 
An der Molkerei 6 
37434 Gieboldehausen 
 
www.BioEnergieGieboldehausen.de 
 
Kontakt (Geschäftsführer):  
Mario Sommer 

Mail: Mario.Sommer@gmx.de 
Mobil: 0175 83 83 212 
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Anlage 2 
Immissionsgut-
achten - Geruch - 





































































Anlage 3 
Immissions-
prognose - Schall - 



B e r e c h n u n g s e r g e b n i s s e

I m m i s s i o n s p r o g n o s e

- S c h a l l -
im Zusammenhang mit dem Bau einer Biogasanlage 

in der Gemarkung Gieboldehausen,
Bauherr Bioenergie Gieboldehausen GmbH 
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Aufgabenstellung

Die Bioenergie Gieboldehausen GmbH beabsichtigt im Außenbereich der Gemarkung 

Gieboldehausen den Neubau einer Biogasanlage. Zusätzlich ist die Aufstellung von insgesamt 

2 Satelliten-BHKW im Bereich der Gieboldehausener Schule geplant.

Neben dem Planzustand 1 wird auch eine mögliche Erweiterung der Anlagengröße 

(Planzustand 2) berücksichtigt. Die Ergebnisse der durchgeführten Schallimmissionsprognose 

werden nachfolgend mittels Rasterberechnung dargestellt.

Beurteilungsgrundlagen

Die TA-Lärm ist im Bundes-Immissionsschutzgesetz als maßgebliche Vorschrift für die 

Bewertung von Geräuschemissionen verursachenden genehmigungsbedürftigen Anlagen oder 

Gewerbebetrieben genannt.

Gemäß Ziffer 3.2.1 der TA Lärm ist der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Geräusche sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die 

Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 nicht überschreitet. Dabei kommt es nicht auf die Belastung 

durch Straßenverkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen oder Schienenverkehrslärm an. 

Maßgebend ist die Gesamtbelastung, die sich aus möglicherweise mehreren gewerblichen 

Nutzungen ergibt. Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen setzt in der Regel eine 

Prognose der Geräuschimmissionen der zu beurteilenden Anlage und - sofern im 

Einwirkungsbereich der Anlage andere Anlagengeräusche auftreten - die Bestimmung der 

Vorbelastung sowie der Gesamtbelastung voraus. Anlagenbezogene Fahrzeuggeräusche auf 

dem Betriebsgrundstück sind der zu beurteilenden Anlage zuzurechnen. 

Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen, entsprechend Nr. 6 TA Lärm, 

für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden: 

b) in Gewerbegebieten tags 65 dB(A) 

 nachts 50 dB(A) 

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten  tags 60 dB(A) 

 nachts 45 dB(A) 

d) in allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten tags 55 dB(A) 

 nachts 40 dB(A) 
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Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Gemäß Ziffer 3.2.1, Abs. 2 der TA Lärm kann die Bestimmung der Vorbelastung entfallen, 

wenn die Geräuschimmissionen der zu bewerteten Anlage, in diesem Fall die beantragte 

Biogasanlage, die Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.

Standort Biogasanlage 

Geräuschemissionsdaten

Emissionsquellen

Schallleistungspegel
Tag (Nacht) 

inkl. Zuschläge 
in dB(A) 

Spitzenpegel

in dB(A) 

Emissionsdauer

in min 

LWA LWA, max TE, Tag TE,Nacht

Standort Biogasanlage Planzustand 1

1 x Abgas BHKW 93 - 960 60 

1 x Aggregate BHKW 98 - 960 60 

Mischer Feststoffdosierer 92 - 240 15 

Austragsschnecke 80 - 240 15 

Hochförderschnecke 80 - 240 15 

Stopfschnecke 80 - 240 15 

2 x Großflügelrührwerk 88 - 320 20 

Substrat-Entnahme
Radlader (Fahrweg) 108 115 28 - 

Substrat-Entnahme
Radlader (im Silo) 108 115 14 - 

Substrat-Anlieferung
Ackerschlepper 108 115 100 x pro 

Tag -

Substrat-Abladen
Ackerschlepper 108 115 200 - 

Substrat-Einarbeitung
Ackerschlepper 108 115 960 - 

Sonstige Fahrten 
Ackerschlepper 108 115 480 - 
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Emissionsquellen

Schallleistungspegel
Tag (Nacht) 

inkl. Zuschläge 
in dB(A) 

Spitzenpegel

in dB(A) 

Emissionsdauer

in min 

LWA LWA, max TE, Tag TE,Nacht

Standort Biogasanlage Planzustand 2

3 x Abgas BHKW 93 - 960 60 

3 x Aggregate BHKW 98 - 960 60 

Mischer Feststoffdosierer 92 - 480 30 

Austragsschnecke 80 - 480 30 

Hochförderschnecke 80 - 480 30 

Stopfschnecke 80 - 480 30 

Großflügelrührwerk 88 - 320 20 

Substrat-Entnahme
Radlader (Fahrweg) 108 115 56 - 

Substrat-Entnahme
Radlader (im Silo) 108 115 28 - 

Substrat-Anlieferung
Ackerschlepper 108 115 100 x pro 

Tag -

Substrat-Abladen
Ackerschlepper 108 115 200 - 

Substrat-Einarbeitung
Ackerschlepper 108 115 960 - 

Sonstige Fahrten 
Ackerschlepper 108 115 480 - 

Ergebnis

Die Ergebnisse der Rasterberechnungen sind der Anlage zu entnehmen. Die 

Einzelpunktberechnung ergibt für den Planzustand 2 folgende Werte. 

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (1998)

Biogasanlage Plan 2

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A 

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

IPkt001 IO 1 60.0 40.9 60.0 40.9 45.0 33.6

IPkt002 IO 2 65.0 42.6 65.0 42.6 50.0 35.5

IPkt003 IO 3 55.0 42.7 55.0 44.3 40.0 33.3

IPkt004 IO 4 55.0 40.5 55.0 42.1 40.0 30.3
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IO 1 liegt im Außenbereich dessen Schutzanspruch dem eines Dorfgebiets entspricht. IO 2 

befindet sich in einem Gewerbegebiet. Für die Immissionsorte IO3 und IO4 wird der 

Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebiets berücksichtigt. 

Bewertung Standort Biogasanlage

Hinsichtlich der Ergebnisse der Rasterberechnung und der Einzelpunktberechnung werden 

bei allen Immissionsorten die Richtwerte deutlich unterschritten. Gemäß Nummer 3.2.1 der TA 

Lärm sind die durch eine Anlage verursachten Geräusche als nicht relevant anzusehen, wenn 

die Zusatzbelastung den Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 

6 dB(A) unterschreitet. Bei allen Immittenten wird dieses Kriterium für die Tag- und die 

Nachtzeit eingehalten.

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Bau der Biogasanlage -unter Beachtung der 

getroffenen Ausgangsbedingungen- zu keinen erheblichen oder unzumutbaren 

Schallimmissionen führen wird.

Standort Schule 

Da es nach TA-Lärm keine speziellen Anforderungen für Schulen und Kindergärten gibt, gilt 

für diese im Regelfall die Schutzwürdigkeit der umliegenden Bebauung. Hier liegt die Schule 

in einem Allgemeinen Wohngebiet. Die hier zulässigen Immissionsrichtwerte an der Bebauung 

betragen nach TA Lärm die Immissionsrichtwerte 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht. 

Angesichts der sensiblen Nutzung einer Schule und eines Kindergartens wird nach 

Rücksprache mit der Gemeinde Gieboldehausen eine erhöhte Anforderung an die 

Schutzwürdigkeit gestellt und ein Immissionsrichtwert von 45 dB(A) am Tag festgelegt. Dies 

entspricht dem Schutzanspruch von Kurgebieten, Krankenhäuser und Pflegeanstalten. Da in 

einer Schule nachts keine schutzwürdigeren Nutzungen als in der Tagzeit stattfinden, wird für 

die Nachtzeit keine gesondert strengere Lärmbegrenzung als am Tag angesetzt. 

Die BHKW sollen in einem massiv errichteten Gebäude aufgestellt werden. Insgesamt ist der 

Einsatz von 2 Motoren mit je 190 kWel. geplant.
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Geräuschemissionsdaten Standort Schule

Emissionsquellen

Schallleistungspegel
Tag (Nacht) 

inkl. Zuschläge 
in dB(A) 

Spitzenpegel

in dB(A) 

Emissionsdauer

in min 

LWA LWA, max TE, Tag TE,Nacht

Standort Schule 

2 x Abgas BHKW 57 - 960 60 

2 x Notkühler 72 - 960 60 

Zuluftöffnung
(1,25m x 1,25 m) LW’’ = 68  - 960 60 

Abluftöffnung
(1,25m x 1,25 m) LW’’ = 68  - 960 60 

Tor
(2m x 2 m) LW’’ = 64  - 960 60 

Ergebnis

Der Lageplan ist der Anlage zu entnehmen. Die Einzelpunktberechnung ergibt für den 

Planzustand mit 2 Motoren folgende Werte. 

Immissionsberechnung Beurteilung nach TA Lärm (1998)

Biogasanlage Plan 2

Werktag (6h-22h) Sonntag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

IRW L r,A IRW L r,A IRW L r,A 

/dB /dB /dB /dB /dB /dB

IPkt001 IO 1 55.0 18.9 55.0 20.6 40.0 16.9

IPkt002 IO 2 55.0 25.7 55.0 27.4 40.0 23.8

IPkt003 IO 3 55.0 26.2 55.0 27.9 40.0 24.3

IPkt004 IO 4 Schule           45.0 38.2 - - - -

IPkt005 IO 5 Kindergarten 45.0 37.0 - - - -
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Bewertung Standort Schule

Hinsichtlich der Ergebnisse der Einzelpunktberechnung werden bei allen Immissionsorten die 

Richtwerte deutlich unterschritten. Gemäß Nummer 3.2.1 der TA Lärm sind die durch eine 

Anlage verursachten Geräusche als nicht relevant anzusehen, wenn die Zusatzbelastung den 

Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

Bei allen Immittenten wird dieses Kriterium für die Tag- und die Nachtzeit eingehalten.

Durch den Einsatz von Resonanzschalldämpfern (BHKW-Abgas), der entsprechenden 

Auslegung der Kulissenschalldämpfer (Luftöffnungen) und der Errichtung massiver 

Außenbauteile kann das Auftreten von tieffrequenten Geräuschen wirksam vermieden werden. 

Hierauf ist bei der Planung und bei der Bauausführung besonders zu achten. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass der Bau der Satelliten-Anlage am Standort der 

Schule -unter Beachtung der getroffenen Ausgangsbedingungen- zu keinen erheblichen oder 

unzumutbaren Schallimmissionen führen wird.

Anlagenbezogener Verkehr auf öffentlichen Straßen 

Entsprechend Punkt 7.4 der TA-Lärm 1998 sind Fahrzeuggeräusche, welche durch den 

Betrieb der Anlage auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis zu 500 m 

auftreten, nach der Verkehrslärmschutz-Verordnung (16. BImSchV ) zu berücksichtigen. Sie 

werden nicht der Zusatzbelastung hinzugerechnet.

Danach sind Maßnahmen erforderlich, wenn durch den Betrieb der Anlage folgende Kriterien 

eintreten:

- der Beurteilungspegel durch den Betrieb der Anlage um 3 dB(A) erhöht wird

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt

 und  

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung erstmals oder weitergehend 

überschritten werden.
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Diese Bedingungen gelten kumulativ, d. h. wenn alle 3 Bedingungen erfüllt sind, sollen durch 

Maßnahmen organisatorischer Art Geräusche soweit wie möglich vermindert werden.

In der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) werden folgende Immissionsrichtwerte 

genannt:

in Kerngebieten, Dorfgebieten 

und Mischgebieten tags 64 dB(A) 

 nachts 54 dB(A) 

in Gewerbegebieten 

 tags 69 dB(A) 

 nachts 59 dB(A) 

Die Immissionsorte IO1 und IO2 liegen im Gewerbegebiet. 

Verkehrsgeräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen 

Die Ermittlung der Geräusche des betriebsbezogenen An- und Abfahrverkehrs der 

Biogasanlage erfolgt auf Basis der RLS-90. Untersucht wird der nördliche Streckenabschnitt  

der Straße „ An der Molkerei“.

Durch die geplante Biogasanlage finden während der Maisernte maximal 100 

Substratanlieferungen pro Tag statt. Zu der bereits vorhandenen Verkehrsbelastung kommen 

somit insgesamt 200 Schlepperfahrten hinzu. Im Bereich der alten Molkerei findet eine 

Aufteilung in an- und abfahrende Transporte statt, so dass für die Streckenabschnitte 1a und 

1b jeweils zusätzliche 100 Transportfahrten angesetzt werden. 

Für die Ermittlung des Beurteilungspegels werden die Geräuschemissionen eines Schleppers 

mit denen eines LKW gleichgesetzt. Für die Fahrzeuge werden Geschwindigkeiten von 50 

km/h zugrunde gelegt. Als Straßenoberfläche wird Beton oder geriffelter Gussasphalt 

berücksichtigt. Da der Anlagenverkehr durch die beantragte Biogasanlage nur tagsüber, in der 

Zeit zwischen 6.00-22.00 Uhr, zu erwarten ist, findet die Nachtzeit bei der Ermittlung der 

Verkehrsgeräusche keine Berücksichtigung.

Angaben über die Verkehrsstärke lagen nicht vor. Es wird konservativ mit einem DTV-Wert 

von 1000 für 1a und 100 für 1b gerechnet. 
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Die Beurteilungspegel nach der 16. BImSchV sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.: 

Ist-Situation Plan-Situation

Strecke 1a Strecke 1b Strecke 1a Strecke 1b 

DTV in Kfz/Tag 1000 50 1100 150

M in Kfz/h 60 3 66 9

p in % 10 10 18,2 70

Lm25 in dB(A) 57,7 44,7 59,5 55,1

Lr,T in dB(A) bei IO 1 59,1 61,5 

Lr,T in dB(A) bei IO 2 47,4 54,4 

Der Immissionsgrenzwerte beträgt gemäß 16. BImSchV tagsüber 69 dB(A). Der Grenzwert 

wird im Plan-Zustand demnach um mehr als 3 dB(A) unterschritten. Entsprechend Punkt 7.4 

der TA-Lärm sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Geräuschminderung notwendig. 

Im Auftrag 

gez.

Winter

Anlage
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Anhang

Abbildung 1: Lage Biogasanlage und der Immittenten 

Immittent I2 

Immittent I1

Immittent I3

Immittent I4

Immittent I5

Biogasanlag
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Abbildung 2: Rasterberechnung – Planzustand 1, werktags, Immissionshöhe 5,6 m 



Bioenergie Gieboldehausen - 12 - 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Abbildung 3: Rasterberechnung – Planzustand 1, nachts, Immissionshöhe 5,6 m 
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Abbildung 4: Rasterberechnung – Planzustand 2, werktags, Immissionshöhe 5,6 m 
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Abbildung 5: Rasterberechnung – Planzustand 2, nachts, Immissionshöhe 5,6 m 
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Abbildung 6: Lageplan Schulstandort 

IO

IO 2

IO 3 

IO

IO
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Abbildung7: Lageplan Verkehr 

IO 1

IO

Strecke 1b 

Strecke 

Strecke 
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Zusammenfassende 
Erklärung 

 
gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 

 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- 

und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt werden. 

zum 
Bebauungsplan Nr. 29 

„Sondergebiet – Bioenergie“ 
 

des 
 

Flecken Gieboldehausen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÜRO  KELLER    LOTHRINGER  STRASSE  15    30559  HANNOVER 



 
Ziel des Bebauungsplanes 
Ziel des Bebauungsplanes ist es die planungsrechtliche Grundlage für den Bau einer Bio-
gasanlage mit BHKW zu entwickeln. Weiter sollen auf der Fläche Trocknungsanlagen betrieben 
werden zur Nutzung der Abwärme. Das erzeugte Biogas soll über Gasleitungen in das 
Gewerbegebiet sowie zum Schulzentrum geleitet werden. Mit der Aufstellung des 
Bebauungsplanes soll die Privatinitiative unterstützt werden, da die geplante Maßnahme sich in 
die Umwelt- und Klimaschutzziele des Fleckens Gieboldehausen einfügt. 
 
 

Verfahrensablauf 
 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB hat der Rat der des Flecken Gieboldehausen am 02.12.2010 die 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Sondergebiet – Bioenergie“ beschlossen.  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Bebauungsplan Nr. 29 in der Zeit vom 04.03.2011 bis 04.04.2010 zur Äußerung gebeten, im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und den Detaillierungsgrad der Umweltprüfung. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit zu dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
29 in der Zeit vom 04.03.2011 bis einschließlich 04.04.2011 ausreichend über die Planung 
informiert. 
 
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange in der Zeit vom 08.06.2011 bis 08.07.2011 um Stellungnahme gebeten. Die Einholung 
der Stellungnahme wurde gemäß § 4a Abs.2 BauGB parallel zur öffentlichen Auslegung 
durchgeführt. 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme während der öffentlichen 
Auslegung in der Zeit vom 08.06.2011 bis 08.07.2011 gegeben. 
 
Anregungen und Hinweise wurden von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange gegeben: 

 

Harz Energie 
Landesamt für Bergbau , Energie und Geologie 
Landkreis Göttingen 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungs GmbH 
Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 
Samtgemeinde Radolfshausen 
 

 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind im Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 BauGB eine  Eingabe 
vorgebracht worden. 
Von Seiten der Öffentlichkeit sind im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zwei Eingaben 
vorgebracht worden. 
 



 
Umweltbelange 
Die Umweltbelange sind im Umweltbericht sowie in der Vorprüfung des Einzelfalls abgehandelt. 

Der Bebauungsplan setzt eine Begrenzung der Versiegelung, die Anlegung von Gehölzstreifen 
fest. 
Die Biogasanlage trägt dazu bei, umweltverträglich elektrische Energie zu erzeugen, und mit 
der thermischen Energie wird die Schule beheizt und Trocknungsanlagen betrieben. Mit der 
Nutzung der thermischen Energie werden Heizanlagen ersetzt und damit der CO2 – Ausstoß 
gemindert.  

 
 
Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Der Eingriff wir durch eine Anzahl von Maßnahmen, die im Umweltbericht aufgeführt sind und 
hier nicht im Einzelnen wiederholt werden müssen, gemindert. 

Als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist die Anlegung von Grün- und Gehölzflächen zu 
werten, die im Bebauungsplan festgesetzt sind. Die externe Ausgleichsmaßnahme ist mit 
dargestellt und durch eine textliche Festsetzung gesichert. 

Im Einzelnen wird auf den Umweltbericht verwiesen. 
 
 
Alternativen 
 
Alternativen für den Standort sind auf der Ebene der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes 
die abgeklärt worden. Aufgrund der Vorgabe des Flächennutzungsplanes bestehen auf der 
Ebene des Bebauungsplanes keine Alternativen. 
 
 
Abwägungsergebnis 
 
Der Hinweis, auf vorhandene Erdgasversorgungsanlagen und deren Beachtung bei der 
Verlegung der Biogasleitung ist in die Begründung aufgenommen worden. 
Der Hinweis zu Flächen der Rohstoffsicherung ist in die Begründung aufgenommen worden. 
Der Hinweis zu zur Nutzung von minderwertigen Böden ist nicht berücksichtigt worden, da 
keine in dem Raum zur Verfügung stehen. 
Der Hinweis zur Abstimmung der Kompensationsmaßnahmen wurde berücksichtigt. Die 
Kompensationsmaßnahmen sind abgestimmt worden. 
Der Hinweis zur Zufahrt im Eckbereich ist nicht berücksichtigt worden, da keine Unklarheiten 
bei der Vorfahrtsregelung gesehen werden. 
Der Hinweis zur Beteiligung der Straßenverkehrsbehörde beim Ausbau der Verkehrsflächen ist 
in die Begründung aufgenommen worden. 
Der Hinweis zur archäologischen Funderwartung ist in die Begründung aufgenommen worden. 
Der Hinweis zu Aussagen zum Bodenschutz ist berücksichtigt, der Umweltbericht ist ergänzt 
worden. 
Der Hinweis zum Rückhaltevolumen für den Havariefall ist berücksichtigt worden, die textliche 
Festsetzung ist entsprechend ergänzt. 
Der Hinweis zur Begrünung des Havariewalles ist berücksichtigt, die textlichen Festsetzungen 
sind ergänzt worden. 
Der Hinweis, zum Mindestabstand zum Grundwasser, ist in die Begründung aufgenommen 
worden. 
Der Hinweis, zur Versickerung von Regenwasser, ist in die Begründung aufgenommen worden. 
Der Hinweis zur Gewässerkreuzung mit der Gasleitung, ist in die Begründung aufgenommen 
worden. 
Der Hinweis auf Zulassung eines Sendemastes wird nicht berücksichtigt, da die Möglichkeit zur 
Errichtung innerhalb des Sondergebietes erhalten werden soll. 
Der Hinweis zum Ausschluss von anderen Nutzungen innerhalb der Pflanzstreifen ist 
weitgehend berücksichtigt. 



 
 
Die Hinweise zum Umweltbericht, Schutzgut Pflanzen und Tiere sind berücksichtigt worden.  
Der Hinweis zur trink- und Brauchwasserversorgung ist in die Begründung aufgenommen 
worden. 
Die Hinweise zu infektionshygienische Aspekte sind in die Begründung aufgenommen worden. 
Der Hinweis zur Vorhaltung eines Standortes für einen Sendemast mit Hinweis auf die 
Anforderungen des Baugenehmigungsverfahrens ist zur Kenntnis genommen worden. 
Der Hinweis zur verkehrlichen Erschließung über den Wirtschaftsweg mit Anbindung an die B 
27 im Bereich der Einmündung der Straße Stockenbreite ist Ziel der Planung.  
Die Bedenken bezüglich eines Windparks sind unbegründet, zumal die Planung eine 
Biogasanlage vorsieht. 
Die Bedenken zur Geruchsbeeinträchtigung des Wohngrundstückes mit Wertminderung können 
nicht nachvollzogen werden, da die vorliegenden Gutachten gegenteiliges aussagen. 
 
Der erneute Hinweis zur archäologischen Funderwartung ist dahin berücksichtigt, dass der 
Hinweis in der Begründung entsprechend ergänzt wird. 
Der Hinweis zur Begründung zur Aussage der externen Ausgleichsmaßnahme berücksichtigt, 
die Begründung ist berichtigt worden. 
Der Hinweis zum Brachestreifen ist mit einer Ergänzung in der Begründung berücksichtigt 
worden. 
Der Hinweis zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes ist zur Kenntnis genommen worden. 
Der Hinweis zum Brandschutz ist durch Ergänzung der Begründung berücksichtigt worden. 
Der Hinweis auf die mögliche Entnahme von Löschwasser aus der Transportleitung ist in die 
Begründung aufgenommen worden. 
Der erneute Hinweis auf die bestehen Gasleitungen ist unbegründet, da der Hinweis in der 
Begründung enthalten ist. 
Der Hinweis auf den Schutz ziviler Flugsicherungseinrichtungen ist zur Kenntnis genommen 
worden. 
Der Hinweis, auf den Ausbau oder die Verbreiterung des Hauptwirtschaftsweges in der 
Gemarkung Bernshausen, ist in die Begründung aufgenommen worden. 
Die Frage zum Umfang der Ausgleichsmaßnahme wurde beantwortet. 
Die Frage zum Ausgleichsfaktor wurde beantwortet. 
Der Hinweis zur Trocknungsanlage wurde durch Änderung der Begründung berücksichtigt. 
Der Hinweis zur zulässigen Bauhöhe in der Begründung und im Umweltbericht ist durch 
Berichtigung berücksichtigt worden. 
Die Frage der Verlegung von Versorgungsleitungen innerhalb der Pflanzstreifen wurde negativ 
beantwortet. 
Die Frage der Löschwasserbereitstellung ist im Rahmen des Bauantrages abzuklären. 
Der Hinweis zur Feuerungswärmeleistung im Umweltbericht ist durch Änderung berücksichtigt. 
Der Hinweis zur Verwendung von Gas-Otto-Motoren ist durch Änderung im Umweltbericht 
berücksichtigt worden. 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 29 "Sondergebiet Bioenergie“ wurde vom Rat des Flecken 
Gieboldehausen am 27.07.2011 als Satzung beschlossen. Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
ist der Bebauungsplan Nr. 29 „Sondergebiet Bioenergie“ seit dem 01.09.2011 rechtsverbindlich. 
 
 
 
Gieboldehausen, den 06.09.2011 
 
                                                            Siegel 
 

                                                                                      gez. Leineweber 
Bürgermeister                     




